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Referentenentwurf

des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales

Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Anderung des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

A. Problem und Ziel

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich verandert. Die aktuelle Situation, gepragt von einer
schwierigen konjunkturellen Entwicklung, einem hohen wirtschaftlichen Transformationsbe-
darf, dem demografischen Wandel und geopolitischen Krisen, enthélt substanzielle Heraus-
forderungen. Die Arbeitslosigkeit hat seit dem Jahreswechsel 2022/2023 deutlich zugenom-
men, die Abgangsrate in Beschaftigung bewegt sich auf sehr niedrigem Niveau. Insbeson-
dere die gestiegene Langzeitarbeitslosigkeit ist bedenklich. Gleichzeitig bestehen in vielen
Branchen Fachkrafteengpasse und Unternehmen finden keine geeigneten Mitarbeitenden.
Die Situation setzt auch die Grundsicherung fur Arbeitsuchende unter erhéhten Druck.

Ein langfristig starker Sozialstaat braucht klare, durchsetzbare Regeln und die Mitwirkungs-
bereitschaft aller erwerbsfahigen Menschen. Er wird getragen vom gemeinsamen Ver-
standnis, dass es gerecht zugeht und nur diejenigen Unterstitzung erhalten, die diese wirk-
lich bendtigen. Daher ist das Verhdltnis zwischen Unterstitzung und Mitwirkung, zwischen
Solidaritat und Eigenverantwortung immer wieder zu Uberprifen und neu auszubalancie-
ren.

Derzeit befindet sich Deutschland in einer Phase der Haushaltskonsolidierung. Es wird er-
wartet, dass die Umsetzung der im Koalitionsvertrag fur den Bereich des Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch vereinbarten MalRnahmen ab dem Jahr 2026 zu Einsparungen in der
Grundsicherung fur Arbeitsuchende fiihren. Das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales
sieht verschiedene MalRnahmen vor, um einen Konsolidierungsbeitrag zu erbringen. Das
hier vorgelegte Gesetz leistet ebenso einen Beitrag wie der geplante Rechtskreiswechsel
Gefluchteter aus der Ukraine. Auch der héhere gesetzliche Mindestlohn wird entlasten. Vo-
raussetzung - auch fir die Wirkung dieses Gesetzentwurfs - ist und bleibt allerdings eine
konjunkturelle Belebung, die die Aufnahmeféhigkeit des Arbeitsmarktes erhdht und die Be-
schaftigungschancen von Leistungsbeziehenden spirbar verbessert. Gelingt es u.a. mit
Blick auf die Eindammung des Missbrauchs von Sozialleistungen und die Starkung des
Vermittlungsvorrangs bei einer Belebung des Arbeitsmarktes, mehr Menschen in Arbeit zu
integrieren und dadurch die Zahl der Leistungsbeziehenden im SGB Il-Leistungsbezug
deutlich zu reduzieren, dirfte dies zu erheblichen Einsparungen im Bundeshaushalt und in
den Haushalten der Kommunen fiihren. Sinkt die Zahl der Regelleistungsberechtigten um
100.000, kann dies zu erheblichen Minderausgaben im Rechtskreis SGB Il fihren. Ausge-
hend von durchschnittlichen Zahlungsanspriichen im Juni 2025 wirden die Leistungen zum
Lebensunterhalt, die Leistungen fiir Unterkunft und Heizung sowie die Sozialversicherungs-
beitrdge im SGB Il pro Jahr um rund 850 Millionen Euro sinken, von denen rund 100 Millio-
nen Euro auf die Kommunen und der Rest auf den Bund entfallen. Hinzu kommen noch
positive Effekte auf die Sozialversicherung sowie die Steuereinnahmen.

Die Bundesregierung hat sich vor diesem Hintergrund zum Ziel gesetzt, mit der Umgestal-
tung der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende die Vermittlung in Arbeit zu starken. Dabei
kommt es auf die Mitwirkung der leistungsbeziehenden Menschen an und darauf, den Job-
centern wirksamere Instrumente an die Hand zu geben, mit denen die Mitwirkung eingefor-
dert werden kann. Zugleich sollen die Jobcenter Menschen noch besser auf dem Weg in
Arbeit unterstitzen, insbesondere dann, wenn dieser Weg lang sein kdnnte. Auf3erdem wird
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mit diesem Gesetz unterstrichen, dass die Menschen, die Leistungen der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende beziehen, auch Chancen fir Unternehmen und fir die Deckung des
Arbeitskraftebedarfs bieten. Dieses Potenzial will die Bundesregierung noch starker nutzen.

Die Integration der erwerbsfahigen Leistungsberechtigten nach dem SGB Il in Erwerbsar-
beit ist das vorrangige Ziel der Grundsicherung fur Arbeitsuchende. Dadurch sollen diese
Menschen ihren Lebensunterhalt vollstandig und moglichst dauerhaft aus eigenen Kraften
bestreiten. Dies soll starker als bisher betont werden. Deshalb soll der Vermittlungsvorrang
hervorgehoben und die Pflicht der Leistungsberechtigten, ihre Arbeitskraft im maximal zu-
mutbaren Umfang einzusetzen, gestérkt werden. Damit die Menschen ihren Lebensunter-
halt dauerhaft aus eigenen Kréften bestreiten kdnnen, sollen sie mdglichst nachhaltig in
Erwerbstétigkeit integriert werden. Hierzu bedarf es weiterhin einer gezielten Férderung von
Menschen mit Vermittlungshemmnissen. Fir eine wirksame Unterstiitzung Leistungsbe-
rechtigter verfligen die Jobcenter Uber eine Vielzahl an ausdifferenzierten und bewdahrten
Fordermdglichkeiten. Sie leiten Menschen mit unterschiedlichsten Bedarfen zielgenau
durch Angebote der Beratung, Unterstitzung oder Vermittlung auf inrem Weg in Beschafti-
gung. Weiterbildung und Qualifizierung steigern nachhaltig die individuelle Beschéftigungs-
fahigkeit und kénnen dazu beitragen, Fachkréfteengpéasse zu verringern. Um bei der In-
tegration in Arbeit noch besser helfen zu kdénnen, soll jedem leistungsberechtigten Men-
schen ein persoénliches Angebot der Beratung, Unterstitzung oder Vermittlung gemacht
werden. Zugleich soll der Zugang zu dem besonders wirksamen Instrument der Beschéfti-
gungsforderung, ,Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden“ nach § 16e SGB Il er-
leichtert werden. Dartber hinaus sollen Menschen mit gesundheitlichen Einschrédnkungen
im Sinne einer ganzheitlichen praventiven Eingliederungsstrategie beraten und die hierfur
erforderliche rechtskreisiibergreifende Zusammenarbeit mit anderen Leistungstragern ge-
starkt werden.

Der beste Schutz vor Langzeitarbeitslosigkeit ist eine abgeschlossene berufliche Ausbil-
dung. Daher sollen junge Menschen noch besser bei der beruflichen Orientierung und der
Einmindung in eine Berufsausbildung unterstiitzt werden. Damit wird ein Beitrag geleistet,
der Entstehung von Langzeitarbeitslosigkeit schon in jungen Jahren entgegenzuwirken und
somit Zeiten des Leistungsbezugs zu vermeiden oder zumindest zu verkirzen. Hierflr sind
die Forderinstrumente und -regelungen des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III)
noch nicht hinreichend ausgestaltet. Es fehlen unter anderem Moglichkeiten einer ganzheit-
lichen Beratung und Betreuung junger Menschen - insbesondere mit komplexen personli-
chen Lebenslagen. Diese Foérderlicke soll geschlossen werden. Junge Menschen missen
in ihrer persénlichen Entwicklung, ihrer beruflichen Orientierung und ihrer nachhaltigen In-
tegration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bedarfsgerecht Unterstiitzung erhalten kon-
nen. Die rechtskreistibergreifende Kooperation im Sinne einer Jugendberufsagentur soll
deshalb gestéarkt werden.

Um den langfristigen Leistungsbezug und l&angere Phasen der Erwerbslosigkeit von Fami-
lien zu vermeiden und die wirtschaftliche Eigenstandigkeit insbesondere von Frauen zu for-
dern, sollen Erziehende friihzeitig beraten, geférdert und in Arbeit integriert werden. Hierzu
wird der Zeitpunkt, ab dem fur Erziehende die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit oder die
Teilnahme an einer Eingliederungsmafinahme in der Regel zumutbar ist, auf die Vollen-
dung des ersten Lebensjahres des Kindes abgesenkt.

Um fir Menschen im Leistungsbezug auch langfristig und im erforderlichen Umfang die
notwendige Unterstiitzung anbieten zu kénnen, brauchen Jobcenter eine stabile finanzielle
Grundlage. Dem Ansatz ,Arbeit statt Leistungsbezug finanzieren“ folgend, sollen die Job-
center mehr Planungssicherheit fir die Finanzierung der Beschaftigungsférderung und
dadurch auch mehr Spielrdume fur die Eingliederung in Arbeit erhalten (so genannter Pas-
siv-Aktiv-Transfer).
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Die Erfahrung in den Jobcentern zeigt, dass die meisten Menschen im Integrationsprozess
mitwirken und den Leistungsbezug aus eigenem Antrieb so schnell wie moglich wieder be-
enden wollen. Gleichzeitig ist aber deutlich geworden, dass den Jobcentern wirksame und
unburokratische Mdglichkeiten fehlen, um auf Falle von fehlender Mitwirkung, von Arbeits-
verweigerung oder von Sozialleistungsmissbrauch effektiv reagieren zu kénnen.

Um die Termintreue der Leistungsbeziehenden zu erhéhen und so die personellen Res-
sourcen der Jobcenter moglichst wirkungsvoll einzusetzen, sollen Leistungsminderungen
bei Meldeversdumnissen deutlicher und spirbarer gestaltet werden. Zudem soll eine Re-
gelung geschaffen werden, die klarstellt, unter welchen Umstéanden Leistungsbeziehende
nach mehrfachen Meldeversdumnissen als nicht erreichbar gelten und somit keinen An-
spruch auf Leistungen nach dem SGB Il mehr haben.

Der Integrationsprozess soll verbindlicher ausgestaltet werden. Zukunftig kdnnen Leis-
tungsbeziehende bei Bedarf schneller und zielgerichtet zur Mitwirkung per Verwaltungsakt
verpflichtet werden. Dabei wird die Zusammenarbeit zwischen Leistungsbeziehenden und
Jobcentern weiterhin méglichst unbirokratisch gestaltet: Wer sich anstrengt und mitwirkt,
muss nicht per Verwaltungsakt verpflichtet werden.

Die Regelungen zu den Leistungsminderungen werden vereinheitlicht und verscharft. Die
Regelung bei Arbeitsverweigerung wird wirksamer und praxistauglicher ausgestaltet. For-
schungsergebnisse zeigen, dass diese MalRBhahmen insgesamt zu vermehrten Beschafti-
gungsaufnahmen bei allen und nicht nur den betroffenen Leistungsbeziehenden fiihren
konnen (sog. Ex-ante-Effekt, siehe https://doku.iab.de/kurzber/2024/kb2024-15.pdf).

In Bezug auf Leistungsminderungen ist wichtig, dass Menschen mit psychischen Erkran-
kungen nicht unverschuldet in Notlagen geraten. Deshalb sollen die Schutzmechanismen
fur diese besondere Gruppe gestarkt werden.

Steuermittel, die fur hilfebedurftige Menschen bestimmt sind, sind nur dann in Anspruch zu
nehmen, wenn tatséchlich Bedurftigkeit vorliegt. Deshalb soll der Zugang zu Grundsiche-
rungsleistungen fir Menschen mit héherem Vermogen oder unverhaltnisméaRig hohen Kos-
ten fUr Unterkunft begrenzt werden. Dadurch werden Geldleistungen in der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende zielgenauer eingesetzt.

Menschen, die Sozialleistungen missbrauchlich in Anspruch nehmen, schaden der gesell-
schaftlichen Akzeptanz des Sozialstaats und missachten die Leistung all derer, die mit ihren
Steuern und Beitragen solidarisch das Sozialsystem tragen. Die Jobcenter erhalten daher
wirksamere Instrumente zur Bekampfung des Sozialleistungsmissbrauchs. Dazu gehort die
Starkung der Zusammenarbeit mit Behdrden der Zollverwaltung zur effizienteren Verfol-
gung von Schwarzarbeit und der Unterschreitung des Mindestlohnes. Aul3erdem wird eine
Regelung fir eine Arbeitgeberhaftung im SGB Il geschaffen.

Zudem wird eine Regelung geschaffen, die dem langfristigen Leistungsbezug von Selb-
standigen entgegenwirken soll.

Die Bundesagentur fir Arbeit stellt durch zentral verwaltete Verfahren der Informationstech-
nik fur Burgerinnen und Blrger sowie Beschéftigte in den gemeinsamen Einrichtungen zahl-
reiche Verwaltungsangebote zur Verfigung. Im Rahmen der digitalen Transformation der
Gesellschaft wiinschen sich Birgerinnen und Burger sowie Beschéftigte zunehmend elekt-
ronische Verwaltungsangebote. Aufgrund des demografisch bedingten Rickgangs an Be-
schaftigten missen Beschaftigte durch Verfahren der Informationstechnik zielgerichtet ent-
lastet werden. Deshalb sollen die zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik auf
Modernisierung sowie eine effiziente Abwicklung von Verwaltungsablaufen ausgerichtet
werden.
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B. LOsung

Mit dem Dreizehnten Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und an-
derer Gesetze wird die Grundsicherung fur Arbeitsuchende umgestaltet.

Bedarfsdeckende Erwerbsarbeit einfordern (§ 2, 10 Absatz 2 Nummer 5 SGB 1)

Es wird deutlicher klargestellt, dass dem Grundsatz des Forderns gemaf § 2 SGB Il zufolge
erwerbsfahige Leistungsberechtigte dazu verpflichtet sind, ihre Arbeitskraft im maximal zu-
mutbaren Umfang einzusetzen. Insbesondere alleinstehende Leistungsberechtigte sind
demnach zur Aufnahme einer Vollzeittatigkeit verpflichtet, sofern dies fur die Uberwindung
der Hilfebedurftigkeit erforderlich und individuell zumutbar ist. Zur Vermeidung langfristiger
Hilfebedurftigkeit von Selbstandigen wird klargestellt, dass in der Regel nach einem Jahr
im Leistungsbezug zu priifen ist, ob ein Verweis auf eine andere Tatigkeit zumutbar ist.

Vorrang der Vermittlung verstarken (8 3a SGB 1)

Die Bedeutung der Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit wird durch eine ausdriickliche
Regelung des Vorrangs der Vermittlung verstarkt. Das Ziel der nachhaltigen und dauerhaf-
ten Integration, vor allem durch Qualifizierung und Weiterbildung, bleibt uneingeschrankt
erhalten. Dies gilt insbesondere fur Menschen unter 30 Jahren.

Erziehende frihzeitig aktivieren (8§ 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB 1)

Der Zeitpunkt, ab dem fiir Erziehende soweit die Betreuung sichergestellt ist die Aufnahme
einer Erwerbstatigkeit oder die Teilnahme an einer EingliederungsmafRnahme oder Sprach-
kurs in der Regel zumutbar ist, wird auf die Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes
abgesenkt.

Weiterentwicklung Kooperationsplan, personliches Angebot (8§ 15 SGB II)

Der Kooperationsplan wird durch die Aufnahme eines perstnlichen Angebots der Beratung,
Unterstutzung oder Vermittlung weiterentwickelt. Er dokumentiert damit noch transparenter
die fUr die gemeinsame Integrationsarbeit vorgesehenen Schritte und wird in seiner Funk-
tion als ,roter Faden“ des Integrationsprozesses gestarkt. Die Jobcenter beraten kontinu-
ierlich alle Leistungsberechtigten im weiteren Verlauf ihres Leistungsbezugs, begleiten und
Uberprifen die schrittweise Umsetzung des Kooperationsplans und aktualisieren die darin
enthaltenen Angebote nach Bedarf nach dem unveréanderten § 15 Absatz 3 Satz 2 SGB |I.

Zugang zur Beschaftigungsférderung erleichtern (8 16e SGB II)

Mit der Neuregelung wird der Zugang zur Forderung “Eingliederung von Langzeitleistungs-
beziehenden* nach 8 16e SGB Il erleichtert, um mehr Menschen mit besonderem Unter-
stitzungsbedarf eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu eréffnen. Zugleich bewirkt der
Wegfall der Berechnung der Arbeitslosigkeit eine Verwaltungsvereinfachung, da er die Pri-
fung der Fordervoraussetzungen wesentlich erleichtert. Zudem werden die geférderten Be-
schaftigten zuklnftig in den Schutz der Arbeitslosenversicherung einbezogen.

Starkung der Bedeutung von Gesundheitsaspekten (8 14 SGB II)

In der Beratung wird die Bedeutung von Gesundheitsaspekten fir eine dauerhafte Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt gestarkt. Eine ganzheitliche, praventive Eingliederungsstrategie
wird somit unterstutzt.

Gesetzliche Verankerung und Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers (8 44f SGB II)

Der Passiv-Aktiv-Transfer wird gesetzlich verankert und auf weitere Instrumente ausgewei-
tet.
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Starkung der Verbindlichkeit (88 15, 15a SGB 1)

Sobald Leistungsbeziehende eine Einladung zu einem Gespréach ohne wichtigen Grund
nicht wahrnehmen, kénnen sie kiinftig ab diesem Zeitpunkt per Verwaltungsakt unmittelbar
zur Mitwirkung verpflichtet werden. Das erste Gesprach zur Erstellung der Potenzialanalyse
und des Kooperationsplans wird personlich im Jobcenter gefuhrt. Wenn Leistungsbezie-
hende Schritte, die aus dem Kooperationsplan folgen, nicht erbringen, werden sie mit Ver-
waltungsakten zur Mitwirkung verpflichtet. Dabei wird die Zusammenarbeit zwischen Leis-
tungsbeziehenden und Jobcentern weiterhin mdglichst unbirokratisch gestaltet: Wer sich
anstrengt und mitwirkt, wird nicht per Verwaltungsakt verpflichtet. Damit die Jobcenter
schneller, verbindlicher und unbirokratischer handeln kénnen, wird das Schlichtungsver-
fahren abgeschafft.

Starkung der Mitwirkungspflichten im SGB 1l (88 7b, 31 - 32 SGB II)

Minderungshéhe und Minderungsdauern werden erhéht und vereinheitlicht. Die soge-
nannte Arbeitsverweigerer-Regelung wird wirkungsvoller und praxistauglicher ausgestaltet.
Zudem wird eine wirksame Regelung fur den Umgang mit sogenannten Terminverweige-
rern geschaffen. Zugleich werden die Schutzmechanismen bei Leistungsminderungen fur
Menschen mit psychischen Erkrankungen gestarkt.

Abschaffung der Karenzzeit Vermégen und Neuregelung des Schonvermdégens (8 12 SGB

)

Die Karenzzeit beim Schonvermdgen wird gestrichen. Die Hohe des Schonvermdgens wird
nach Altersstufen gestaffelt.

Deckelung der Aufwendungen fur Unterkunft auch in der Karenzzeit, Berticksichtiqung der
Mietpreisbremse (8 22 SGB II)

Die anerkennungsfahigen Aufwendungen fir die Unterkunft werden begrenzt. Bei unver-
haltnismafRig hohen Aufwendungen fur die Unterkunft besteht die Pflicht der Leistungsbe-
ziehenden zu einer Kostensenkung, auch in der Karenzzeit.

Bekampfung von Schwarzarbeit und Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns (8 64
SGB I

Die Jobcenter werden verpflichtet, Anhaltspunkte fiir vorsatzliche Schwarzarbeit oder die
Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns an die zustandigen Behdrden der Zollver-
waltung zu melden.

Arbeitgeberhaftung (8 62a SGB II)

Arbeitgeber, die eine geringflgige oder sozialversicherungspflichtige Beschéaftigung nicht
oder nicht vollstandig oder zum Schein sozialversicherungsrechtlich melden, haften fir et-
waige dadurch zu Unrecht bezogene Leistungen des Beschéftigten.

Starkung der Mitwirkungspflichten bei der endgultigen Leistungsfestsetzung (8 41a SGB 1)

Die Mdglichkeit zur Vorlage von Unterlagen bei vorlaufiger Leistungsbewilligung wird auf
das Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren begrenzt.

Einfihrung einer Digitalisierungsnorm (8 50b SGB II)

Die zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik werden auf Modernisierung so-
wie eine effiziente Abwicklung von Verwaltungsablaufen ausgerichtet: Verwaltungsablaufe
werden Ende-zu-Ende digitalisiert und automatisiert. Die Pilotierung neuer Technologien
wird unterstitzt.
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Forderung schwer zu erreichender junger Menschen (8 16h SGB II)

Um eventuell bestehende Unsicherheiten in der Praxis zu vermeiden, wird eine redaktio-
nelle Bereinigung und Aufhebung von Doppelungen vorgenommen. Das starkt die Forde-
rung schwer zu erreichender junger Menschen und zahlt somit langfristig darauf ein, dass
jeder junge Mensch eine Berufsausbildung machen kann.

Betreuung und Férderung junger Menschen im SGB I

Zur Verbreiterung des Forderspektrums werden Leistungen des SGB I, die sich bei der
Integration junger Menschen mit einer Vielzahl an Unterstitzungsbedarfen bewahrt haben,
auch im System des SGB Il eingefuhrt und spezifisch an dieses angepasst. Die Ausrich-
tung der Beratung wird gedffnet; sie soll ganzheitlicher und dadurch im Ergebnis nachhalti-
ger erfolgen. Es wird ein Fokus auf die Zusammenarbeit zwischen Agenturen fur Arbeit,
Jobcentern und Tréagern der Jugendhilfe in Jugendberufsagenturen sowie die Koordinie-
rung von diesbezlglichen Aufgaben gelegt. Das IT-System YouConnect wird von der Bun-
desagentur fUr Arbeit kostenfrei zur Verfigung gestellt. Die Férderung von Unterkunftskos-
ten bei Berufsorientierungspraktika bei erforderlicher auswartiger Unterbringung wird auf
bis zu 60 Euro pro Tag, jedoch maximal 420 Euro im Kalendermonat erhoht.

C. Alternativen

Eine mdogliche Alternative zur Bestimmung der Schonvermdgensgrenzen in § 12 nach Le-
bensalter ist die Berticksichtigung von Zeiten einer beruflichen Tatigkeit. Die Jobcenter ver-
fligen jedoch Uber keinen umfassenden Uberblick tiber die bisherige Erwerbsbiographie.
Die Einholung dieser Informationen Uber Dritte (Leistungsberechtigte, Arbeitgeber, Deut-
sche Rentenversicherung Bund) ware nicht unbirokratisch umzusetzen. Zudem mussten
die eingeholten Zeiten durch den Leistungsbeziehenden geprift und gegebenenfalls korri-
giert werden. Ein weiterer Ankniipfungspunkt wéren Zeiten des Bezuges von Arbeitslosen-
geld. Allerdings ware auch hier keine lickenlose Dokumentation der Erwerbsbiographie ge-
wabhrleistet, weil nicht jede berufliche Tatigkeit (bspw. Selbststandigkeit) im SGB Il leis-
tungsrelevant ist und hinterlegt wird. Insofern erfullt lediglich die Anknupfung an das Le-
bensalter die Anforderung, sowohl die Lebensleistung zu berticksichtigen als auch eine bi-
rokratiearme Umsetzung zu gewébhrleisten.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Mit dem Gesetzentwurf sind Minderausgaben in den Jahren 2026 und 2027 verbunden, in
den Jahren 2028 und 2029 entstehen hingegen geringfligige Mehrausgaben.

Mehr- und Minderausgaben nach Gebietskdrperschaft bzw. Kérperschaft und Jahr

2026 2027 2028 2029

in Mio. Euro

Bund -75 -113 -64 -64
Lander -1 -1 -1 -1
Kommunen -15 -25 -19 -19
Bundesagentur fiir Arbeit 5 69 95 93

insgesamt -86 -70 11 9
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E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfallungsaufwand far Bargerinnen und Birger

Die Burgerinnen und Birger werden durch die Neuregelungen in der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende insgesamt um rund 95 500 Stunden Erfullungsaufwand pro Jahr belastet.

E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Der Wirtschaft entsteht Erfullungsaufwand im geringfiigigen Umfang.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Der Wirtschaft entstehen Blrokratiekosten durch Informationspflichten in geringfligigem
Umfang.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Der Verwaltung werden durch die Neuregelungen insgesamt Mehraufwénde in Hohe von
rund 50 Millionen Euro entstehen; davon entfallen 46 Millionen auf den Bund (davon rund
30 Millionen Euro bei der Bundesagentur fir Arbeit) und 4 Millionen auf die Kommunen.
Daruber hinaus wird fur die Verwaltung des SGB Il ein einmaliger Umstellungsaufwand von
geschatzt rund 9 Millionen Euro entstehen, von denen rund 8 Millionen Euro auf den Bund
und rund 1 Million Euro auf die Kommunen entfallen.

Entfallen ist die Regelung nach § 15 Absatz 4 SGB Il, wonach die erste Einladung zum
Gespréach zur Erstellung der Potenzialanalyse und des Kooperationsplans ohne Belehrung
Uber die Rechtsfolgen bei Nichtteilnahme erfolgt, da diese sich als problematisch fir eine
transparente Kommunikation tUber die Erfordernisse der Mitwirkung erwiesen hat.

Weiterhin entfallen ist das Schlichtungsverfahren nach § 15a SGB II.

F. Weitere Kosten

Auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind durch die Gesetzes-
anderungen keine Auswirkungen zu erwarten.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums fir Arbeit und

Soziales

Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Anderung des Zweiten Bu-

ches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Inhaltstibersicht
Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Bundeskindergeldgesetzes
Folgeanderungen

Inkrafttreten

Artikel 1

Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch — Birgergeld, Grundsicherung fir Arbeitsu-
chende — in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBI. | S. 850, 2094),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 57) ge-
andert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

~S0zialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (ll) - Grundsicherung fur

Arbeitsuchende”.

2. Die Inhaltsubersicht wird wie folgt geandert:

a) Nach der Angabe zu § 3 wird die folgende Angabe eingefigt:
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,8 3a Vorrang der Vermittlung®.

b) Die Angabe zu 8§ 15a wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 15a Verpflichtung*.

c) Die Angabe zu § 16e wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,8 16e Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden®.

d) Die Angabe zu § 19 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,8 19 Grundsicherungsgeld und Leistungen fur Bildung und Teilhabe".

e) Die Angabe zu Kapitel 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 wird durch die folgende An-
gabe ersetzt:

LSUnterabschnitt 2

Grundsicherungsgeld”.

f) Die Angabe zu § 23 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 23 Besonderheiten beim Grundsicherungsgeld fiir nicht erwerbsfahige Leistungsberechtigte*.
g) Nach der Angabe zu § 50a wird die folgende Angabe eingefugt:
,§ 50b Zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik®.
h) Die Angabe zu 8 60 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 60 Auskunfts-, Mitwirkungs- und Nachweispflicht Dritter".
i)  Nach der Angabe zu 8§ 62 wird die folgende Angabe eingeflgt:
,§ 62a Haftung des Arbeitgebers.
j) Die Angabe zu 8§ 65a wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,8 65a Ubergangsregelung aus Anlass des Dreizehnten Gesetzes zur Anderung des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch und anderer Gesetze".

§ 2 Absatz 2 Satz 2 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

~Erwerbsfahige Leistungsberechtigte mussen ihre Arbeitskraft in dem Umfang einset-
zen, der zur vollstandigen Uberwindung ihrer Hilfebediirftigkeit und der mit ihnen in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen erforderlich ist. Sofern es zu diesem

Zweck erforderlich und individuell zumutbar ist, bedeutet dies insbesondere die Auf-
nahme einer Vollzeittatigkeit.*

§ 3 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 Satz 3 bis 5 wird gestrichen.
b) Absatz 4 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe ,Absatz 1 Satz 3“ durch die Angabe ,8§ 3a Absatz 2*
ersetzt.
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bb) In Satz 3 wird die Angabe ,fur eine dauerhafte Eingliederung erforderlich*
durch die Angabe ,erfolgversprechender als die unmittelbare Vermittlung in
Ausbildung oder Arbeit" ersetzt.

Nach § 3 wird der folgende § 3a eingefiigt:

.8 3a
Vorrang der Vermittlung

(1) Die Vermittlung von erwerbsfahigen Leistungsberechtigten in Ausbildung oder
Arbeit hat Vorrang vor den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

(2) Der Vermittlungsvorrang gilt auch im Verhaltnis zu den sonstigen Leistungen
zur Eingliederung in Arbeit. Eine Ausnahme kann bestehen, wenn eine Leistung zur
Eingliederung in Arbeit fur eine dauerhafte Eingliederung in Arbeit erfolgversprechen-
der ist als eine unmittelbare Vermittlung, insbesondere bei Personen, die das 30. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben. Der Vermittlungsvorrang gilt nicht im Verhaltnis
zur Forderung von Existenzgrindungen mit einem Einstiegsgeld fir eine selbstandige
Erwerbstatigkeit nach § 16b.”

In 8 5 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,Birgergeld* durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

In 8 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe
~Grundsicherungsgeld” ersetzt.

Nach 8§ 7b Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefugt:

»(4) Erwerbsfahige Leistungsberechtigte gelten als nicht erreichbar, wenn sie trotz
schriftlicher Belehrung uber die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis drei aufeinanderfol-
genden Meldeaufforderungen des Jobcenters ohne Darlegung und Nachweis eines
wichtigen Grundes nicht nachkommen. Der Leistungsanspruch entfallt mit Beginn des
Kalendermonats, der auf die Feststellung des dritten versaumten Meldetermins im
Sinne des Satzes 1 folgt; 8 31b Absatz 4 gilt entsprechend. Die Nichterreichbarkeit
nach Satz 1 gilt bis zum Ablauf des urspriinglichen Bewilligungszeitraums, es sei denn,
die erwerbsfahige leistungsberechtigte Person meldet sich vorher personlich bei dem
zustandigen Jobcenter. Bei Vorliegen der tbrigen Leistungsvoraussetzungen erhalten
erwerbsfahige Leistungsberechtigte ab dem in Satz 2 genannten Zeitpunkt flr einen
Kalendermonat Grundsicherungsgeld mit Ausnahme von Leistungen zur Deckung des
Regelbedarfs; § 31a Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. Meldet sich die erwerbsféahige
leistungsberechtigte Person innerhalb dieses Monats personlich in dem zustandigen
Jobcenter, gilt sie als durchgehend erreichbar; § 32 Absatz 3 bleibt unberuhrt.”

§ 10 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe ,dritte” durch die Angabe ,erste” ersetzt.

b) In Absatz 2 Nummer 5 wird die Angabe ,kann.“ durch die Angabe ,kann; bei Leis-
tungsberechtigten, die selbstandig tatig sind, wird nach einem Jahr ununterbroche-
nen Leistungsbezuges in der Regel geprift, ob ein Verweis auf eine andere selb-

standige Tatigkeit oder eine Beschaftigung zumutbar ist.“ ersetzt.

c) In Absatz 3 wird nach der Angabe ,MalRnahmen zur Eingliederung in Arbeit* die
Angabe ,sowie an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder



-11- Bearbeitungsstand: 15.12.2025 16:26

an einer MalRnahme der berufsbezogenen Deutschsprachférderung nach § 45a
des Aufenthaltsgesetzes” eingefiigt.

10. 8§ 12 wird wie folgt gedndert:

11.

12.

a) Absatz 1 wird wie folgt geédndert:

aa) In Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe ,Blrgergeld* durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeld” ersetzt.

bb) Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingeflgt:
~Abweichend von Satz 2 Nummer 5 wird ein selbstgenutztes Hausgrundstick
oder eine selbstgenutzte Eigentumswohnung wahrend der Karenzzeit nach §
22 Absatz 1 Satz 2 nicht als Vermdgen berticksichtigt.”

b) Absatz 2 Satz 1 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

Lvyon dem zu bertcksichtigenden Vermogen ist fur jede Person der Bedarfsge-
meinschaft ein Betrag abhangig vom Lebensalter abzusetzen:

Alter Freibetrag in Euro

bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres 5000
ab dem 31. Lebensjahr 10 000
ab dem 41. Lebensjahr 12 500
ab dem 51. Lebensjahr 20 000

Der erhthte Freibetrag gilt ab Beginn des Monats, in dem die jeweilige Alters-
grenze des Satzes 1 erreicht wird.”

c) Die Absatze 3 und 4 werden gestrichen.

d) Absatz 5 wird zu Absatz 3.

e) Absatz 6 wird gestrichen.

§ 14 Absatz 2 wird wie folgt geéndert:

a) In Satz 3 wird die Angabe ,sowie dem Schlichtungsverfahren“ gestrichen.

b) Nach Satz 3 wird der folgende Satz eingeflgt:
»Zum Erhalt oder zur Verbesserung der Erwerbsfahigkeit wird bei Bedarf friihzeitig
insbesondere auch bei der Inanspruchnahme von Praventions- und Gesundheits-
leistungen anderer Trager unterstitzt und auf Leistungen im Sinne von 8§ 5 des
Neunten Buches verwiesen.”

c) Indem neuen Satz 7 wird die Angabe ,Satz 4“ durch die Angabe ,Satz 6" ersetzt.

§ 15 wird wie folgt geédndert:

a) Absatz 2 Satz 1 und 2 wird durch die folgenden Satze ersetzt:
.Die Agentur fur Arbeit soll im Einvernehmen mit dem kommunalen Tréager unver-

zuglich nach der Potenzialanalyse mit jeder erwerbsfahigen leistungsberechtigten
Person unter Berticksichtigung der Feststellungen nach Absatz 1 gemeinsam ei-
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nen Kooperationsplan erstellen. Der Kooperationsplan enthalt unter Bertcksichti-
gung der 88 3 und 3a ein personliches Angebot der Beratung, Untersttitzung oder
Vermittlung. Er héalt das Eingliederungsziel und die wesentlichen Schritte zur Ein-
gliederung fest. Insbesondere soll im Kooperationsplan festgelegt werden,

1. in welche Ausbildungen, Tatigkeiten oder Téatigkeitsbereiche die erwerbsfa-
hige leistungsberechtigte Person vermittelt werden soll,

2. welche fiir eine erfolgreiche Uberwindung der Hilfebedurftigkeit, vor allem
durch Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit, erforderlichen Eigenbemuhun-
gen die erwerbsfahige leistungsberechtigte Person mindestens zu unterneh-
men und nachzuweisen hat,

3. welche Leistungen zur Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit nach diesem
Abschnitt fur die erwerbsfahige leistungsberechtigte Person in Betracht kom-
men,

4. eine vorgesehene Teilnahme der erwerbsfahigen leistungsberechtigten Per-
son an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder an

einer MalRnahme der berufsbezogenen Deutschsprachférderung nach § 45a
des Aufenthaltsgesetzes,

5. obund wie Leistungen anderer Leistungstrager in den Eingliederungsprozess
einbezogen werden und

6. dass im Falle eines Bedarfs an Leistungen gemaf § 5 des Neunten Buches
auf eine entsprechende Antragstellung hingewirkt wird.

Die besonderen Bedirfnisse von Menschen mit Behinderungen und schwerbehin-
derten Menschen sollen angemessen bertcksichtigt werden.”

b) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
»(4) Das erste Gespréach zur Erstellung der Potenzialanalyse und des Koope-
rationsplans findet personlich im Jobcenter statt. Hiervon kann nur in begriindeten
Ausnahmefallen abgewichen werden.”

c) Die Absatze 5 und 6 werden gestrichen.

§ 15a wird durch den folgenden § 15a ersetzt:

.8 15a
Verpflichtung
(1) Wird eine Einladung zu einem Gespréach durch die erwerbsfahige leistungsbe-
rechtigte Person ohne wichtigen Grund nicht wahrgenommen, kann die Agentur fur
Arbeit diese Person durch schriftlichen Verwaltungsakt zu Folgendem verpflichten:

1. zur Vornahme von erforderlichen Eigenbemihungen,

2. zur Aufnahme oder Fortfiihrung einer zumutbaren Arbeit, Ausbildung oder eines
nach 8§ 16e geforderten Arbeitsverhéltnisses,

3. zur Teilnahme an einer Malinahme zur Eingliederung in Arbeit, an einem Integra-
tionskurs nach 8§ 43 des Aufenthaltsgesetzes oder an einer Mal3nahme der berufs-
bezogenen Deutschsprachforderung nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes.
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Liegt ein Kooperationsplan vor, ist dieser bei dem Erlass des Verwaltungsaktes nach
Satz 1 zu berucksichtigen.

(2) Erbringt die erwerbsfahige leistungsberechtigte Person die aus dem Koopera-
tionsplan folgenden Schritte zur Eingliederung in Arbeit nicht, verpflichtet die Agentur
fur Arbeit sie durch schriftlichen Verwaltungsakt zur Vornahme der erforderlichen Mit-
wirkungshandlungen.

(3) Wenn ein Kooperationsplan nicht zustande kommt oder nicht fortgeschrieben
werden kann, verpflichtet die Agentur fir Arbeit die erwerbsfahige leistungsberechtigte
Person durch schriftlichen Verwaltungsakt zur Vornahme der erforderlichen Mitwir-
kungshandlungen.

(4) Inder Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 hat die Agentur fur Arbeit
zu bestimmen, welche konkreten Eigenbemihungen die erwerbsfahige leistungsbe-
rechtigte Person in welcher Haufigkeit zu erbringen hat und in welcher Form und Frist
diese nachzuweisen sind. Die nach Satz 1 bestimmte Haufigkeit und Frist missen an-
gemessen sein.”

§ 16 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe ,Leistung nach § 31a“ durch die
Angabe ,Leistungen nach den 88 31a und 31b*“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,Blrgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

In 8 16d Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

§ 16e wird wie folgt gedndert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.8 16e
Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden®.
b) Die Absétze 1 und 2 werden durch die folgenden Abséatze 1 und 2 ersetzt:
»(1) Arbeitgeber kénnen fur die nicht nur geringfligige Beschaftigung einer er-
werbsfahigen leistungsberechtigten Person einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt

dieser Person erhalten, wenn

1. es sich um ein Arbeitsverhaltnis handelt, das fiir die Dauer von mindestens
zwei Jahren begriindet wird, und

2. die erwerbsfahige leistungsberechtigte Person innerhalb der letzten 24 Mo-
nate trotz vermittlerischer Unterstiitzung nach 8 16 Absatz 1 Satz 1 unter Ein-
beziehung der Ubrigen Eingliederungsleistungen

a) fur insgesamt mindestens 21 Monate Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts nach diesem Buch erhalten hat und

b) nicht oder nur kurzzeitig sozialversicherungspflichtig oder geringfligig be-
schaftigt oder selbstandig tatig war.
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(2) Der Zuschuss nach Absatz 1 wird in den ersten beiden Jahren des Beste-
hens des Arbeitsverhaltnisses geleistet. Er betragt im ersten Jahr des Arbeitsver-
haltnisses 75 Prozent des zu bericksichtigenden Arbeitsentgelts und im zweiten
Jahr des Arbeitsverhéaltnisses 50 Prozent des zu bertcksichtigenden Arbeitsent-
gelts. Fur das zu bericksichtigende Arbeitsentgelt ist § 91 Absatz 1 des Dritten
Buches entsprechende anzuwenden. § 22 Absatz 4 Satz 1 des Mindestlohngeset-
zes gilt nicht fur Arbeitsverhaltnisse, fir die der Arbeitgeber einen Zuschuss nach
Absatz 1 erhalt.”

17. 8 16h Absatz 1 wird wie folgt geandert:

18.

19.

20.

a)

b)

Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Fur Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
kann die Agentur fur Arbeit Leistungen mit dem Ziel erbringen, die individuellen
Schwierigkeiten der Leistungsberechtigten, eine schulische, ausbildungsbezo-
gene oder berufliche Qualifikation abzuschlie3en oder anders ins Arbeitsleben ein-
zuminden, zu tUberwinden.”

In Satz 2 wird die Angabe ,Leistungen der Grundsicherung fur Arbeitsuchende”
durch die Angabe ,Sozialleistungen“ ersetzt.

§ 19 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,819
Grundsicherungsgeld und Leistungen fur Bildung und Teilhabe“.

In Absatz 1 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe
»Grundsicherungsgeld” ersetzt.

Die Uberschrift des Kapitels 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 wird durch die folgende
Uberschrift ersetzt:

LSUunterabschnitt 2

Grundsicherungsgeld*.

§ 22 wird wie folgt geédndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 3 wird die Angabe ,; Satz 6 bleibt unberihrt‘ gestrichen.
bb) Satz 6 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

~Abweichend von den Satzen 1 bis 3 werden tatsachliche Aufwendungen fur
die Unterkunft nicht als Bedarf anerkannt, soweit sie mehr als eineinhalbmal
so hoch sind wie die abstrakt als angemessen geltenden Aufwendungen; nach
einer Verminderung der Anzahl der Mitglieder der Bedarfsgemeinschatft ist
Satz 9 anzuwenden. In der Karenzzeit kénnen im Einzelfall unabweisbar ho-
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here Aufwendungen fur die Unterkunft anerkannt werden. Tatsachliche Auf-
wendungen fur die Unterkunft gelten als unangemessen und die Satze 2 und
3 gelten nicht, soweit

1. indem fur die Angemessenheitsprifung mafgeblichen Gebiet eine Ober-
grenze fur tatsachliche Aufwendungen bezogen auf einen Quadratmeter
Wohnflache bestimmt ist und die tatsadchlichen Aufwendungen dartber
liegen oder

2. die vereinbarte Miete die nach den 88 556d bis 556g des Burgerlichen
Gesetzbuches zulédssige Miethohe Ubersteigt; in diesem Fall ist die Mie-
terin oder der Mieter durch den zustandigen kommunalen Trager aufzu-
fordern, den angenommenen Verstol3 gegen die 88 556d bis 5569 des
Burgerlichen Gesetzbuches zu rigen.”

cc) Indem neuen Satz 10 wird jeweils die Angabe ,Satz 7“ durch die Angabe ,Satz
9 ersetzt.

dd) In dem neuen Satz 11 wird die Angabe ,zumutbar.” durch die Angabe ,zumut-
bar; Satz 6 ist nicht anzuwenden.” ersetzt.

ee) In dem neuen Satz 12 wird nach der Angabe ,Satz 1“ die Angabe ,oder 8*
eingeflgt.

Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1la eingefugt:

»(1a) Die Angemessenheit der Aufwendungen fir Unterkunft und Heizung wird
fur den Bewilligungszeitraum geprift. Ubersteigen die Aufwendungen fiir Unter-
kunft und Heizung den abstrakt angemessenen Umfang, teilt der kommunale Tra-
ger dies den Leistungsberechtigten mit und unterrichtet sie Uber die Dauer und die
Voraussetzungen fir die Anerkennung unangemessener Aufwendungen.”

Absatz 4 Satz 2 und 3 wird durch die folgenden Séatze ersetzt:

.Bei einem Umzug in ein anderes fiur die Prifung der Angemessenheit mafRgebli-
ches Gebiet sichert der fir die neue Unterkunft drtlich zustandige kommunale Tra-
ger die Bericksichtigung der Aufwendungen fur die neue Unterkunft zu, wenn
diese angemessen sind. Hohere als angemessene Aufwendungen fur die Unter-
kunft werden nach einem Umzug nur dann als Bedarf anerkannt, wenn der nach
Satz 1 zustandige Trager die Anerkennung vorab schriftlich zugesichert hat. Bei
einem Umzug innerhalb des fir die Prifung der Angemessenheit maf3geblichen
Gebiets wird hochstens der bisherige Bedarf fur die Unterkunft anerkannt, wenn
der Umzug nicht erforderlich ist oder war.“

Absatz 7 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Blirgergeld” durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld" ersetzt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gedndert:

aaa) InNummer 4 wird die Angabe ,verwendet.” durch die Angabe ,verwen-
det,” ersetzt.

bbb) Nach Nummer 4 wird die folgende Nummer 5 eingefligt:
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22.

23.

24.

25.
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»D. In den Fallen des § 7b Absatz 4 eine nicht erreichbare Person
Leistungen erhalt oder mit anderen Personen in einer Bedarfsge-

meinschaft lebt.”

cc) Nach Satz 3 wird der folgende Satz eingefiigt:
.Im Fall des Satzes 3 Nummer 5 ist der auf die nicht erreichbare Person ent-
fallende Anteil der Bedarfe fur Unterkunft und Heizung auf die tGbrigen Mitglie-
der der Bedarfsgemeinschatft zu verteilen.”
e) Absatz 8 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe ,8 12 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1" durch
die Angabe ,8 12 Absatz 2 Satz 1 ersetzt.

§ 23 wird wie folgt geédndert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.8 23

Besonderheiten beim Grundsicherungsgeld fur nicht erwerbsfahige Leistungsbe-
rechtigte”.

b) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,Blrgergeld* durch die Angabe
~Grundsicherungsgeld” ersetzt.

In 8§ 24 Absatz 2 wird die Angabe ,Blrgergeld* durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld“ ersetzt.

In 8 26 Absatz 1, 3 und 6 wird jeweils die Angabe ,Blrgergeld* durch die Angabe
,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

In 8 27 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Birgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

§ 31 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

»1. die von der Agentur fiir Arbeit geforderten Eigenbemihungen nicht nach-
weisen,".

bb) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

»3. eine zumutbare Malinahme zur Eingliederung in Arbeit, einen Integrati-
onskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder eine Malinahme der
berufshezogenen Deutschsprachférderung nach § 45a des Aufenthalts-
gesetzes nicht antreten, abbrechen oder Anlass fur den Abbruch gege-
ben haben.*
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In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe ,Birgergeldes” durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeldes* ersetzt.

26. 8 31a wird wie folgt geéndert:

a)

b)

d)

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Bei einer Pflichtverletzung nach 8§ 31 mindert sich das Grundsicherungs-
geld um 30 Prozent des nach § 20 jeweils maRgebenden Regelbedarfs. Minderun-
gen sind aufzuheben, sobald erwerbsfahige Leistungsberechtigte ihre Pflichten er-
flllen oder sich nachtréglich ernsthaft und nachhaltig dazu bereit erklaren, diesen
kinftig nachzukommen. Abweichend von Satz 1 gelten bei Pflichtverletzungen
nach 8§ 31 Absatz 2 Nummer 3 in Féllen einer Sperrzeit bei Meldeversaumnis nach
§ 159 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 des Dritten Buches die Rechtsfolgen des § 32.“

Absatz 2 Satz 2 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

»Eine personliche Anhorung soll erfolgen, wenn der Agentur fur Arbeit psychische
Erkrankungen von erwerbsfahigen Leistungsberechtigten bekannt sind oder an-
dere Anhaltspunkte daftir vorliegen, dass die erwerbsfahigen Leistungsberechti-
gen nicht in der Lage sind, sich zu den fir die Entscheidung Uber die Minderung
erheblichen Tatsachen in einer schriftlichen Anhérung zu &ufRern. Eine Gelegen-
heit zur persoénlichen Anhdrung soll erfolgen, wenn ein drittes aufeinander folgen-
des Meldeversaumnis geprift wird.”

Nach Absatz 4 Satz 2 wird der folgende Satz eingeflgt:

»Sofern sich nur aufgrund einer Leistungsminderung oder wegen des Entfalls des
Leistungsanspruchs in Hohe des Regelbedarfes nach Absatz 7 rechnerisch kein
Leistungsanspruch ergeben wirde, wird flr die Dauer der Leistungsminderung,
des Entfalls oder des Entzuges Grundsicherungsgeld in Hohe von monatlich 1
Euro bewilligt.”

Nach Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 eingefugt:

»(7) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 entfallt der Leistungsanspruch in Hohe
des Regelbedarfes, wenn erwerbsfahige Leistungsberechtigte eine zumutbare Ar-
beit nicht aufnehmen. Die Arbeitsaufnahme muss tatséchlich und unmittelbar mog-
lich sein und willentlich verweigert werden. In diesem Fall soll das Grundsiche-
rungsgeld, soweit es fur die Bedarfe flr Unterkunft und Heizung erbracht wird, fur
die gesamte Bedarfsgemeinschaft an den Vermieter oder andere Empfangsbe-
rechtigte gezahlt werden. Absatz 1 Satz 2, die Absatze 2 und 3 sowie 8§ 31 Absatz
1 Satz 2 finden Anwendung.”

27. 8 31b wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
.Der Minderungszeitraum betragt drei Monate.”
bb) In Satz 2 wird die Angabe ,Satz 6“ durch die die Angabe ,Satz 2“ ersetzt.

Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingeflgt:
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»(3) In den Fallen des 8§ 31a Absatz 7 wird die Minderung nach Ablauf eines
Minderungszeitraums von einem Monat aufgehoben, wenn die Moéglichkeit der Ar-
beitsaufnahme nicht mehr besteht, spatestens aber mit dem Ablauf eines Zeit-
raums von zwei Monaten. Absatz 1 Satz 1 und 3 ist entsprechend anzuwenden.”

§ 32 wird wie folgt geéndert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
.Kommen Leistungsberechtigte trotz schriftlicher Belehrung Uber die Rechtsfolgen
oder deren Kenntnis einer Aufforderung des zustandigen Tragers, sich bei ihm zu
melden oder bei einem arztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu
erscheinen, wiederholt nicht nach, mindert sich das Grundsicherungsgeld jeweils
um 30 Prozent des fur sie nach 8§ 20 maflRgebenden Regelbedarfs.*

b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefligt:

»(3) Eine Minderung nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt nicht in den Fallen des § 7b

Absatz 4 Satz 1. In den Féllen des § 7b Absatz 4 Satz 5 ist der Regelbedarf in der
nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 geminderten Hohe zu erbringen.”

In § 40 Absatz 2 Nummer 5 wird die Angabe ,Blrgergeld” durch die Angabe ,Grundsi-
cherungsgeld” ersetzt.

In § 40a Satz 2 wird die Angabe ,Arbeitslosengeldes I1I“ durch die Angabe ,Grundsi-
cherungsgeldes” ersetzt.

Nach § 41a Absatz 3 Satz 4 wird der folgende Satz eingefugt:

,Die Berucksichtigung von Nachweisen und Auskinften, die zur abschlieRenden Ent-
scheidung Uber den Leistungsanspruch nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens,
spatestens mit Bekanntgabe des Widerspruchsbescheides, zugegangen sind, ist aus-
geschlossen.”

In 8 42a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,§ 12 Absatz 2 und 4 Satz 1“ durch die
Angabe ,8 12 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

§ 43 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(4) Die Jobcenter kbnnen gegen Ansprliche leistungsberechtigter Personen auf
Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts aufrechnen mit

1. Erstattungsansprichen nach § 50 des Zehnten Buches,

2. Ersatzansprichen nach den 88 34 und 34a,

3. Erstattungsansprichen nach § 34b oder

4. Erstattungsansprichen nach 8§ 41a Absatz 6 Satz 3.

Die Jobcenter rechnen gegen Anspriche von leistungsberechtigten Personen auf
Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts mit Erstattungs- oder Ersatzan-
sprichen nach Satz 1 auf, wenn nach § 24 Absatz 2 Nummer 7 des Zehnten Buches

von einer Anhérung abgesehen werden kann.*

Nach 8§ 44f Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 eingefugt:
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.(6) Uber einen Passiv-Aktiv-Transfer konnen Forderungen in Hohe von 50 Pro-
zent aus Mitteln fur Leistungen nach den 88 20 und 21 finanziert werden,

1. zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung nach § 16 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 5,

2. zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschéftigung oder selbstandi-
gen Erwerbstatigkeit nach § 16b,

3. zur Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden nach § 16e und

4. zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i.

Die Finanzierung nach Satz 1 ist bis zur Hohe des dadurch im konkreten Einzelfall
eingesparten Grundsicherungsgeldes und Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft
und Heizung (Passiv-Aktiv-Transfer), insgesamt auf héchstens 700 Millionen Euro pro

Jahr begrenzt.”

Nach § 50a wird der folgende § 50b eingefligt:

,8 50b
Zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik

(1) Die Bundesagentur kann neue Technologien erproben, um die Wirtschaftlich-
keit der Entwicklung oder Weiterentwicklung eines zentral verwalteten Verfahrens der
Informationstechnik zu bewerten.

(2) Die Bundesagentur verfolgt bei der Entwicklung und Weiterentwicklung zentral
verwalteter Verfahren der Informationstechnik und hierfur erforderlicher Basisdienste
folgende Ziele:

1. nutzerinnen- und nutzerzentrierte Entwicklung und Ausgestaltung von elektroni-
schen Verwaltungsleistungen und -ablaufen;

2. Ende-zu-Ende Digitalisierung und Automatisierung von Verwaltungsverfahren;
3. Entwicklung und Betrieb informationstechnischer Infrastrukturen, die eine zigige
Anpassung zentral verwalteter Verfahren der Informationstechnik an gesetzliche

Vorgaben sicherstellen.”

In 8§ 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird die Angabe ,8§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2*
durch die Angabe ,8 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3" ersetzt.

§ 60 wird wie folgt geédndert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

»8 60
Auskunfts-, Mitwirkungs- und Nachweispflicht Dritter*.

b) Nach Absatz 5 werden die folgenden Absétze 6 bis 8 eingeflgt:
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»(6) Wer jemandem, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat, bezieht
oder bezogen hat, eine Unterkunft zur Verfligung stellt, fir die Aufwendungen als
Bedarf nach § 22 Absatz 1 anerkannt werden, hat dem zusténdigen Trager der
Grundsicherung fur Arbeitssuchende auf Verlangen hieriiber Auskiinfte zu erteilen,
insbesondere Uber die Hohe etwaiger Entgelte, Dauer der Rechtsbeziehung, An-
zahl der die Unterkunft Nutzenden und Abrechnungsmodalitaten, soweit dies zur
Durchfuihrung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist. Dasselbe gilt fur
Vermieter von Gewerberdumen oder Gewerbeflachen, die von den in Satz 1 ge-
nannten Personen zum Zwecke einer Erwerbstatigkeit angemietet werden. 8§ 21
Absatz 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

(7) Wer Auskinfte nach den Absétzen 1 bis 6 erteilen muss, hat auf Verlan-
gen des zustandigen Tragers entsprechende Beweismittel zu bezeichnen und vor-
zulegen, wenn die vorgelegten Auskinfte zur Sachverhaltsaufklarung nicht ausrei-
chen.

(8) Soweit fur die in den Absatzen 1 bis 6 genannten Auskinfte Vordrucke
vorgesehen sind, sollen diese benutzt werden.*

Nach § 62 wird der folgende § 62a eingefiigt:

.8 62a
Haftung des Arbeitgebers

(1) Beschaftigt ein Arbeitgeber eine Person, die Leistungen nach diesem Buch
erhalt, ohne die Beschéaftigung gemal § 28a des Vierten Buches zu melden oder erfolgt
die Meldung, ohne dass eine Beschaftigung tatsachlich ausgetbt wird oder werden
soll, so ist der Arbeitgeber zum Ersatz der deswegen rechtswidrig erbrachten Leistun-
gen verpflichtet. Die zu ersetzenden Leistungen sind schriftlich durch Verwaltungsakt
festzusetzen.

(2) Der zur Erstattung nach 8 50 des Zehnten Buches verpflichtete Leistungsemp-
fanger und der zum Ersatz nach Absatz 1 verpflichtete Arbeitgeber haften als Gesamt-
schuldner fur die Leistungen, die nach 8 50 des Zehnten Buches zu erstatten sind.
Sachleistungen sind, auch wenn sie in Form eines Gutscheins erbracht wurden, in Geld
zu ersetzen. Der Ersatzanspruch umfasst auch die geleisteten Beitrdge zur Sozialver-
sicherung entsprechend § 40 Absatz 2 Nummer 5.

(3) Von der Inanspruchnahme des Arbeitgebers kann bei unbilliger Harte abge-
sehen werden.

(4) 8 34a Absatz 2 gilt entsprechend.

(5) Die Absatze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Leistungen
nach § 41a Absatz 6 Satz 3 zu erstatten sind.”

§ 63 wird wie folgt geédndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geédndert:
aa) Nach Nummer 5 wird die folgende Nummer 6 eingefugt:

,0. entgegen 8§ 60 Absatz 7 ein Beweismittel nicht, nicht richtig, nicht voll-
standig oder nicht rechtzeitig vorlegt,”.
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bb) Die bisherigen Nummern 6 und 7 werden zu den Nummern 7 und 8.

In Absatz la wird die Angabe ,Absatzes 1 Nummer 1, 4, 5, 6 und 7" durch die
Angabe ,Absatzes 1 Nummer 1 und 4 bis 8" ersetzt.

In Absatz 2 wird die Angabe ,,6 und 7“ durch die Angabe ,7 und 8“ ersetzt.

§ 64 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,8 63 Absatz 1 Nummer 1 bis 5* durch die An-
gabe ,8 63 Absatz 1 Nummer 1 bis 6" ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,8 63 Absatz 1 Nummer 6 und 7“ durch die
Angabe ,8 63 Absatz 1 Nummer 7 und 8"ersetzt.

Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Beider Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach § 63 Ab-
satz 1 Nummer 7 und 8 arbeiten die Behtdrden nach Absatz 2 Nummer 2 mit den
in 8 2 Absatz 4 des Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes genannten Behdrden
zusammen. Die gemeinsamen Einrichtungen und die zugelassenen kommunalen
Trager unterrichten die zustandigen Behdrden der Zollverwaltung, wenn sich im
Einzelfall konkrete Anhaltspunkte flr Schwarzarbeit im Sinne des § 1 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 des Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetzes oder eine
Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz er-
geben. Die Aufgaben zur Zusammenarbeit mit den Behdrden der Zollverwaltung
nach 8 6 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 des
Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetzes und zur Zusammenarbeit in Bul3geldverfah-
ren nach 8§ 13 Absatz 2 in Verbindung mit 8 8 des Schwarzarbeitsbek&mpfungs-
gesetzes bleiben davon unberihrt.”

§ 65 wird wie folgt geéndert:

a)
b)
c)

d)

e)

Absatz 1 wird gestrichen.
Absatz 2 wird zu Absatz 1.

Absatz 3 wird zu Absatz 2 und die Angabe ,8 12 Absatz 3 Satz 1 und“ wird gestri-
chen.

Absatz 4 wird gestrichen.

Die Absatze 5 bis 9 werden zu den Abséatzen 3 bis 7.

Nach 8§ 65 wird der folgende § 65a eingefugt:

.8 65a

Ubergangsregelung aus Anlass des Dreizehnten Gesetzes zur Anderung des Zweiten

Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

(1) Fur Bewilligungszeitraume, die vor dem [einsetzen: Datum des Tages des In-

krafttretens nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] begonnen haben, ist § 12 in der
bis einschliellich [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung weiter anzuwenden.
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(2) Bei Pflichtverletzungen nach 8§ 31 und Meldeversdumnissen nach § 32, die vor
dem [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 11 Absatz 1 dieses
Gesetzes] stattgefunden haben, gelten die Rechtsfolgen der 88 31a, 31b sowie 32 in
der bis einschliellich [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel
11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung.

(3) 8 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist auch nach [einsetzen: Datum des Tages
vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] weiter in der bis ein-
schliel3lich [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz
1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung anzuwenden, soweit die erwerbsfahigen Leis-
tungsberechtigen zu den bis zum [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten
nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Rechtsfolgen belehrt wurden.”

In 8 68 Satz 1 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsicherungsgeld*
ersetzt.

In § 72 Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 2 und Absatz 2 wird jeweils die Angabe ,Biir-
gergeld” durch die Angabe ,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

Artikel 2

Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch — Arbeitsférderung — (Artikel 1 des Gesetzes vom

24. Marz 1997, BGBI. | S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 28.
Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 259) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Die Inhaltsubersicht wird wie folgt geéndert:
a) Nach der Angabe zu § 9a wird die folgende Angabe eingefugt:
»8 9b Zusammenarbeit mit den fiir die Férderung junger Menschen zustéandigen Beteiligten®.
b) Die Angabe zu § 10 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,8 10 Jugendberufsagentur*.
c) Vor der Angabe zu § 29 wird die folgende Angabe eingefugt:
»8 28b Umfassende Beratung*.
d) Nach der Angabe zu § 31a wird die folgende Angabe eingefugt:
»8 31b Forderung schwer zu erreichender junger Menschen®.
e) Nach der Angabe zu § 459 wird die folgende Angabe eingefugt:
.8 460 Dreizehntes Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze*.

Nach § 9a werden die folgenden §8 9b und 10 eingeflgt:
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l1§ gb
Zusammenarbeit mit den fur die Férderung junger Menschen zustandigen Beteiligten
Bei der Forderung junger Menschen sind die Agenturen fur Arbeit verpflichtet, mit
den wesentlichen Beteiligten des ortlichen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes eng zu-

sammenzuarbeiten. Zu den wesentlichen Beteiligten z&hlen insbesondere die

1. fur die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung fir Arbeitsuchende zu-
standigen gemeinsamen Einrichtungen und zugelassenen kommunalen Trager,

2. Trager der Jugendhilfe,

3. Gemeinden, Kreise und Bezirke,

4. Trager der Eingliederungshilfe,

5. Auslanderbehérden und das Bundesamt fir Migration und Flichtlinge und

6. allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie Schulverwaltungen und -behdrden.

§10
Jugendberufsagentur

(1) Eine Jugendberufsagentur ist eine rechtskreisiibergreifende Kooperation zur
umfassenden Forderung junger Menschen am Ubergang von der Schule in den Beruf
zwischen den Agenturen fur Arbeit, den Beteiligten nach § 9b Satz 2 Nummer 1 und 2
und gegebenenfalls weiteren Beteiligten. Die Agenturen fur Arbeit sollen auf die Ent-
stehung oder Fortfiihrung von Jugendberufsagenturen hinwirken.

(2) In den Jugendberufsagenturen konnen die Agenturen fir Arbeit gemeinsam
und gleichberechtigt mit den Beteiligten nach § 9b Satz 2 Nummer 1 und 2 eine Ziel-
gruppe sowie im Rahmen der jeweiligen Zustandigkeiten aufeinander abgestimmte
Leistungsangebote festlegen.

(3) Die Agenturen flr Arbeit konnen im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 9b
in gleichberechtigter Abstimmung mit den Beteiligten nach § 9b Satz 2 Nummer 1 und
2 koordinierende Téatigkeiten innerhalb der Jugendberufsagentur tbernehmen.”

In § 22 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,§ 35" durch die Angabe ,den 88
28b und 35" ersetzt.

In 8§ 27 Absatz 3 Nummer 5 wird die Angabe ,den 88 16e und 16i“ durch die Angabe ,§
161" ersetzt.

Vor § 29 wird der folgende § 28b eingefligt:

.8 28b
Umfassende Beratung

(1) Die Agentur fur Arbeit berat junge Menschen umfassend und nachhaltig mit
dem Ziel der Heranfihrung an eine Ausbildung oder Arbeit oder der Aufnahme, Beibe-
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haltung oder Ausweitung einer solchen. Sie berat auch tber Mdglichkeiten der Inan-
spruchnahme von Leistungen anderer Trager, insbesondere der Trager der Jugend-
hilfe.

(2) Bei jungen Menschen mit besonderem Unterstitzungsbedarf erbringt die
Agentur fir Arbeit eine ganzheitliche bedarfsspezifische Beratung und Betreuung,
wenn dies fur die Erreichung der Ziele des Absatzes 1 erforderlich ist. Dabei sind alle
Lebensumstéande des jungen Menschen zu bertcksichtigen. Die ganzheitliche Bera-
tung und Betreuung kann auch aufsuchend erfolgen. Sie kann zur Koordinierung und
intensiven Begleitung der Unterstlitzung im Rahmen eines Fallmanagements umge-
setzt werden.

(3) Die Agenturen flr Arbeit sollen mit den Gemeinden, Kreisen und Bezirken zu-
sammenarbeiten, damit junge Menschen die fir ihre Eingliederung in das Erwerbsle-
ben erforderlichen kommunalen Leistungen entsprechend § 16a des Zweiten Buches
erhalten. Zur Erflllung ihrer Pflicht zur Leistungserbringung nach den Absatzen 1 und
2 arbeiten die Agenturen fur Arbeit insbesondere mit den Tragern der Jugendhilfe zu-
sammen. § 9 bleibt unberihrt.

(4) Die Zusammenarbeit im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 erfolgt auch, damit Er-
wachsene zur Heranfuihrung, Aufnahme, Beibehaltung oder Ausweitung einer Ausbil-
dung oder Arbeit die fir ihre Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlichen kommu-
nalen Leistungen entsprechend 8§ 16a des Zweiten Buches erhalten.*

§ 31a wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Angebote der Berufsberatung und Berufsorientie-
rung“ durch die Angabe ,ihre Leistungen” ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingefulgt:

»ZU diesem Zweck soll die Agentur fir Arbeit auch Uber die Leistungen der
Akteure einer Jugendberufsagentur informieren.”

cc) In dem neuen Satz 3 wird Nummer 7 durch die folgenden Nummern 7 und 8
ersetzt:

. 7. erreichter Abschluss,
8. Telefonnummer.”
b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt ge&ndert:

aa) In Nummer 4 wird die Angabe ,hat.” durch die Angabe ,hat oder wenn die nach
Landesrecht bestimmte Stelle nach Satz 1 nicht der Stelle entspricht, die nach
Absatz 1 die Daten an die Agentur fur Arbeit Gbermittelt hat,” ersetzt.

bb) Nach Nummer 4 wird die folgende Nummer 5 eingefugt:
»D. Telefonnummer, wenn die nach Landesrecht bestimmte Stelle nach Satz

1 nicht der Stelle entspricht, die nach Absatz 1 die Daten an die Agentur

fur Arbeit Ubermittelt hat.“

Nach § 31a wird der folgende § 31b eingeflgt:
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.8 31b
Forderung schwer zu erreichender junger Menschen

(1) Far schwer zu erreichende junge Menschen, die das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben und die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit keinen Anspruch
auf Leistungen nach dem Zweiten Buch haben, kann die Agentur fir Arbeit Leistungen
mit dem Ziel erbringen, die individuellen Schwierigkeiten dieser jungen Menschen, eine
schulische, ausbildungsbezogene oder berufliche Qualifikation abzuschliel3en oder an-
ders ins Arbeitsleben einzumiinden, zu tUberwinden. Die Férderung umfasst auch Un-
terstitzung, um an die weiteren Leistungen dieses Buches heranzufiihren.

(2) Leistungen nach Absatz 1 kénnen auch von Amts wegen erbracht werden und
bedurfen keines Antrages..

(3) Uber die Leistungserbringung stimmt sich die Agentur fur Arbeit mit dem ort-
lich zustandigen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe sowie der ortlich fur die Wahrneh-
mung der Aufgaben der Grundsicherung fir Arbeitsuchende zustandigen gemeinsa-
men Einrichtung oder dem insoweit zustdndigen zugelassenen kommunalen Trager
ab.

(4) Zuwendungen sind nach MaRRgabe der 88 23 und 44 der Bundeshaushalts-
ordnung zulassig.”

§ 48a Absatz 3 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,FUr die Hohe der Kosten fur Unterkunft gilt 8 86 Nummer 1 entsprechend.”
§ 368 Absatz 2a wird durch den folgenden Absatz 2a ersetzt:

»(28) Um die ortliche rechtskreistuibergreifende Zusammenarbeit zur Integration jun-
ger Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu unterstitzen, entwickelt, be-
treibt und finanziert die Bundesagentur ein IT-System, welches den im jeweiligen Ein-

zelfall beteiligten Leistungstragern zur Verfigung gestellt werden kann.*

Nach § 459 wird der folgende § 460 eingeflgt:

8 460

Dreizehntes Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und ande-
rer Gesetze

Personen, die am [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel
11 Absatz 1 dieses Gesetzes] in einer nach § 16e des Zweiten Buches geforderten
Beschaftigung nach § 27 Absatz 3 Nummer 5 versicherungsfrei sind, bleiben in dieser

Beschaftigung bis zum Ende der Forderung nach 8§ 16e des Zweiten Buches versiche-
rungsfrei.”

Artikel 3

Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften flr die Sozialversiche-

rung — in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBI. | S. 3710,
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3973; 2011 | S. 363), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Dezember 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 302) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 23 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,Blirgergeld“ durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.

Artikel 4

Anderung des Funften Buches Sozialgesetzbuch

Das Fiinfte Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung — (Artikel 1 des

Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBI. | S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 21 des
Gesetzes vom 2. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 301) gedndert worden ist, wird wie folgt

geandert:
1. In 85 Absatz 1 Nummer 2a und Absatz 5a Satz 1 wird jeweils die Angabe ,Blirgergeld”
durch die Angabe ,Grundsicherungsgeld” ersetzt.
2. In 89 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 7 wird jeweils die Angabe ,Burgergeld” durch die
Angabe ,Grundsicherungsgeld” ersetzt.
3. In § 186 Absatz 2a wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.
4. In 8§ 190 Absatz 12 wird die Angabe ,Blrgergeld” durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.
5. Die Uberschrift des § 203a wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
,8 203a
Meldepflicht bei Bezug von Arbeitslosengeld, Grundsicherungsgeld oder Unterhalts-
geld.
6. In § 232a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,Birgergeld” durch die Angabe
~Grundsicherungsgeld” ersetzt.
7. 8 246 wird durch den folgenden 8§ 246 ersetzt:
»8 246
Beitragssatz fur Beziehende von Grundsicherungsgeld
Fur Personen, die Grundsicherungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten
Buches beziehen, gilt als Beitragssatz der ermafligte Beitragssatz nach § 243.*
8. In §251 Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe ,Blrgergeld durch die Angabe
~Grundsicherungsgeld” ersetzt.
9. In §252 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-

rungsgeld” ersetzt.
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Artikel 5

Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung — in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384), das zuletzt
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 423) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

In § 3 Satz 1 Nummer 3 und 3a wird jeweils die Angabe ,Birgergeld durch die Angabe
~Grundsicherungsgeld” ersetzt.

In § 11 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

In § 20 Absatz 2 wird die Angabe ,Birgergeld” durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.

§ 58 Absatz 1 wird wie folgt geéndert:
a) Satz 1 Nummer 6 wird wie folgt geandert:

aa) In der Angabe vor Buchstabe a wird die Angabe ,Burgergeld” durch die An-
gabe ,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

bb) In Buchstabe a wird die Angabe ,Blrgergeld durch die Angabe ,,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsicherungsgeld*
ersetzt.

In § 74 Satz 4 Nummer 1 und la wird jeweils die Angabe ,Burgergeld” durch die An-
gabe ,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

In § 166 Absatz 1 Nummer 2a wird die Angabe ,Blrgergeld” durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeld” ersetzt.

§ 229 Absatz 4a wird durch den folgenden Absatz 4a ersetzt:

»(4a) Als Zeit des Bezugs von Grundsicherungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des
Zweiten Buches gilt auch der Bezug von Arbeitslosengeld Il bis zum 31. Dezember
2022 sowie der Bezug von Burgergeld bis zum 30. Juni 2026."

Nach § 252 Absatz 10 wird der folgende Absatz 11 eingefugt:

»(11) Anrechnungszeiten sind auch Zeiten, in denen Versicherte in der Zeit vom
1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2026 Birgergeld bezogen haben. Dies gilt nicht fur
Bezieher von Burgergeld, die Blurgergeld nur darlehensweise oder nur Leistungen nach
8 24 Absatz 3 Satz 1 des Zweiten Buches bezogen haben. Anrechnungszeiten wegen
des Bezugs von Birgergeld nach Vollendung des 25. Lebensjahres schliel3en Anrech-
nungszeiten wegen Arbeitslosigkeit aus.”

§ 263 Absatz 2a wird durch folgenden Absatz 2a ersetzt:

»(2a) Der sich aus der Gesamtleistungsbewertung ergebende Wert wird fur jeden
Kalendermonat mit Anrechnungszeiten wegen Krankheit und Arbeitslosigkeit auf 80
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Prozent begrenzt. Kalendermonate, die nur deshalb Anrechnungszeiten sind, weil Ar-
beitslosigkeit vor dem 1. Méarz 1990 im Beitrittsgebiet, jedoch nicht vor dem 1. Juli 1978,
vorgelegen hat, werden nicht bewertet. Kalendermonate, die nur deshalb Anrech-
nungszeiten sind, weil Arbeitslosigkeit nach dem 30. Juni 1978 vorgelegen hat, fur die
vor dem 1. Juli 2026 Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld Il oder Burgergeld nicht oder
Arbeitslosengeld Il oder Biirgergeld nur darlehensweise gezahlt worden ist oder nur
Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 des Zweiten Buches erbracht worden sind, wer-
den nicht bewertet. Kalendermonate, die nur deshalb Anrechnungszeiten sind, weil Ar-
beitslosengeld Il bis zum 31. Dezember 2022 oder Birgergeld bis zum 30. Juni 2026
bezogen worden ist, werden nicht bewertet.”

Artikel 6

Anderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Unfallversicherung — (Artikel 1 des

Gesetzes vom 7. August 1996, BGBI. | S. 1254), das zuletzt durch Artikel 66 des Gesetzes
vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

In § 45 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,Blrgergeld” durch die Angabe ,,Grundsi-
cherungsgeld” ersetzt.

In § 47 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” sowie die Angabe ,Burgergeldes* durch die Angabe ,Grundsicherungsgel-
des" ersetzt.

In 8§ 52 Nummer 2 wird jeweils die Angabe ,Blrgergeld* durch die Angabe ,Grundsi-
cherungsgeld” ersetzt.

In § 58 Satz 1, 2 und 4 wird jeweils die Angabe ,Blrgergeld” durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeld” ersetzt.

Artikel 7

Anderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch — Kinder und Jugendhilfe — in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. | S. 2022), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 107) geandert worden ist, wird wie folgt ge-
andert:

Nach 8 10 Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a eingefugt:

»(3a) Leistungen nach diesem Buch gehen abweichend von Absatz 1 Leistungen nach

8 28b Absatz 2 und § 31b des Dritten Buches vor.“
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Artikel 8

Anderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch — Soziale Pflegeversicherung — (Artikel 1 des Geset-
zes vom 26. Mai 1994, BGBI. | S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes
vom 2. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 301) geéndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In 8 20 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2a wird die Angabe ,Blirgergeld“ durch die Angabe
~Grundsicherungsgeld” ersetzt.

2. 855 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe ,Birgergeld durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld nach dem Zweiten Buch” ersetzt.

3. In 857 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Birgergeld“ durch die Angabe ,,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

Artikel 9

Anderung des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch

Das Zwolfte Buch Sozialgesetzbuch — Sozialhilfe — (Artikel 1 des Gesetzes vom 27.
Dezember 2003, BGBI. | S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 1 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 449) geandert worden ist, wird wie folgt gean-
dert:

1. 8 35 wird wie folgt geéandert:
a) Nach Absatz 1 Satz 6 werden die folgenden Satze eingefiigt:

+LAbweichend von den Satzen 1 bis 3 werden tatsachliche Aufwendungen fir die
Unterkunft nicht als Bedarf anerkannt, soweit sie mehr als eineinhalbmal so hoch
sind wie die abstrakt als angemessen geltenden Aufwendungen; nach einer Ver-
minderung der Anzahl der Mitglieder der Haushaltsgemeinschatft ist Absatz 3 Satz
2 anzuwenden. In der Karenzzeit konnen im Einzelfall unabweisbar hohere Auf-
wendungen fur die Unterkunft anerkannt werden. Tatsachliche Aufwendungen fir
die Unterkunft gelten als unangemessen und die Satze 2 und 3 gelten nicht, soweit

1. in dem fur die Angemessenheitsprifung mafigeblichen Gebiet eine Ober-
grenze fir tatsachliche Aufwendungen bezogen auf einen Quadrat-meter
Wohnflache bestimmt ist und die tatsachlichen Aufwendungen dariber liegen
oder

2. die vereinbarte Miete die nach den 88 556d bis 5569 des Burgerlichen Ge-
setzbuches zulassige Miethdhe Ubersteigt; in diesem Fall ist die Mieterin oder
der Mieter durch den zustandiger Trager der Sozialhilfe aufzufordern, den an-
genommenen Verstol3 gegen die 88 556d bis 5569 des Burgerlichen Gesetz-
buches zu rigen.”



1.

b)

c)
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Nach Absatz 3 Satz 4 wird der folgende Satz eingefugt:
LIn den Fallen nach Satz 4 ist Absatz 1 Satz 7 nicht anzuwenden.”

In Absatz 6 Satz 3 wird die Angabe ,Absatz 1 Satz 2 bis 6" durch die Angabe
»Absatz 1 Satz 2 bis 9“ ersetzt.

In § 35a Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,Absatz 1 Satz 2 bis 6" durch die Angabe
LAbsatz 1 Satz 2 bis 9" ersetzt.

In § 42a Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Absatz 1 Satz 2 bis 6" durch die Angabe
LAbsatz 1 Satz 2 bis 9" ersetzt.

In § 44 Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

§ 117 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Nach Absatz 4 werden die folgenden Absatze 5 bis 7 eingefugt:

»(5) Wer jemandem, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat, bezieht
oder bezogen hat, eine Unterkunft zur Verfligung stellt, fir die Aufwendungen als
Bedarf anerkannt werden, hat dem Trager der Sozialhilfe auf Verlangen hiertber
Auskinfte zu erteilen, insbesondere Uber die Hohe etwaiger Entgelte, Dauer der
Rechtsbeziehung, Anzahl der Nutzenden und Abrechnungsmodalitaten, Auskunft
zu erteilen, soweit es zur Durchfihrung der Aufgaben nach diesem Buch erforder-
lich ist. Dasselbe gilt fur Vermieter von Gewerberaumen oder Gewerbeflachen, die
von den in Satz 1 genannten Personen zum Zwecke einer Erwerbstatigkeit ange-
mietet werden. § 21 Absatz 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

(6) Wer Auskinfte nach den Absétzen 1 bis 5 erteilen muss, hat auf Verlan-
gen des zustandigen Tragers entsprechende Beweismittel zu bezeichnen und vor-
zulegen, wenn die vorgelegten Auskinfte zur Sachverhaltsaufklarung nicht ausrei-
chen.

(7) Soweit fur die in den Absatzen 1 bis 5 genannten Auskunfte Vordrucke
vorgesehen sind, sollen diese verwendet werden.”

Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 8 und die Angabe ,Absatzen 1 bis 4“ wird
durch die Angabe ,Absatzen 1 bis 5 ersetzt.

Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 9 und in Satz 1 wird die Angabe ,Absétzen
2, 3 Satz 1 und Absatz 4“ durch die Angabe ,Absatzen 2 und 3 Satz 1 sowie den
Abséatzen 4 und 5" ersetzt.

Artikel 10

Anderung des Bundeskindergeldgesetzes

Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar
2009 (BGBI. | S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 28. Oktober
2025 (BGBI. 2025 | Nr. 259) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 6a wird wie folgt geéndert:
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a) Absatz 3 Satz 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

+~Abweichend von § 12 Absatz 2 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch wird
Vermogen nur berlcksichtigt, wenn es 40 000 Euro fir die berechtigte Person und
15 000 Euro fiur jedes weitere Mitglied der Bedarfsgemeinschaft tbersteigt.”

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe ,Birgergeldes® durch die Angabe ,Grundsi-
cherungsgeldes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch* ersetzt.

2. 820 Absatz 6 und 6a wird gestrichen.

Artikel 11

Folgeadnderungen

(1) Das Bundesausbildungsférderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. Dezember 2010 (BGBI. | S. 1952; 2012 | S. 197), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 249) geandert worden ist, wird wie folgt ge-
andert:

In 8 2 Absatz 6 Nummer 1 wird die Angabe ,Birgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

(2) Das Wohnraumférderungsgesetz vom 13. September 2001 (BGBI. | S. 2376), das
zuletzt durch Artikel 12 Absatz 15 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2328)
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 21 Absatz 2 Nummer 7.1 wird die Angabe ,Blrgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld“ ersetzt.

(3) Das Mikrozensusgesetz vom 7. Dezember 2016 (BGBI. | S. 2826), das zuletzt
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 191) geandert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1. In87 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe ,Birgergeld” durch die Angabe
~Grundsicherungsgeld” ersetzt.

2. In 8 8 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa wird die Angabe ,Blrger-
geldes* durch die Angabe ,Grundsicherungsgeldes” ersetzt.

(4) Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar
2008 (BGBI. | S. 162), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 256) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. 8§ 44a Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 Nummer 2 wird wird die Angabe ,8 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6"
durch die Angabe ,8 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3" und die Angabe ,auffordert*
durch die Angabe ,verpflichtet" ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe ,8 15" durch die Angabe ,den 88 15 und 15a“ ersetzt.
2. In 8 45a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,8 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6" durch

die Angabe ,8 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3" und die Angabe ,auffordert” durch die
Angabe ,verpflichtet” ersetzt.
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3. 8104 Absatz 17 wird durch den folgenden Absatz 17 ersetzt:

»(17) Auf Personen, die nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch in der bis einschliellich [einsetzen: Datum des Tages vor dem
Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung zur Teil-
nahme am Integrationskurs oder an einer Mal3hahme der berufsbezogenen Deutsch-
sprachférderung aufgefordert wurden, ist § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 beziehungs-
weise § 45a Absatz 2 Satz 1 in der bis einschlieRlich [einsetzen: Datum des Tages vor
dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung weiter
anzuwenden.”

(5) Die Deutschsprachférderverordnung vom 4. Mai 2016 (BAnz AT 04.05.2016 V1),
die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2847) geandert
worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. In &4 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,Aufforderung nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder
Absatz 6" durch die Angabe ,Verpflichtung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3“
ersetzt.

2. In 8 6 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe ,Aufforderung nach 8§ 15 Absatz 5 Satz 2 oder
Absatz 6" durch die Angabe ,Verpflichtung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3*
ersetzt.

3. 8§ 27awird durch den folgenden § 27a ersetzt:

.8 27a

Auf Personen, die nach 8 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch in der bis einschlie3lich [einsetzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung zur Teil-
nahme an einer MaBhahme der berufsbezogenen Deutschsprachférderung aufgefor-
dert wurden, sind § 4 Absatz 2 Satz 1 und § 6 Absatz 2 Satz 4 in der bis einschlief3lich
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses
Gesetzes] geltenden Fassung weiter anzuwenden.”

(6) Die Kindesunterhalt-Formularverordnung vom 19. Juni 1998 (BGBI. | S. 1364), die
zuletzt durch Artikel 12 Absatz 20 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2328)
geéandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

In 8 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,Burgergeld“ durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeld” und die Angabe ,Blrgergeldes” durch die Angabe ,Grundsicherungsgel-
des" ersetzt.

(7) Das Gesetz Uber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2586, 2587), das zuletzt
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 8. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 319) geéandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 250 Absatz 1 Nummer 12 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsi-
cherungsgeld” ersetzt.

(8) Das Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBI. | S. 1856), das zuletzt
durch Artikel 50 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 387) geandert
worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. 87 Absatz 1 wird wie folgt geandert:
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a) Satz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,Birgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld“ ersetzt.

bb) In Nummer 4 wird die Angabe ,Blrgergeldes” durch die Angabe ,,Grundsiche-
rungsgeldes” ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,Blrgergeldes” durch die Angabe ,Grundsicherungsgel-
des" ersetzt.

2. In § 14 Absatz 2 Nummer 30 Buchstabe c wird die Angabe ,Birgergeldes” durch die
Angabe ,Grundsicherungsgeldes” ersetzt.

(9) Das Soldatenentschadigungsgesetz vom 20. August 2021 (BGBI. | S. 3932, 3933),
das zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juni 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 143) geéan-
dert worden ist, wird wie folgt geéndert:

In 8 20 Absatz 4 wird die Angabe ,Burgergeld* durch die Angabe ,Grundsicherungsgeld
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch® ersetzt.

(10) Das Altersteilzeitgesetz vom 23. Juli 1996 (BGBI. | S. 1078), das zuletzt durch Ar-
tikel 12 Absatz 16 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2328) geandert wor-
den ist, wird wie folgt geandert:

1. In 8 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 wird die Angabe ,Birgergeld“ durch die Angabe
~Grundsicherungsgeld” ersetzt.

2. In 83 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe
,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

(11) Das Gesetz Uber die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBI. | S.
1890, 1891), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 408) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In 8 3 Absatz 1 Nummer 1a wird jeweils die Angabe ,Birgergeld“ durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeld” ersetzt.

(12) Das Zweite Gesetz Uber die Krankenversicherung der Landwirte vom 20. Dezem-
ber 1988 (BGBI. | S. 2477, 2557), das zuletzt durch Artikel 13a des Gesetzes vom 22. De-
zember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 408) ge&ndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In 8 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,Burgergeld“ durch die Angabe
,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

2. In 840 Absatz 5 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeld” ersetzt.

3. In 849 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Birgergeld“ durch die Angabe ,,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

(13) Die Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung vom 27. Juli 2005 (BGBI. | S.
2273), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. November 2017 (BGBI. | S. 3826)
geéandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

In § 2 Absatz 5 wird die Angabe ,§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2" durch die Angabe ,8 12
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3“ ersetzt.
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(14) Die Burgergeld-Verordnung vom 17. Dezember 2007 (BGBI. | S. 2942), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. August 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 267) geandert wor-
den ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
sverordnung zur Berechnung von Einkommen sowie zur Nichtbertcksichtigung von
Einkommen und Vermégen beim Grundsicherungsgeld (Grundsicherungsgeld-Ver-
ordnung — GrusiGV)*“.

2. In 81 Absatz 1 Nummer 9 wird die Angabe ,Blrgergeld” wird durch die Angabe ,,Grund-
sicherungsgeld” ersetzt.

(15) Die Erreichbarkeits-Verordnung vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 207), wird wie
folgt geandert:

1. In 87 Absatz 2 wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,,Grundsicherungsgeld*
ersetzt.

2. § 8 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.88

Erreichbarkeit von Personen, die Arbeitslosengeld und Grundsicherungsgeld be-
ziehen*.

b) In Satz 1 wird die Angabe ,Birgergeld“ durch die Angabe ,Grundsicherungsgeld*
ersetzt.

(16) Die Datenerfassungs- und -Ubermittiungsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 2006 (BGBI. | S. 152), die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2759) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

In 8§ 3 Satz 1 Nummer 5 wird die Angabe ,Blrgergeld” durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.

(17) Das Regelbedarfsermittlungsgesetz vom 9. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2855), das
durch Artikel 12 Absatz 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2328) gean-
dert worden ist, wird wie folgt geandert:

In 8 3 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe ,Birgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld“ ersetzt.

Artikel 12

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absatze 2 und 3 am 1. Juli 2026 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 26 Buchstabe d und Nummer 27 Buchstabe b treten am Tag
nach der Verkiindung in Kratft.
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(3) Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a, Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe c und d, Nummer
3, 5und 7 und Artikel 7 treten am 1. August 2027 in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Nach einer langeren Phase eines recht aufnahmeféahigen Arbeitsmarktes ist die Situation
zuletzt herausfordernder und vielschichtiger geworden. Die anhaltende konjunkturelle Stag-
nation ist mit umfassenden strukturellen Anpassungen in vielen Wirtschaftszweigen ver-
bunden. Zugleich sind grof3e Transformationsaufgaben im Bereich der Digitalisierung, De-
karbonisierung und Demografie zu bewaltigen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit steigt seit dem Jahreswechsel 2022/2023, die Abgangs-
rate in Beschéaftigung bewegt sich auf sehr niedrigem Niveau. Insbesondere die gestiegene
Langzeitarbeitslosigkeit ist bedenklich. Zugleich bestehen in vielen Branchen Fachkraf-
teengpéasse und Unternehmen finden keine geeigneten Mitarbeitenden.

Diese Situation setzt auch die Grundsicherung fur Arbeitsuchende unter Druck, auf diese
vielschichtigen Herausforderungen eine angemessene Antwort zu finden. Sie ist eine zent-
rale Saule der Teilhabesicherung im Sozialstaat und muss gleichzeitig ihre Funktion im Ar-
beitsmarkt erfiillen. Dazu bendtigt sie klare, durchsetzbare Regeln und die Mitwirkungsbe-
reitschaft aller erwerbsféahigen Menschen. In einem unsicheren und volatilen Umfeld ist die
Grundsicherung fir Arbeitsuchende nur dann resilient und akzeptiert, wenn fir alle Burge-
rinnen und Birger gewahrleistet ist, dass es gerecht zugeht und nur diejenigen Unterstit-
zung erhalten, die diese wirklich bendétigen. Daher ist das Verhaltnis zwischen Unterstut-
zung und Mitwirkung, zwischen Solidaritat und Eigenverantwortung immer wieder zu Uber-
prifen und neu auszubalancieren.

Konkret heil3t das: Um die Grundsicherung fiur Arbeitsuchende auch in Zukunft finanzieren
zu kénnen, sollten Menschen so schnell wie mdglich in Arbeit kommen. Die Bundesregie-
rung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, mit der Umgestaltung der Grundsicherung fur Ar-
beitsuchende die Vermittlung in Arbeit zu starken. Dabei kommt es auf die Mitwirkung der
leistungsbeziehenden Menschen an und darauf, den Jobcentern wirksamere Instrumente
an die Hand zu geben, mit denen die Mitwirkung eingefordert werden kann. Zugleich sollen
die Jobcenter Menschen noch besser auf dem Weg in Arbeit unterstiitzen, insbesondere
dann, wenn dieser Weg lang sein kénnte. Au3erdem wird mit diesem Gesetz unterstrichen,
dass die Menschen, die Leistungen der Grundsicherung fur Arbeitsuchende beziehen, auch
Chancen fur die Unternehmen und die Deckung des Arbeitskraftebedarfs bieten. Dieses
Potenzial will die Bundesregierung noch stéarker nutzen.

Die Integration der erwerbsfahigen Leistungsberechtigten nach dem SGB Il in Erwerbsar-
beit ist das vorrangige Ziel der Grundsicherung fur Arbeitsuchende. Dadurch sollen diese
Menschen ihren Lebensunterhalt vollstédndig und madglichst dauerhaft aus eigenen Kraften
bestreiten. Dies soll in einer ausdriicklichen Regelung des Vermittlungsvorrangs hervorge-
hoben werden. Zudem soll die Pflicht der Leistungsberechtigten, ihre Arbeitskraft im maxi-
mal zumutbaren Umfang bis zur vollstandigen Uberwindung der Hilfebediirftigkeit einzuset-
zen, starker als bisher betont werden. Damit die Menschen ihren Lebensunterhalt dauerhaft
aus eigenen Kraften bestreiten kdnnen, sollen sie moglichst nachhaltig in Erwerbstatigkeit
integriert werden. Hierzu bedarf es weiterhin einer gezielten Férderung von Menschen mit
Vermittlungshemmnissen.

Fur eine wirksame Unterstitzung erwerbsféahiger Leistungsberechtigter verfigen die Job-
center Uber eine Vielzahl an ausdifferenzierten und bewahrten Fordermdoglichkeiten. Sie
leiten Menschen mit unterschiedlichsten Bedarfen zielgenau durch Angebote der Beratung,
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Unterstutzung oder Vermittlung bei inrem Weg in Beschaftigung. Weiterbildung und Quali-
fizierung steigern die Wahrscheinlichkeit und Nachhaltigkeit von Integrationen. Gleichzeitig
leisten die Jobcenter damit einen Beitrag zur Fachkréaftesicherung.

Um bei der Integration in Arbeit noch besser helfen zu kénnen, soll jedem leistungsberech-
tigten Menschen im Kooperationsplan ein personliches Angebot der Beratung, Unterstit-
zung oder Vermittlung gemacht werden. Das erhéht die Transparenz und Nachvollziehbar-
keit der diesbezlglichen Leistungen der Jobcenter. Die Jobcenter beraten kontinuierlich
alle Leistungsberechtigten im weiteren Verlauf ihres Leistungsbezugs, begleiten die schritt-
weise Umsetzung des Kooperationsplans und aktualisieren die darin enthaltenen Angebote
nach Bedarf nach dem unveranderten § 15 Absatz 3 Satz 2 SGB II.

Die Forderung nach § 16e SGB Il hat sich als besonders wirksam erwiesen, um Menschen
nach Jahren der Arbeitslosigkeit vermitteln zu kénnen. Uber 60 Prozent der Teilnehmenden
schaffen nach Férderende den Ubergang in eine sozialversicherungspflichtige Beschéfti-
gung, die meisten bleiben langerfristig bei demselben Arbeitgeber. Mit der Umstellung auf
das Tatbestandsmerkmal des Langzeitleistungsbezuges wird die Férderung fir Personen-
gruppen gedffnet, die zwar vergleichbar stark vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, bis-
lang aber aufgrund der beschrankten Zugangsvoraussetzungen nicht erreicht werden konn-
ten.

Fur viele Menschen ist die Vermittlung in Arbeit aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschrén-
kungen erschwert. Deshalb ist es erforderlich, im Rahmen der Beratung bei Bedarf friihzei-
tig auf Leistungen anderer Trager zu verweisen, die der Stabilisierung oder Wiederherstel-
lung der Erwerbsfahigkeit dienen. Damit soll eine ganzheitliche préaventive Eingliederungs-
strategie und die hierfur erforderliche rechtskreisiibergreifende Zusammenarbeit gestarkt
werden.

Der beste Schutz vor Langzeitarbeitslosigkeit ist eine abgeschlossene berufliche Ausbil-
dung. Daher sollen junge Menschen noch besser bei der beruflichen Orientierung und der
Einmindung in eine Berufsausbildung unterstiitzt werden. Damit wird ein Beitrag geleistet,
der Entstehung von Langzeitarbeitslosigkeit schon in jungen Jahren entgegenzuwirken und
somit Zeiten des Leistungsbezugs zu vermeiden oder zumindest zu verkiirzen. Hierfir sind
die Forderinstrumente und -regelungen des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III)
noch nicht hinreichend ausgestaltet. Trotz der bereits bestehenden Bandbreite an Leistun-
gen der aktiven Arbeitsforderung kénnen bislang nicht alle Férderbedarfe abgedeckt wer-
den. Es hat sich gezeigt, dass bestehende Leistungen des SGB Il fur die Herausforderun-
gen bei jungen Menschen - insbesondere mit komplexen personlichen Lebenslagen - bis
dato nicht immer eine adaquate Antwort liefern. Es fehlen unter anderem Mdgglichkeiten
einer ganzheitlichen Beratung und Betreuung junger Menschen. Denn nur Unterstiitzungs-
angebote, die die konkrete Lebenssituation in den Blick nehmen und eine darauf zuge-
schnittene Hilfestellung beinhalten, bieten die Gewahr fur eine erfolgreiche und nachhaltige
Arbeitsmarktintegration. Mit diesem Gesetz soll diese Forderliicke geschlossen werden.
Damit soll auch der Zielsetzung der Ausbildungsgarantie Rechnung getragen werden, je-
dem jungen Menschen die optimale Unterstitzung fir einen Zugang in Berufsausbildung
zu gewabhrleisten.

Um den langfristigen Leistungsbezug von Familien zu vermeiden und die Erwerbstatigkeit
insbesondere von Frauen zu férdern, sollen Erziehende friihzeitig beraten, gefordert und in
Arbeit integriert werden. Aufgrund der bisherigen Regelung zur Zumutbarkeit in § 10 Ab-
satz 1 Nummer 3 SGB Il stehen Erziehende haufig Uber langere Zeitrdume nicht zur In-
tegration in den Arbeitsmarkt oder zur Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen MalRnhahmen
oder Integrationskursen zur Verfigung. Dies hat langfristige negative Folgen fur deren Er-
werbsbiographien und wirtschaftliche Eigenstandigkeit, insbesondere von Frauen. Er-
werbstétigkeit von Eltern hat zudem eine wichtige Vorbildfunktion fir Kinder und beeinflusst
deren spateren Erwerbsbiographie positiv. Mit diesem Gesetz soll der Zeitpunkt, ab dem
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fur Erziehende die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit oder die Teilnahme an einer Eingliede-
rungsmaflnahme in der Regel zumutbar ist, auf die Vollendung des ersten Lebensjahres
des Kindes abgesenkt werden.

Um fir Menschen im Leistungsbezug auch langfristig und im erforderlichen Umfang die
notwendige Unterstiitzung anbieten zu kdnnen, brauchen Jobcenter eine stabile finanzielle
Grundlage. Dem Ansatz ,Arbeit statt Leistungsbezug finanzieren® folgend, sollen die Job-
center mit diesem Gesetz mehr Planungssicherheit fir die Finanzierung der Beschéfti-
gungsforderung und dadurch auch mehr Spielraume fur die Eingliederung in Arbeit erhalten
(sogenannter Passiv-Aktiv-Transfer).

Die Erfahrung in den Jobcentern zeigt, dass die meisten Menschen im Integrationsprozess
mitwirken und den Leistungsbezug aus eigenem Antrieb so schnell wie moglich wieder be-
enden wollen. Gleichzeitig ist aber deutlich geworden, dass den Jobcentern wirksame und
unburokratische Méglichkeiten fehlen, um auf Falle von fehlender Mitwirkung, Arbeitsver-
weigerung oder Sozialleistungsmissbrauch effektiv reagieren zu kénnen.

Im Umgang mit Leistungsberechtigten, die auf Einladungen der Jobcenter zu Beratungs-
terminen nicht reagieren (sog. Meldeversaumnisse), haben sich Leistungsminderungen von
nur zehn Prozent des Regelbedarfs in vielen Fallen als wirkungslos erwiesen. Dabei ist die
Kommunikation zwischen Leistungsbeziehenden und Jobcentern im Rahmen der Beratung
unerlassliche Grundlage fiir einen erfolgreichen Integrationsprozess. Weiterhin zeigt sich,
dass die Jobcenter wenig Handhabe im Umgang mit Menschen haben, die dauerhaft nicht
zu Terminen erscheinen. Leistungen erhalt jedoch nur, wer auch erreichbar ist. Um die Ter-
mintreue der Leistungsberechtigten zu verbessern und so die personellen Ressourcen der
Jobcenter mdglichst wirkungsvoll einzusetzen, soll die Hohe der Leistungsminderung bei
Meldeversaumnissen erhéht werden. Zudem soll eine Regelung geschaffen werden, die
klarstellt, unter welchen Umstdnden Leistungsbeziehende nach mehrfachen Meldever-
saumnissen als nicht erreichbar gelten und somit keinen Anspruch mehr auf Leistungen
nach dem SGB Il haben.

Das Anliegen nach einer héheren Verbindlichkeit wird ebenfalls umgesetzt: Sobald Leis-
tungsbeziehende eine Einladung zu einem Gespréch ohne wichtigen Grund nicht wahrneh-
men, kdnnen sie kinftig ab diesem Zeitpunkt per Verwaltungsakt unmittelbar zur Mitwirkung
verpflichtet werden. Um gleich zu Beginn des Integrationsprozesses Verbindlichkeit herzu-
stellen und um eine gute Arbeitsbeziehung zu den Leistungsberechtigten zu fordern, erfolgt
das erste Gesprach personlich im Jobcenter. Wenn Leistungsbeziehende Schritte, die aus
Kooperationsplan folgen, nicht erbringen, werden sie mit Verwaltungsakten zur Mitwirkung
verpflichtet. Dabei wird die Zusammenarbeit zwischen Leistungsbeziehenden und Jobcen-
tern weiterhin moglichst unbtrokratisch gestaltet: Wer sich anstrengt und mitwirkt, muss
nicht per Verwaltungsakt verpflichtet werden.

Damit die Jobcenter schneller, verbindlicher und unblrokratischer handeln kénnen, wird
das Schlichtungsverfahren abgeschafft.

Leistungsminderungen werden vereinheitlicht und wirkungsvoller. Bislang war eine gestaf-
felte Minderungshohe und -dauer beginnend bei 10 Prozent des maf3gebenden Regelbe-
darfs fir einen Monat vorgesehen, kiinftig kann sofort um spirrbare 30 Prozent fur drei Mo-
nate gemindert werden. Auch die sog. Arbeitsverweigerer-Regelung wird praxistauglicher
und wirkungsvoller gestaltet, indem eine Mindestdauer fir den Entzug des Regelbedarfes
von einem Monat festgelegt wird und eine Vorpflichtverletzung nicht mehr erforderlich ist.
Durch diese Anderungen wird auch die praventive Wirkung der Leistungsminderungen ge-
starkt.

In Bezug auf Leistungsminderungen ist wichtig, dass Menschen mit psychischen Erkran-
kungen nicht unverschuldet in Notlagen geraten. Deshalb sollen die Schutzmechanismen
insbesondere fir diese Gruppe gestarkt werden.
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Fur die Funktionsfahigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz des Sozialstaats ist entschei-
dend, dass Steuermittel, die fur hilfsbedirftige Menschen bestimmt sind, nur in Fallen in
Anspruch genommen werden, in denen wirkliche Bedurftigkeit vorliegt. Vielen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern, die selbst Uber kein oder Uber nur geringes Vermdgen ver-
figen, fehlt die Bereitschaft, existenzsichernde Leistungen flir Menschen zu finanzieren,
die Uber Vermdgen verfligen oder deren Wohnbedarfe mit Blick auf den Firsorgecharakter
der Grundsicherung unverhaltnismafig hoch sind. Hierzu soll der Zugang zu Grundsiche-
rungsleistungen fiir Menschen mit héherem Vermogen oder unverhaltnisméRig hohen Kos-
ten fur Unterkunft begrenzt werden. Dadurch werden Geldleistungen in der Grundsicherung
Zielgenauer eingesetzt.

Werden Sozialleistungen missbrauchlich in Anspruch genommen, schadet das der Akzep-
tanz des Sozialstaats und missachtet die Leistung all derer, die mit ihren Steuern und Bei-
tragen solidarisch das Sozialsystem tragen. Die Jobcenter erhalten daher wirksamere In-
strumente zur Bekampfung des Sozialleistungsmissbrauchs. Dazu wird auch die Zusam-
menarbeit mit den Behdrden der Zollverwaltung intensiviert. Durch die verbindliche Mel-
dung von Verdachtsfallen von Schwarzarbeit und der Unterschreitung des Mindestlohnes
kann die Prufdichte der Zollverwaltung sowohl bei Leistungsberechtigten nach dem SGB I
als auch bei deren Arbeitgebern erhdht werden und Leistungsmissbrauch im SGB 1l noch
konsequenter nachgegangen werden.

Zur Vermeidung langfristiger Hilfebedurftigkeit von Selbstandigen wird klargestellt, dass in
der Regel nach einem Jahr im Leistungsbezug zu prifen ist, ob ein Verweis auf eine andere
Tatigkeit zumutbar ist.

Die Bundesagentur flr Arbeit stellt durch zentral verwaltete Verfahren der Informationstech-
nik fur Burgerinnen und Blrger sowie Beschéftigte in den gemeinsamen Einrichtungen zahl-
reiche Verwaltungsangebote zur Verfigung. Im Rahmen der digitalen Transformation der
Gesellschaft wiinschen sich Birgerinnen und Burger sowie Beschéftigte zunehmend elekt-
ronische Verwaltungsangebote. Aufgrund des durch die Demografie bedingten Riickgangs
an Beschaftigten missen Beschaéftigte zielgerichtet durch Verfahren der Informationstech-
nik entlastet werden. Deshalb sollen die zentral verwalteten Verfahren der Informations-
technik auf Modernisierung sowie auf eine wirtschaftliche und effiziente Abwicklung von
Verwaltungsablaufen ausgerichtet werden.

In rechtskreistubergreifenden Kooperationen, vielerorts Jugendberufsagenturen genannt,
arbeiten die zentralen Akteure am Ubergang von der Schule in den Beruf gemeinsam an
einer bestmdglichen Unterstitzung junger Menschen. Ein aufeinander abgestimmtes Leis-
tungsangebot der Sozialleistungstrager, mit dem eine passgenaue Unterstiitzung erreicht
und Doppelstrukturen vermieden werden, ist dabei ebenso wichtig wie ein Verantwortungs-
bewusstsein fur das gemeinsame Ziel. Es gilt daher, die vielerorts bereits erfolgreich arbei-
tenden Kooperationen ebenso zu férdern wie jene, die sich noch in den Anfangen der Zu-
sammenarbeit befinden. Deshalb soll mit diesem Gesetz ein flachendeckender Ausbau von
Kooperationen im Sinne einer Jugendberufsagentur geférdert werden.

Il Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Bedarfsdeckende Erwerbsarbeit einfordern (§ 2, 8 10 Absatz 2 Nummer 5 SGB 1)

Es wird klargestellt, dass dem Nachrang der Grundsicherung und dem Grundsatz des For-
derns zufolge erwerbsfahige Leistungsberechtigte dazu verpflichtet sind, ihre Arbeitskraft
im maximal zumutbaren Umfang bis zur vollstandigen Uberwindung der Hilfebediirftigkeit
einzusetzen. Sofern es hierfir erforderlich und zumutbar ist, sind erwerbsfahige Leistungs-
berechtigte somit auch zur Aufnahme einer Vollzeittatigkeit verpflichtet. Dies gilt insbeson-
dere fur alleinstehende erwerbsfahige Leistungsberechtigte. Zur Vermeidung langfristiger
Hilfebedurftigkeit von Selbstandigen wird klargestellt, dass in der Regel nach einem Jahr
im Leistungsbezug zu prifen ist, ob ein Verweis auf eine andere Tatigkeit zumutbar ist.
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Vorrang der Vermittlung starken (8 3a SGB II)

Die Bedeutung der Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit wird durch eine ausdriickliche
Regelung des Vorrangs der Vermittlung verstarkt. Das Ziel der nachhaltigen und dauerhaf-
ten Integration, vor allem durch Qualifizierung und Weiterbildung, bleibt uneingeschrankt
erhalten. Dies gilt insbesondere fur erwerbsféahige Leistungsberechtigte unter 30 Jahren.

Erziehende frihzeitig aktivieren (8§ 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB 1)

Der Zeitpunkt, ab dem fir Erziehende soweit die Betreuung sichergestellt ist die Aufnahme
einer Erwerbstatigkeit oder die Teilnahme an einer Eingliederungsmalinahme oder Sprach-
kurs in der Regel zumutbar ist, wird auf die Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes
abgesenkt.

Weiterentwicklung Kooperationsplan, personliches Angebot (8§ 15 SGB 1)

Der Kooperationsplan wird durch die Aufnahme eines personlichen Angebots der Beratung,
Unterstitzung oder Vermittlung weiterentwickelt und seine Funktion als ,roter Faden” des
Integrationsprozesses gestarkt. Damit soll verdeutlicht werden, dass kinftig nicht nur die
Anforderungen zur Mitwirkung steigen, sondern auch die konkreten Angebote der Jobcen-
ter fur die Leistungsberechtigten transparenter gemacht werden. Die Jobcenter beraten
kontinuierlich alle Leistungsberechtigten im weiteren Verlauf inres Leistungsbezugs, beglei-
ten und Uberprifen die schrittweise Umsetzung des Kooperationsplans und aktualisieren
diesen nach Bedarf nach dem unverénderten § 15 Absatz 3 Satz 2 SGB Il. Die weiteren
Anpassungen im § 15 dienen dazu, die Bedeutung der Vermittlung in Erwerbsarbeit zu
starken, die aktive Rolle der Jobcenter bei der Einleitung von Rehabilitationsverfahren zu
betonen und die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen und schwerbehinderter Perso-
nen besser zu bertcksichtigen.

Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen zur Forderung von Langzeitleistungsbeziehen-
den (§ 16e SGB II)

Durch die Umstellung der Fordervoraussetzungen von Langzeitarbeitslosigkeit auf Lang-
zeitleistungsbezug wird der Zugang zur Forderung erleichtert, um mehr Menschen mit be-
sonderem Unterstitzungsbedarf eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu eréffnen. Zu-
dem werden geforderte Beschéaftigungen in den Schutz der Arbeitslosenversicherung ein-
bezogen.

Starkung der Beriicksichtigung von Gesundheitsaspekten (8 14 SGB 1)

Die Bedeutung von Gesundheitsaspekten fur eine dauerhafte Eingliederung in den Arbeits-
markt wird starker betont. Ziel ist es, durch eine frihzeitige Verweisung auf Praventions-
und Gesundheitsleistungen anderer Trager sowie auf Leistungen zur Teilhabe im Sinne des
§ 5 des Neunten Buches eine drohende Einschrankung oder den Verlust der Erwerbsfahig-
keit zu verhindern. Zur Unterstiitzung von leistungsberechtigten Personen, deren berufliche
Eingliederung auf Grund gesundheitlicher Einschrdnkungen besonderes erschwert ist, ar-
beiten die Trager der Leistungen nach diesem Buch mit den Krankenkassen und den Tra-
gern der gesetzlichen Rentenversicherung eng zusammen (vgl. auch § 18 Absatz 1 Num-
mer 1 SGB Il). Eine ganzheitliche, praventive Eingliederungsstrategie wird somit unter-
stitzt.

Gesetzliche Verankerung und Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers (8 44f SGB II)

Der Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) wird gesetzlich verankert und auf weitere Instrumente aus-
geweitet. Das Vorhaben starkt 6ffentlich geférderte Beschaftigung, einschlie3lich den sozi-
alen Arbeitsmarkt, schafft neue Spielraume bei der Eingliederung in Arbeit und tragt zum
Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit bei. AuRerdem wird die Finanzierungssicherheit fur die
Jobcenter gestarkt.
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Starkung der Verbindlichkeit (88 15, 15a SGB 1)

Das Anliegen nach einer héheren Verbindlichkeit wird ebenfalls umgesetzt: Sobald Leis-
tungsbeziehende eine Einladung zu einem Gesprach ohne wichtigen Grund nicht wahrneh-
men, kdnnen sie kinftig ab diesem Zeitpunkt per Verwaltungsakt unmittelbar zur Mitwirkung
verpflichtet werden. Das erste Gesprach zur Erstellung der Potenzialanalyse und des Ko-
operationsplans wird personlich im Jobcenter gefihrt. Wenn Leistungsbeziehende Schritte,
die aus Kooperationsplan folgen, nicht erbringen, werden sie mit Verwaltungsakten mit
Rechtsfolgenbelehrung zur Mitwirkung verpflichtet. Dadurch werden die Pflichten der Leis-
tungsbeziehenden im Hinblick auf ihre Mitwirkung hervorgehoben und in den Fallen recht-
lich verbindlich geregelt, in denen es erforderlich ist. Das betrifft u. a. ihre Eigenbemuhun-
gen, die Verbindlichkeit einer Arbeitsaufnahme oder die Zuweisung in MalRnahmen zur Ein-
gliederung in Arbeit. Der Kooperationsplan dient dabei als Grundlage. Kommt kein Koope-
rationsplan zustande, ist die Mitwirkung unmittelbar durch Verwaltungsakt verpflichtend zu
machen. Dabei wird die Zusammenarbeit zwischen Leistungsbeziehenden und Jobcentern
weiterhin moglichst unbirokratisch gestaltet: Wer sich anstrengt und mitwirkt, muss nicht
per Verwaltungsakt verpflichtet werden.

Damit die Jobcenter schneller, verbindlicher und unburokratischer handeln kénnen, wird
das Schlichtungsverfahren abgeschafft.

Starkung der Mitwirkungspflichten im SGB |l (88 7b, 31-32 SGB II)

Bei einer Pflichtverletzung wird eine einheitliche Minderungshéhe und -dauer von 30 Pro-
zent fur drei Monate festgelegt. Die Rechtsfolgen bei einem Meldeversaumnis werden an-
gepasst. Bei einem wiederholten Meldeversaumnis werden die Leistungen nunmehr fiir ei-
nen Monat um 30 Prozent gemindert. Leistungsberechtigte, die drei Meldeterminen ohne
wichtigen Grund nicht nachgekommen sind, gelten als nicht erreichbar. Im ersten Monat
erhalten sie aber noch Grundsicherungsgeld ohne Bericksichtigung der Regelbedarfe. Die
Bedarfe fur Unterkunft und Heizung sollen in diesen Féllen direkt an den Vermieter gezahlt
werden. Ziel ist es, dass diese Personen sich wieder im Jobcenter melden, damit der Bera-
tungs- und Integrationsprozess durchgefiihrt werden kann. Melden sich die Leistungsbe-
rechtigten nicht innerhalb eines Monats personlich im Jobcenter, gelten sie weiterhin als
nicht erreichbar und der Leistungsanspruch entfallt vollstandig bis zur nachsten personli-
chen Meldung im Jobcenter.

Dabei wird zum Schutz von psychisch Erkrankten und von Menschen, die mit einem schrift-
lichen Anhodrungsverfahren tberfordert sind, vor unverschuldeten Notlagen, die durch Leis-
tungsminderungen entstehen kdnnen, gesetzlich geregelt, dass die Anhérung personlich
erfolgen soll und im damit verbundenen Verfahren eine psychische Erkrankung als beson-
ders schutzwirdiger Umstand zu bertcksichtigen ist.

Daruber hinaus wird die sogenannte Arbeitsverweigerer-Regelung wirkungsvoller und pra-
xistauglicher ausgestaltet. Es wird eine Mindestdauer fur den Entzug des Regelbedarfes
von einem Monat festgelegt. Zudem ist eine Vorpflichtverletzung nicht mehr erforderlich.
Die Bedarfe fur Unterkunft und Heizung sollen in diesen Féllen direkt an den Vermieter
gezahlt werden.

Abschaffung der Karenzzeit Vermdégen und Neuregelung des Schonvermdgens

(812 SGB 11)

Die Karenzzeit beim Schonvermdgen wird gestrichen. Die Hohe des Schonvermdgens wird
nach Altersstufen gestaffelt geregelt.

Deckelung der Aufwendungen fir die Unterkunft auch in der Karenzzeit, Beriicksichtigung
der Mietpreisbremse (8 22 SGB 1)
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Aufwendungen fir die Unterkunft, die Gber dem Anderthalbfachen der 6rtlichen Angemes-
senheitsgrenze liegen, werden kiinftig - auch in der Karenzzeit - nicht mehr als Bedarf an-
erkannt.

Sind die Aufwendungen im Verhaltnis zur Wohnflache zu hoch oder verstof3en sie gegen
eine ortlich festgelegte Mietpreisbremse, sind sie nicht angemessen. In diesem Fall greift
die Pflicht der Leistungsberechtigten zu einer Kostensenkung auch in der Karenzzeit.

Bekampfung von Schwarzarbeit und Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns

(8 64 SGB 11)

Die Jobcenter werden verpflichtet, Anhaltspunkte fiir vorsatzliche Schwarzarbeit oder die
Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns an die zustandigen Behdrden der Zollver-
waltung zu melden.

Konkretisierung der Regelung zur Zumutbarkeit fir Selbstandige (8 10 SGB II)

Zur Vermeidung langfristiger Hilfebedurftigkeit von Selbstandigen wird klargestellt, dass in
der Regel nach einem Jahr im Leistungsbezug zu priufen ist, ob ein Verweis auf eine andere
Tatigkeit zumutbar ist. Grundlage der Entscheidung ist regelmafig eine Tragfahigkeitspri-
fung, die aufzeigen soll, ob durch die bisherige selbsténdige Tatigkeit die Hilfebedurftigkeit
der Bedarfsgemeinschaft beendet werden kann.

EinfUhrung einer Digitalisierungsnorm (8 50b SGB II)

Mit strategischen Zielmarken werden die zentral verwalteten Verfahren der Informations-
technik auf Modernisierung sowie eine effiziente Abwicklung von Verwaltungsablaufen aus-
gerichtet:

Verwaltungsablaufe werden Ende-zu-Ende digitalisiert und automatisiert. Dabei werden die
Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer systematisch bertcksichtigt.

Um zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik auf dem Stand der Technik bereit-
stellen zu kénnen, ist die Pilotierung neuer Technologien erforderlich. Mit der Experimen-
tierklausel erhalt die Bundesagentur die Moglichkeit, neue Technologien niedrigschwellig
zu erproben und hieraus Schlussfolgerungen fur die Wirtschaftlichkeit dieser Technologien
zu ziehen. Mit der wirtschaftlichen Modernisierung informationstechnischer Infrastrukturen
wird die Anpassungsfahigkeit zentral verwalteter Verfahren der Informationstechnik an
neue Anforderungen erhoht, die beispielsweise aus Gesetzesnovellierungen resultieren.

Ausschluss von nachgereichten Unterlagen und Auskiinften (8 41a SGB 1)

Um die Mitwirkungspflichten zu starken und um die Verwaltung und die Gerichte im Rah-
men der endgultigen Leistungsfestsetzung zu entlasten, wird die Berticksichtigung von Aus-
kunften und Unterlagen mit Abschluss des Verwaltungsverfahrens bzw. Widerspruchver-
fahrens ausgeschlossen, wenn zuvor eine angemessene Frist zur Vorlage der Unterlagen
gesetzt und schriftlich Gber die Rechtsfolgen belehrt worden ist.

Forderung schwer zu erreichender junger Menschen (8§ 16h SGB II)

Durch eine redaktionelle Bereinigung und Aufhebung von Doppelungen werden eventuell
bestehende Unsicherheiten in der Praxis vermieden. Das stérkt das Instrument (816h SGB
I1) und bewirkt langfristig, dass jeder junge Mensch Mdglichkeiten erhdlt, eine Berufsausbil-
dung zu machen.

Zusammenarbeit mit den fur die Wahrnehmung der Aufgaben der Betreuung junger Men-
schen zusténdigen Beteiligten (&8 9b SGB 1)
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Die Zusammenarbeit der Agenturen flur Arbeit bei der arbeitsmarktpolitischen Férderung
junger Menschen mit den weiteren zustdndigen Beteiligten werden deutlich herausgestellt
und die entsprechenden Sozialleistungstrager und Akteure konkret benannt. Damit wird der
essenziellen Bedeutung rechtskreistibergreifender Zusammenarbeit zur Férderung junger
Menschen Rechnung getragen. Damit sollen junge Menschen passgenaue und verzahnte
Unterstutzung erhalten kdnnen.

Forderung junger Menschen in rechtskreisubergreifenden Kooperationen (8§ 10 SGB 1)

Die Forderung der Entstehung und Fortfiihrung rechtskreisiibergreifender Kooperationen
der wesentlichen Beteiligten des ortlichen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes (vielerorts Ju-
gendberufsagenturen genannt), die junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben unter-
stitzen, wird nunmehr konkret im SGB Il geregelt und ihre Bedeutung damit herausgestellt.
Die Agenturen fur Arbeit sollen auf den Auf- und Ausbau der Kooperationen hinwirken. Zu-
dem konnen die Agenturen fur Arbeit dort, wo Bedarf besteht, in Absprache mit den anderen
Sozialleistungstragern koordinierende Aufgaben Gbernehmen.

Umfassende Beratung (8 28b SGB IlI)

Die Ausrichtung der Beratung fiir junge Menschen wird erweitert: Sie soll umfassend erfol-
gen und dadurch auf ein héchstmaogliches Maf3 an Nachhaltigkeit ausgelegt sein.

Jungen Menschen mit besonderem Unterstiitzungsbedarf soll eine ganzheitliche Beratung
und Betreuung zuteilwerden, die alle in der Person und ihrem Lebensumfeld liegenden
Probleme in den Blick nimmt. Die Ausgestaltung der jeweiligen Unterstiitzung richtet sich
sowohl nach den Bedarfen des jungen Menschen wie auch nach den Erfordernissen, um
dem erhdhten Unterstutzungsbedarf gerecht zu werden. Dass die Unterstutzung beratend,
begleitend und auch aufsuchend erfolgen kann, ist Ausdruck des ganzheitlichen Ansatzes.

Fur junge Menschen mit einer Vielzahl von Bedarfen wird die Mdglichkeit eines Fallmana-
gements als Aufgabe der Bundesagentur fiir Arbeit festgeschrieben. Das Fallmanagement
stellt eine besondere Form der Organisation von Hilfen dar. Es geht um die Koordination
verschiedenartiger Unterstiitzungsangebote bezogen auf die individuellen Problemlagen.
Koordination meint hierbei sowohl die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen als
auch eine fortlaufende Uberpriifung des Erfolgs der gewéahlten MalRnahmen und bei Bedarf
ein korrigierendes Eingreifen. Das Fallmanagement soll ein interaktiver Prozess sein, des-
sen kommunikative Basis die Beratung ist.

Auch die Zusammenarbeit der Agenturen fur Arbeit mit den Kommunen wird ausgebaut,
damit junge Menschen und Erwachsene bei Bedarf sozialintegrative Leistungen der Kom-
munen erhalten kénnen.

Ausweitung der zu unterbreitenden Informationen an junge Menschen ohne berufliche An-
schlussperspektive (§ 31a SGB III)

Die Agenturen fur Arbeit sollen junge Menschen ohne berufliche Anschlussperspektive, de-
ren Daten ihnen vom jeweiligen Land Gbermittelt werden, tber ihr Leistungs- und Unterstit-
zungsangebot informieren. Dies umfasst auch neue Leistungsangebote sowie die Leistun-
gen ihrer Kooperationspartner nach 8 10 SGB l1ll. Die Agenturen fir Arbeit stimmen sich
hierzu mit allen beteiligten Kooperationspartnern ab. Um eine bessere Erreichbarkeit zu
erzielen, wird neben der postalischen kunftig auch eine telefonische Kontaktaufnahme mog-
lich sein.

Forderung schwer zu erreichender junger Menschen (8 31b SGB IIl)

Fur junge Menschen mit Unterstitzungsbedarf, die hinreichend wahrscheinlich keinen An-
spruch auf Leistungen nach dem SGB Il haben und nicht mit den Agenturen fir Arbeit im
Kontakt stehen oder bei denen der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Agenturen fir



-44 - Bearbeitungsstand: 15.12.2025 16:26

Arbeit abzubrechen droht oder schon abgebrochen ist, die jedoch einen Unterstitzungsbe-
darf haben, werden zusatzliche Fordermoglichkeiten geschaffen. Sie sollen es ermdgli-
chen, diese jungen Menschen zu erreichen, mit ihnen zu arbeiten und sie an Beratungs-
und Unterstitzungsleistungen (wieder) heranzufiihren. Die Niedrigschwelligkeit des Leis-
tungsangebots ist unerlasslich dafiir, dass die schwer zu erreichenden jungen Menschen
von dem Angebotsspektrum mit dem Ziel der Arbeitsmarktintegration erreicht werden.

Verbesserungen bei Berufsorientierung und Betreuung von Personen in au3erbetrieblicher
Berufsausbildung (8 48a SGB llII)

Die mit dem Gesetz zur Starkung der Aus- und Weiterbildungsforderung neu geschaffene
Forderung von Berufsorientierungspraktika wird durch Uberarbeitung der Hohe forderfahi-
ger Unterkunftskosten insbesondere fur kurze Berufsorientierungspraktika attraktiver aus-
gestaltet. Kunftig konnen erforderliche auswartige Unterbringungen wahrend der kurzen
Praktika mit bis zu 60 Euro je Tag, jedoch maximal 420 Euro im Kalendermonat, geférdert
werden.

Kostenfreie Bereitstellung des IT-Verfahrens ,YouConnect" durch die BA (8 368 Absatz 2a
SGB llI

Damit die Agenturen fur Arbeit ihren erweiterten Beratungsauftrag effizient erfiillen kénnen,
ist ein datenschutzkonformer und vor allem zeitsparender, digitaler Datenaustausch mit den
Leistungstragern, wie der Jugendhilfe oder dem Jobcenter sinnvoll. Mit einer kostenlosen
Bereitstellung von YouConnect durch die BA soll die rechtskreistibergreifende Fallarbeit in
Jugendberufsagenturen gestarkt werden.

. Exekutiver Fu3abdruck

Die Bundesagentur fir Arbeit wurde bei der Erarbeitung des Erfullungsaufwands einbezo-
gen.

V. Alternativen

Eine mdgliche Alternative zur Bestimmung der Schonvermdgensgrenzen in § 12 nach Le-
bensalter ist die Berticksichtigung von Zeiten einer beruflichen Tatigkeit. Die Jobcenter ver-
figen jedoch Uber keinen umfassenden Uberblick tiber die bisherige Erwerbsbiographie.
Die Einholung dieser Informationen tber Dritte (Leistungsberechtigte, Arbeitgeber, Deut-
sche Rentenversicherung Bund) ware nicht unbirokratisch umzusetzen. Zudem mussten
die eingeholten Zeiten durch den Leistungsbeziehenden geprift und gegebenenfalls korri-
giert werden. Ein weiterer Ankniipfungspunkt waren Zeiten des Bezuges von Arbeitslosen-
geld. Allerdings ware auch hier keine lickenlose Dokumentation der Erwerbsbiographie ge-
wabhrleistet, weil nicht jede berufliche Tatigkeit (bspw. Selbststandigkeit) im SGB Il leis-
tungsrelevant ist und hinterlegt wird. Insofern erfillt lediglich die Anknipfung an das Le-
bensalter die Abforderung, sowohl die Lebensleistung zu berticksichtigen als auch eine bi-
rokratiearme Umsetzung zu gewébhrleisten.

V. Gesetzgebungskompetenz

Anderungen des Zweiten und Zwélften Buches Sozialgesetzbuch

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt fur die Anderungen im Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch (SGB Il) und im Zwolften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XllI) aus Artikel 74
Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes (GG) (Arbeitsvermittiung) und Artikel 74 Absatz
1 Nummer 7 GG (6ffentliche Fursorge) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. Der Bund
hat die Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Grundsicherung fur Arbeitsuchende, da
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hier die Herstellung gleichwertiger Lebensverhéltnisse im Bundesgebiet und die Wahrung
der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse mit einer bundesge-
setzlichen Regelung erforderlich ist (Artikel 72 Absatz 2 GG). Nur durch die Gesetzgebung
des Bundes lassen sich einheitliche Lebensverhaltnisse gewdahrleisten. In der Bundesre-
publik Deutschland bestehen beim Beschéaftigungsstand und Einkommensniveau erhebli-
che regionale Unterschiede. Durch eine einheitliche Bundesgesetzgebung im Bereich der
offentlichen Flrsorge wird verhindert, dass sich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
das Sozialgefige auseinanderentwickelt.

Anderung des Dritten, Vierten und Fiinften Buches Sozialgesetzbuch

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderung des SGB IIl, SGB IV und SGB
V ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes (Arbeitsvermittlung
und Sozialversicherung einschlie3lich der Arbeitslosenversicherung).

Anderung des Aufenthaltsgesetzes

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderungen des Aufenthaltsgesetzes
folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 des Grundgesetzes (Aufenthalts- und Niederlas-
sungsrecht der Auslander) sowie Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG (Offentliche Fiirsorge)
in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes. Fur das Aufenthalts- und Nieder-
lassungsrecht der Auslander steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, wenn und soweit
die Herstellung gleichwertiger Lebensverhéltnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche
Regelung erforderlich macht (Artikel 72 Absatz 2 GG). Ohne eine bundeseinheitliche Re-
gelung der von dem vorliegenden Gesetzentwurf betroffenen Sachverhalte waren erhebli-
che Beeintrachtigungen des landertbergreifenden Rechtsverkehrs bei Einreise und Aufent-
halt von Auslandern im Bundesgebiet zu erwarten und eine im gesamtstaatlichen Interesse
liegende Steuerung der Zugangs- und Aufenthaltsbedingungen von Auslandern nicht mog-
lich. Deshalb ist eine bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der Rechtseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse erforderlich.

Anderungen des Wohngeldgesetzes

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir des Anderung des Wohngeldgesetzes
ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 des Grundgesetzes (Wohngeldrecht).

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen
Vertragen

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen Vertragen,
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VIl.  Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die vorgesehenen Anderungen filhren zu Rechts- und Verwaltungsvereinfachungen fur
Birgerinnen und Birger sowie fur die Trager der Grundsicherung. Bei der Ausgestaltung
der einzelnen Regelungen wurde der Verwaltungsaufwand sowie die Verstandlichkeit der
Regelungen fir die Burgerinnen und Birger beriicksichtigt.

Durch die geplante Rechtsgrundlage fur Verwaltungsakte kann schneller rechtsverbindlich
gehandelt werden. Nach bisheriger Rechtslage war dies an Voraussetzungen geknupft, die
kunftig entfallen sollen. Damit kdnnen auch Leistungsminderungen zlgiger vorgenommen
werden. Die Leistungsminderungen werden hinsichtlich Dauer und Héhe vereinheitlicht.
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Die Digitalisierungsnorm fur den Rechtskreis SGB Il leistet einen grundséatzlichen Beitrag
zur Verwaltungsvereinfachung. Mit strategischen Zielmarken werden die zentral verwalte-
ten Verfahren der Informationstechnik auf Modernisierung sowie eine effiziente Abwicklung
von Verwaltungsablaufen ausgerichtet: Verwaltungsablaufe werden Ende-zu-Ende digitali-
siert und automatisiert. Damit sollen Verwaltungsverfahren beschleunigt werden.

Der Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) wird auf eine einheitliche prozentuale Pauschale in Héhe
von 50 Prozent je Forderung umgestellt. Bisher erfolgte die PAT-Finanzierung anhand von
sechs verschiedenen PAT-Pauschalen, die das Jobcenter nach Prifung der Konstellation
der Bedarfsgemeinschaft auswéhlt. Eine prozentuale Pauschale ist einfacher zu berechnen
und tragt zu einer Blrokratiereduzierung in den Jobcentern bei.

Die Anspruchsvoraussetzungen fir 6ffentlich geférderte Beschaftigungen nach § 16e SGB
Il werden vereinfacht. Die Prifung des Langzeitleistungsbezuges ist verwaltungsarmer als
die bisherige individuelle Feststellung der Langzeitarbeitslosigkeit.

Die Anderung in § 41a SGB Il reduziert den Verwaltungsaufwand fur die Jobcenter bei der
endgultigen Leistungsfestsetzung, weil es die Verwaltung davon befreit, nach Abschluss
des Verwaltungs- und Widerspruchverfahrens den Leistungsanspruch aufgrund von ver-
spatet eingereichten Auskinften und Nachweisen nachzuberechnen. Dies entlastet auch
die Gerichte. Die Regelung zur Aufrechnung von Kleinstbetrédgen reduziert ebenfalls den
Verwaltungsaufwand. Durch die Erweiterung der Auskunftspflichten werden den Jobcen-
tern mehr Mdglichkeiten eingeraumt, was die Leistungsfestsetzung zu mehr Rechtssicher-
heit fahrt.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nach-
haltigen Entwicklung in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Der Gesetzesentwurf be-
trifft vorrangig die Nachhaltigkeitsziele 1.1 (Armut begrenzen), 5 (Geschlechtergleichstel-
lung erreichen und alle Frauen und Méadchen zur Selbstbestimmung befahigen), 8.5a (Be-
schaftigungsniveau steigern) und 10 (Ungleichheit verringern). Insgesamt zielen die Rege-
lungen darauf ab, die Vermittlung in Arbeit zu starken. Der Gesetzentwurf tragt damit zu
einer weiteren Stabilisierung in der Aufgabenwahrnehmung in der Grundsicherung fur Ar-
beitsuchende im Hinblick auf die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit bei. Zudem wird mit dem
Gesetzentwurf das Prinzip der Verbesserung des sozialen Zusammenhalts in der Gesell-
schaft verfolgt, indem das Gleichgewicht zwischen Solidaritat und Eigenverantwortung bes-
ser ausbalanciert wird.

Die Starkung der Vermittlung und der Beschaftigungsforderung (Ausweitung des Passiv-
Aktiv-Transfers (PAT), Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen fir § 16e SGB Il) sowie
die gestarkte Bericksichtigung von Gesundheitsaspekten tragt zur Erhdhung des Beschéf-
tigungsniveaus und dadurch zur Armutsreduzierung bei. Durch die Ausweitung des PAT
werden die Mdglichkeiten der Arbeitgeberférderung vergrofRert und das Prinzip, Arbeit zu
fordern, statt Passivleistungen zu zahlen, gestérkt. Damit kann sozialversicherungspflich-
tige Beschaftigung gesteigert werden, und Leistungsbeziehende, einschlief3lich Frauen und
Gefluchtete, kbnnen dabei unterstitzt werden, ihren Lebensunterhalt dauerhaft aus eige-
nen Kraften zu bestreiten.

Der Gesetzentwurf tragt dazu bei, das Fachkraftepotenzial junger Menschen zu heben, in-
dem die berufliche Beratung umfassender gestaltet und die rechtskreistibergreifende Zu-
sammenarbeit am Ubergang von Schule in den Beruf gestarkt wird. Damit alle die Maglich-
keit auf eine berufliche Ausbildung haben, werden Unterstiitzungsleistungen fur junge Men-
schen in besonders herausfordernden Lebenssituationen ausgeweitet.

Die vorgesehenen MalRinahmen zu Bekampfung des Sozialleistungsmissbrauchs tragen
dazu bei, die Institutionen des Sozialstaats zu starken und den gesellschaftlichen Zusam-
menbhalt zu férdern.
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Mit dem Gesetzentwurf sind Minderausgaben in den Jahren 2026 und 2027 verbunden, in
den Jahren 2028 und 2029 entstehen hingegen geringfligige Mehrausgaben.

Tabelle 1 — Mehr- und Minderausgaben nach Gebietskorperschaft bzw. Kérperschaft und
Jahr

2026 2027 2028 2029

in Mio. Euro

Bund -75 -113 -64 -64
Lander -1 -1 -1 -1
Kommunen -15 -25 -19 -19
Bundesagentur fir Arbeit 5 69 95 93
insgesamt -86 -70 11 9

Deutschland befindet sich in einer Phase der Haushaltskonsolidierung. Es wird erwartet,
dass die im Koalitionsvertrag fiir den Bereich des Zweiten Buch Sozialgesetzbuch verein-
barten MalBhahmen ab dem Jahr 2026 zu Einsparungen in der Grundsicherung fur Arbeit-
suchende fuhren. Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales sieht verschiedene Mal3-
nahmen vor, um einen Konsolidierungsbeitrag zu erbringen. Das hier vorgelegte Gesetz
leistet ebenso einen Beitrag wie der geplante Rechtskreiswechsel Gefllichteter aus der Uk-
raine. Auch der hdhere gesetzliche Mindestlohn wird entlasten. Voraussetzung - auch fir
die Wirkung dieses Gesetzentwurfs - ist und bleibt allerdings eine konjunkturelle Belebung,
die die Aufnahmefahigkeit des Arbeitsmarktes erhdht und die Beschaftigungschancen von
Leistungsbeziehenden splrbar verbessert.

3.1 Grundsicherung fur Arbeitsuchende

3.1.1 Leistungen zur Sicherung zum Lebensunterhalt (SGB II)

Durch die Regelungen entstehen mittelfristig jahrliche Minderausgaben fur Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) in
Hohe von 193 Millionen Euro. Davon entfallen rund 167 Millionen Euro auf den Bund und
rund 26 Millionen auf die Kommunen. Die finanziellen Auswirkungen entfallen wie folgt auf
die einzelnen Regelungen und Jahre:

Tabelle 2 — jahrliche Mehr- und Minderausgaben fur Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes nach dem SGB Il

2026 2027 2028 2029
in Mio. Euro pro Jahr
Vermogen -92 -130 -75 -75
davon Bund -81 -114 -66 -66
davon Kommunen -11 -16 -9 -9
Kosten der Unterkunft und Hei-
zung -30 -58 -58 -58
davon Bund -22 -42 -42 -42
davon Kommunen -8 -16 -16 -16
Mitwirkungspflichten -30 -60 -60 -60
davon Bund -30 -60 -60 -60
davon Kommunen 0 0 0 0
insgesamt -152 -248 -193 -193
davon Bund -133 -215 -167 -167

davon Kommunen -20 -32 -26 -26
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Die Effekte durch die Anderung der Altersgrenze in § 10 SGB Il fur Erziehende sind nicht
naher bezifferbar. Eine schnellere Arbeitsmarktintegration von erwerbsfahigen Leistungs-
berechtigten mit Kindern zwischen ein und drei Jahren sollte zu Einsparungen fihren. Diese
liegen groRtenteils beim Bund und zu einem geringeren Anteil bei den Kommunen.

Die Abschaffung der sog. Karenzzeit fur Vermogen (8§ 12 SGB II) fuhrt mittelfristig zu Ein-
sparungen von schatzungsweise 50 Millionen Euro pro Jahr, von denen 44 Millionen Euro
auf den Bund und 6 Millionen Euro auf die Kommunen entfallen. Es wird vorrangig von einer
praventiven Wirkung der Regelung ausgegangen: Es wird damit gerechnet, dass Personen
infolge der Gesetzesanderungen von einer Antragstellung Abstand nehmen. Bei laufenden
Leistungsbezug wird davon ausgegangen, dass die Anderung einen Arbeitsanreiz bietet.
Die H6he der Einsparungen aufgrund der praventiven Wirkung der Neuregelung kann nicht
quantifiziert werden. Die Absenkung des Schonvermdégens fuhrt zu geschéatzten jahrlichen
Minderausgaben von rund 25 Millionen Euro, von denen rund 22,1 Millionen Euro auf den
Bund und rund 2,9 Millionen auf die Kommunen entfallen. Es besteht die Mdglichkeit, dass
ein Teil dieser Personen, die infolge der Abschaffung der Karenzzeit fir Vermdgen und der
Absenkung des Schonvermodgens keinen Anspruch mehr auf die existenzsichernden Leis-
tungen haben, einen Antrag auf vorrangige Leistungen stellt und es in der Folge dort zu
Mehrausgaben kommt.

Die Anderungen bei der Angemessenheit der Leistungen fiir Unterkunft und Heizung (§ 22
SGB II) fuhren mittelfristig zu Minderausgaben von rund 58 Millionen Euro pro Jahr, von
denen knapp 42 Millionen Euro auf den Bund entfallen und 16 Millionen Euro auf die Kom-
munen.

Durch die Anderungen im Bereich der Leistungsminderungen (88 31a, 31b und 32 SGB 1)
und die Neuregelung des 8§ 7b Absatz 4 SGB Il kommt es zu Minderausgaben von geschatzt
rund 60 Millionen Euro pro Jahr, die fast vollstandig auf den Bund entfallen. Im Einzelnen:
Ein einheitlicher Minderungssatz und -zeitraum (88 31a und b SGB Il) bei Pflichtverletzun-
gen fuhrt zu Minderausgaben von 19 Millionen Euro jahrlich flr den Bund. Die Minderungs-
héhe von 30 Prozent fur Meldeversaumnisse (8 32 SGB Il) fuhrt zu Minderausgaben von
35 Millionen Euro j&hrlich fir den Bund. Die Regelung zum Wegfall des Regelbedarfes bei
Arbeitsverweigerung (8 31a SGB Il) fuihrt zu Minderausgaben von rund 1,2 Millionen Euro
jahrlich fir den Bund. Die Neuregelung des § 7b Absatz 4 SGB Il bei mehrfachen Melde-
versaumnissen fuhrt zu Minderausgaben von rund 5 Millionen Euro jahrlich, von denen 4,8
Millionen Euro auf den Bund entfallen und rund 200 000 Euro auf die Kommunen.

Die Geltung einer materiellen Préklusion (8 41a Absatz 3 Satz 5 SGB IlI) fuhrt zu geringen
nicht quantifizierbaren Minderausgaben. Eine bis zum oder im Erstattungsverfahren festge-
setzte Erstattungsforderung bleibt in der Hohe bestehen, sofern keine rechtzeitige Mitwir-
kung vorliegt.

3.1.2 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB II)

Tabelle 3 —jahrliche Mehrausgaben des Bundes flr Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
nach dem SGB |l

2026 2027 2028 2029
in Mio. Euro pro Jahr

Zusatzliche Férderungen wegen Ab-

senkung Altersgrenze § 10 SGB 30,0 60,0 60,0 60,0
Eingliederung von Langzeitleistungs-
beziehenden 9,8 19,6 19,9 20,2

Forderung schwer zu erreichender
junger Menschen 0,4 0,8 0,8 0,8
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Berufsorientierung 0,1 0,1 0,1 0,1
insgesamt 40,3 80,5 80,8 81,1

Durch die Anderung der Altersgrenze in § 10 SGB |l fir Erziehende ist mit rund 60 000
Personen zu rechnen, bei denen kinftig die Zumutbarkeit gegeben ist. In der Folge sind bei
Annahme identischer Nutzung von aktiven Eingliederungsleistungen wie bei den Ubrigen
erwerbsfahigen Leistungsberechtigten zusétzliche Kosten des Bundes von rund 60 Millio-
nen Euro zu veranschlagen.

Die aus den Anderungen des § 16e SGB Il beziiglich der Fordervoraussetzungen (Lang-
zeitleistungsbezug) resultierenden Mehrausgaben hangen von der kinftigen Inanspruch-
nahme des Instrumentes ab und lassen sich daher nicht beziffern. Die Entscheidung Uber
die Forderung im Rahmen des vorhandenen Budgets verbleibt in der dezentralen Verant-
wortung der Jobcenter. Fir geschatzt 1 000 zusatzliche Forderfélle im Bestand nach § 16e
SGB Il entstehen dem Bund Forderkosten von bis zu 19 Millionen Euro je Jahr.

Die Anderung des § 27 SGB Ill und die Streichung der Versicherungsfreiheit fur durch § 16e
geforderte Personen, fihren zu Mehrausgaben im SGB Il, die im Zeitverlauf bis auf 1,2 Mil-
lionen Euro pro Jahr aufwachsen. Der Arbeitslosenversicherung flieBen zusatzlich rund
2,4 Millionen Euro pro Jahr durch Beitragseinnahmen zu. In der Folge kann es in zukinfti-
gen Jahren zu geringfiigigen nicht quantifizierbaren Mehrausgaben in der Arbeitslosenver-
sicherung kommen, wenn die zusatzlich versicherten Personen Arbeitslosengeld erhalten
und in der Folge zu ebenfalls nicht quantifizierbaren Minderausgaben im SGB II, wenn
diese Personen erganzend SGB Il Leistungen beziehen.

Die Anderungen an § 16h SGB Il fiihren schatzungsweise zu Mehrausgaben in Hohe von
800 000 Euro pro Jahr. Hier wird erwartet, dass es durch die Beseitigung von Rechtsunsi-
cherheiten zu etwa 100 zusatzlichen Eintritten pro Jahr kommen kann.

Die Verbesserung der Unterstiitzung wéahrend eines Berufsorientierungspraktikums nach
§ 48a SGB III fuhrt zu jahrlichen Mehrausgaben von weniger als 100 000 Euro pro Jahr.

3.1.3 Verwaltungskosten (SGB II)

Die nachfolgend dargestellten Verwaltungsaufwéande fiihren zu Mehrausgaben in den
Haushalten des Bundes und der Kommunen. In Erflllung der mit diesem Gesetzentwurf
verbundenen Regelungen fallen bei den Jobcentern und der Bundesagentur fir Arbeit Per-
sonal und Sachaufwéande an. Diese werden bei den Erfillungsaufwéanden der Verwaltung
(ziffer 5.1), die auf Grundlage der Lohnkostentabellen des Statistischen Bundesamtes zu
ermitteln sind, nicht in vollstandiger Hohe abgebildet. Nach § 46 Absatz 3 SGB Il tragt der
Bund 84,8 Prozent der Gesamtverwaltungskosten der Jobcenter; 15,2 Prozent tragen die
Kreise und kreisfreien Stadte. Entsprechend verteilen sich die gesamten haushaltswirksa-
men Verwaltungskosten auf Bund und Kommunen.

Die in der folgenden Tabelle genannten Betrédge umfassen die ebenfalls unter VI1.4.3 aus-
gewiesenen Erfullungsaufwande, die mit haushaltswirksamen Personal- und Sachkosten-
aufwanden bemessen wurden.

Tabelle 4 — jahrliche Mehr- und Minderausgaben fur Verwaltung nach dem SGB I

2026 2027 2028 2029

in Mio. Euro pro Jahr

Absenkung Altersgrenze § 10 SGB Il 2,8 5,6 5,6 5,6
Selbstandige 0,8 15 15 15
Kosten der Unterkunft und Heizung 16,5 33,0 33,0 33,0

Passiv-Aktiv-Transfer 2,2 2,1 2.1 2,1
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Abgabe an die Zollverwal-

tung 1,0 2,0 2,0 2,0
Lizenzgebuhren You-

Connect -0,1 -0,2 -0,2 -0,2
insgesamt 23,2 44,0 44,0 44,0

Mit der Umbenennung von Birgergeld in Grundsicherungsgeld sind fur die Bundesagentur
fur Arbeit und die zugelassenen kommunalen Trager einmalige Ausgaben fir die Anpas-
sung von Vordrucken, fachlichen Weisungen und Software im Jahr 2026 verbunden, die
auf 5 Millionen Euro geschétzt werden.

Durch die Anderungen in § 10 SGB Il fur Erziehende entstehen wahrend dem zweiten und
dritten Lebensjahr des Kindes zuséatzliche Beratungsaufwande. Durch diese rund 90 000
zusatzlichen Beratungsgesprache von je 30 Minuten pro Fall (gehobener Dienst) entstehen
zusatzliche Verwaltungsaufwande in Hohe von jahrlich 5,1 Millionen Euro. Hinzu kommen
Verwaltungsaufwande fur die Bewilligung von Fahrtkosten von je 5 Minuten pro Fall (geho-
bener Dienst) bei geschatzt der Halfte der Beratungsgesprache sowie Fahrtkostenerstat-
tungen, die sich zusammen auf 0,5 Millionen Euro summieren.

Fur die Durchfiihrung einer Tragfahigkeitsprifung nach 8 10 SGB Il durch eine fachkundige
Stelle entstehen, ausgehend von 10 000 Prufungen und 125 Euro pro Prifung, zusatzliche
Kosten von 1,25 Millionen Euro pro Jahr. Zusétzlich entstehen Personalkosten in Hohe von
250 000 Euro fur die Beratung und die Einschaltung der fachkundigen Stelle (15 Minuten)
in den Jobcentern.

Aufgrund der Anderung des § 16e SGB Il entsteht einmaliger Aufwand fir die Verwaltung
in H6he von etwa 334 000 Euro fur die Implementierung und Anpassung der IT-Fachver-
fahren.

Im Rahmen des § 16h SGB Il wird aufgrund von 100 zusatzlichen Eintritten pro Jahr mit
laufenden Personal- und Sachaufwanden von 15 000 Euro pro Jahr gerechnet. Hinzu kom-
men einmalige Aufwande fur die Anpassung der fachlichen Weisungen von 4 000 Euro.

Die Anderungen an § 22 SGB Il fuhren aufgrund zusatzlicher Prifungen auf das Uber-
schreiten einer Flachenhdchstmiete bzw. dem Uberschreiten der Mietpreisbremse zu Ver-
waltungskosten (mittlerer Dienst) von rund 33 Millionen Euro jahrlich.

Durch die Forderungen erreichte Einsparungen bei den Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes werden wie bisher wieder zur Finanzierung der Férderungen eingesetzt.
Den Tragern der Grundsicherung entstehen aufgrund der Neuregelung des Passiv-Aktiv-
Transfers jahrliche, haushaltswirksame Personal- und Sachaufwande in Héhe von rund 2,1
Millionen Euro bei geschatzten rund 91 000 Eintritten jahrlich, sowie einmaliger, haushalts-
wirksamer Personal- und Sachaufwand von 880 000 Euro bei 36 000 Bestandsférderfallen.
Fur die Umsetzung dieser Regelungen entstehen den Tragern der Grundsicherung einma-
lige, haushaltswirksame Mehrausgaben fur IT-Anpassungen in Héhe von etwa 300 000
Euro.

Durch Anderungen an § 43 SGB Il entstehen geringe, nicht quantifizierbare Entlastungen
durch verbesserte Aufrechnungsmaglichkeiten in der Verwaltung.

Den Jobcentern entstehen aufgrund der Erh6hung der an die Zollverwaltung abzugeben-
den Félle (8 64 SGB Il) jahrliche, haushaltswirksame Personal- und Sachaufwande von
rund 2 Millionen Euro pro Jahr.
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Die Bereitstellung von YouConnect nach § 368 SGB Il erfolgt kiinftig fir die Nutzenden
kostenfrei. Damit sind Minderausgaben fiir entfallende Lizenzgebihren in Hohe von knapp
200 000 Euro pro Jahr verbunden.

3.2. Arbeitsforderung (SGB IlI)

3.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB III)

Tabelle 5 — jahrliche Mehrausgaben fur Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem
SGB I

2026 2027 2028 2029
in Mio. Euro pro Jahr

Forderung schwer zu erreichender

junger Menschen 0,0 23,9 31,9 31,9
Berufsorientierung 0,1 0,1 0,1 0,1
insgesamt 0,1 24,0 32,0 32,0

Die Einfuhrung der Regelung nach § 31b SGB IIl ermdglicht die Forderung schwer zu er-
reichender Jugendlicher im Rechtskreis SGB Ill. Ausgehend von rund 4 000 Féallen ergeben
sich Mehrausgaben in Héhe von rund 32 Millionen Euro pro Jahr.

Die Verbesserung der Unterstitzung wahrend eines Berufsorientierungspraktikums nach
8§ 48a SGB Il fuhrt zu jahrlichen Mehrausgaben von weniger als 100 000 Euro pro Jahr.
3.2.3 Verwaltungskosten (SGB llI)

Tabelle 6 — jahrliche Mehr- und Minderausgaben der Bundesagentur fir Arbeit fir Verwal-
tung nach dem SGB llI

2026 2027 2028 2029
in Mio. Euro pro Jahr

Kooperation zur Férderung junger

Menschen 4,6 9,2 9,2 9,2
Umfassende Beratung 0,0 33,0 49,5 49,5
Information junger Men-

schen 0,4 0,9 0,9 0,9

Forderung schwer zu errei-

chender junger Menschen 0,0 1,8 3,2 15
Lizenzgebuhren You-

Connect 0,1 0,2 0,2 0,2
insgesamt 51 45,1 63,0 61,3

Fur die Forderung junger Menschen in rechtskreisiibergreifenden Kooperationen nach § 10
SGB 1l entsteht Koordinationsaufwand fiir rund 10 000 Stunden. Dies erfordert haushalts-
wirksamen Personalaufwand in Héhe von rund 9,2 Millionen Euro pro Jahr.

Fur die Einfihrung der umfassenden Beratung nach 8§ 28b SGB Il entsteht haushaltswirk-
samer Verwaltungsaufwand in Héhe von rund 49,5 Millionen Euro pro Jahr.

Die Anderung in §3la SGB Il fuhrt zu Verwaltungsaufwand in Hohe von rund
900 000 Euro pro Jahr.



-52 - Bearbeitungsstand: 15.12.2025 16:26

Fur die Forderung schwer zu erreichender Jugendlicher nach § 31b SGB lll ist ein j&hrlicher
haushaltswirksamer Personalaufwand in H6he von rund 1,5 Millionen Euro erforderlich.
Hinzu kommt auf ein Jahr befristeter Personalaufwand in Hohe von rund 2,9 Millionen Euro,
das sich auf die Jahre 2027 und 2028 verteilt.

Die Bereitstellung von YouConnect nach § 368 SGB Il erfolgt kiinftig fir die Nutzenden
kostenfrei. Damit sind Mindereinnahmen fiir entfallende Lizenzgebiihren in Hohe von knapp
200 000 Euro pro Jahr verbunden.

3.3. Sozialhilfe (SGB XII)

Die Anderungen bei der Angemessenheit der Leistungen fir Unterkunft und Heizung (8§ 35
SGB Xll) fuhren in der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel zu Minderaus-
gaben fur die Lander und Kommunen von rund 1 Million Euro pro Jahr und in der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel zu Minderausgaben
fur den Bund von bis zu 15 Millionen Euro pro Jahr.

4. Erfullungsaufwand
Die Burgerinnen und Burger werden durch die Neuregelungen in der Grundsicherung fur

Arbeitsuchende und der Sozialhilfe insgesamt um rund 95 500 Stunden Erfullungsaufwand
pro Jahr belastet.

4.1. Erflllungsaufwand fur Burgerinnen und Burger

Jahrli- Einmali-
cher Er- ger Erful-
Jahrli- | TGS Einmali- ':Vg?]za(‘i’;'
Artikel Rege- Jahrli- | cher Auf- (in Stun- Einma- | ger Auf- Stunden
Ifd lungsentwurf; che wand pro den bzw lige wand pro bzw
Nr. Norm (88); Be- | Fallzahl | Fall (in Tsd " | Fallzahl | Fall (in Tsd.
' zeichnung der und Minuten Eurd) und Minuten Eurd)
Vorgabe Einheit bzw. Einheit bzw.
oder ,ge- oder ,ge-
Euro) NPt Euro) NPl
ringfugig ringfugig
(Begrun- (Begrun-
dung) dung)
1.1 | 810SGBII 90 000 | 30 45 000
Absenkung Al- Bera- %truggfg_
tersgrenze Zu- tungs- p——
mutbarkeit Er- gespra- S rgcﬁe
ziehende- Wahr- | che, (C?O Mi-
nehmung Bera- | Ausge- nuten ie
tungsgesprach hend Ge- J
von der R
Zahl sprach)
der Er- sowie 15
ziehen- 000
den mit Stunde .
Kindern wegezel-
) ten
im Alter
von ein (durch-
und schnitt-
Swei lich 20
Minuten
Jahren je Fall)
und 117
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Jahrli- Einmali-
cher Er- ger Erful-
Jahrli- gﬂ'“ﬁ,\?frfd Einmali- '\‘fvr;%za(‘f:"
Artikel Rege- Jahrli- | cher Auf- | . Einma- | ger Auf-
. (in Stun- . Stunden
Ifd. lungsentwurf; che wand P | Gen bzw. lige wand pro —
NI Norm (88); Be- | Fallzahl F_aII (in Tsd. Fallzahl F_aII (in Tsd.
zeichnung der und Minuten Euro) und Minuten Euro)
Vorgabe Einheit bzw. d _| Einheit bzw. d i
Euro) | 0der 98- Euro) | 0der .0
ringflgig ringflgig
(Begrin- (Begrin-
dung) dung)
und ei- 000 Euro
ner Kin- Wegesa-
derbe- chkos-
treu- ten, die
ungs- aller-
guote dings
von 50 durch die
Pro- JC er-
zent.. statet
werden,
1.2 | 8§10SGBII 10 000 | 30 Minu- | 5000
Tragfahigkeits- ten Stunden
prifung Selb-
standige
1.3 | 8§22 SGBII 11000 | 13 Minu- | 24 000
Mietpreisbremse 0 Falle, | ten Stunden
in de-
nen
Unter-
lagen
vorge-
legt
werden
mus-
sen. Es
wird
ange-
nom-
men,
dass in
der
Halfte
der
Falle
einer
vertief-
ten
Prifung
Unter-
lagen
einge-
reicht

werden
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Jahrli- Einmali-
cher Er- ger Erful-
Jahrli- gﬂm‘frfd Einmali- '\‘fvr;%za(‘f:l'
Artikel Rege- Jahrli- | cher Auf- | . Einma- | ger Auf-
. (in Stun- . Stunden
lungsentwurf; che wand pro lige wand pro
Ifd. ) ; den bzw. ; bzw.
Norm (88); Be- | Fallzahl | Fall (in Fallzahl | Fall (in
Nr. . . Tsd. . Tsd.
zeichnung der und Minuten Euro) und Minuten Euro)
Vorgabe Einheit bzw. Einheit bzw.
oder ,ge- oder ,ge-
Euro) o e Euro) B
ringflgig ringflgig
(Begrin- (Begrin-
dung) dung)
mas-
sen.
1.4 | 8 35 SGB XII 30000 | 13 Minu- | 6 500
Mietpreisbremse ten Stunden
Summe Zeitauf-
wand (in Stun- 215 S0
Stunden
den)
Summe Sach-
aufwand (in Tsd.
Euro)
4.2. Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft
Der Wirtschaft entsteht ein Erfullungsaufwand in geringfigigem Umfang.
Jahrli- Einmali-
cher Auf- ger Auf- Einmali-
wand pro | Jahrli- wand pro or Erfiil-
. Fall (Mi- | cher Er- Fall (Mi- | 9
Artikel Re- * g’ * lungs-
gelungsent- Jahrli- nuten g Einma- nuten aufwand
i Lohnkos- | aufwand . Lohnkos- ;
Ifd wurf; Norm che ten pro (in Tsd lige ten pro (in Tsd.
' (88); Be- IP | Fallzahl " | Fallzahl Euro)
Nr. . Stunde Euro) Stunde
zeichnung und : und . oder ,ge-
S (Wirt- oder ,ge- S (Wirt- e
der Vor- Einheit = 2= | Einheit ringfu-
schafts- | ringfligig schafts- -
gabe : - . gig“ (Be-
zweig) + | (Begrin- zZweig) + Fin-
Sachkos- | dung) Sachkos- gun )
tenin tenin 9
Euro) Euro)
2.1 | 860SGBII | x Geringfu-
Auskunfts- gig (ge-
pflicht ringe
Fallzahl)
Summe (in
Tsd. Euro)
davon aus
Informati-

onspflichten

(IP)
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Ifd.
Nr.

Artikel
Rege-
lungsent-
wurf;
Norm
(88); Be-
zeich-
nung der
Vorgabe

Bun
d/
Land

Jahrli-
che
Fallzahl
und
Einheit

Jahrli-
cher Auf-
wand pro
Fall (Mi-

nuten *
Lohnkos-

ten pro

Stunde

(Hierar-

chie-
ebene) +
Sachkos-

ten in

Euro)

Jahrli-
cher Er-
fullungs-
aufwand
(in Tsd.

Euro)
oder ,ge-
ringflgig”
(Begriin-

dung)

Einma-
lige
Fallzahl
und
Einheit

Einmali-
ger Auf-
wand pro
Fall (Mi-
nuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chie-
ebene) +
Sachkos-
ten in
Euro)

Einmali-
ger Erful-
lungsauf-
wand (in
Tsd.
Euro)
oder ,ge-
ringfu-
gig“ (Be-
grun-
dung)

3.1

§10
SGB

Absen-
kung Al-
ters-
grenze
Zumut-
barkeit
Erzie-
hende

Bun
d/Ko
mmu

nen

90 000
Bera-
tungs-
gespra-
che

23,15
Euro (30
Minuten
a 46,30
Euro pro
Stunde
(gD Sozi-
alversi-
cherung)
sowie in
der
Halfte
der Bera-
tungsge-
sprache
Bewilli-
gung von
Fahrt-
kosten
3,86
Euro (5
Minuten
a 46,30
Euro pro
Stunde
(gD Sozi-
alversi-
che-
rung))
sowie
Fahrt-
kostener-
stattun-
gen von
2,60
Euro

2 400
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Jahrli- Einmali-
cher Auf- ger Auf- : :
oy Einmali-
Artikel wand pro Jahrli- wand pro ger Erfil-
Fall (Mi- | cher Er- Fall (Mi-
Rege- nuten * | fiillungs- nuten * | lungsauf-
lungsent- Jahrli- Einma- wand (in
wurf: BuN che Lohnkos- agfwand lige Lohnkos- Tsd.
e v | di | Falizani | €nPro | (nTSA. o on | NP0 B
Nr. qum a Stunde Euro) Stunde
(88); Be- | Land | und Hierar- | od | und Hierar. | Cder »ge-
zeich- Einheit | (Hierar- | oderge- | o g | (Hierar- | e fo-
nung der chie- ringflgig chie- gig* (Be-
Vorgabe ebene) + | (Begrin- ebene) + griin-
Sachkos- | dung) Sachkos- d
: : ung)
tenin ten in
Euro) Euro)
3.2 810 Bun | 10000 | 11,58 1400
SGB I; d/ | Prifun- | Euro (15
Tragfa- Kom | gen Minuten
higkeits- | mun a 46,30
prufung e Euro pro
Selb- Stunde
standige (gD Sozi-
alversi-
cherung)
+ 125
Euro
Sachauf-
wand
33 814 geringfi-
SGB I giger
Anpas- Mehrauf-
sung wand
fachl. (geringe
Weisun- Fallzahl)
gen
3.4 | 8§15a Bun geringfi-
SGB 1I; d/ giger
Wegfall Kom Minder-
Schlich- mun aufwand
tungsver- e (geringe
fahren Fallzahl)
3.5 | §15a Bun geringfu-
SGB I, d/ giger
Verwal- Kom Mehrauf-
tungsakt | mun wand
e (Zeitauf-
wand)
3.6 | §16e Bun geringfu-
SGB I d/ gige
Einglie- Kom Mehrauf-
derung mun wand
von e (geringer
Langzeit- Zeitauf-
leis- wand)
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Jahrli- Einmali-
cher Auf- ger Auf- Ei .
oy inmali-
Artikel wand pro Jahrli- wand pro ger Erfil-
Fall (Mi- | cher Er- Fall (Mi-
Rege- nuten * | fiillungs- nuten * | lungsauf-
lungsent- Jahrli- Einma- wand (in
wurf: BuN che Lohnkos- agfwand lige Lohnkos- Tsd.
e v | di | Falizani | €nPro | (nTSA. o on | NP0 B
Nr. qum a Stunde Euro) Stunde
(88); Be- | Land | und Hierar- | od | und Hierar. | Cder »ge-
zeich- Einheit | (Hierar- | oderge- | o g | (Hierar- | e fo-
nung der chie- ringflgig chie- gig* (Be-
Vorgabe ebene) + | (Begrin- ebene) + griin-
Sachkos- | dung) Sachkos- d
: : ung)
tenin ten in
Euro) Euro)
tungsbe-
ziehen-
den
3.7 | §16h Bun geringfu-
SGB I d/ giger
Forde- Kom Mehrauf-
rung mun wand
schwer e (geringe
Zu errei- Fallzahl)
chender
junger
Men-
schen
3.8 822 Bun | 3,3 1,87 6 200
SGB II; d/ | Mio. Euro (3,7
Prifung | Kom | Prifun- | Minuten
Flachen- | mun | gen a 30,30
preise e Euro pro
und ggf. Stunde
Kosten- (mD So-
senkung Zialversi-
che-
rung))
39 | 822 Bun | 2,2 2,88 6 300
SGB II; d/ | Mio. Euro (5,7
Prifung | Kom | Prifun- | Minuten
Miet- mun | gen a 30,30
preis- e Euro pro
bremse Stunde
und ggf. (gD Sozi-
Kosten- alversi-
senkung che-
rung))
3.1 822 Bun geringfi-
0 Abs. 7 d/ gige
SGB I}V | Kom Mehrauf-
erteilung | mun waéande
KdU-An- e (geringe
teil Fallzahl)
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Jahrli- Einmali-
cher Auf- ger Auf- Ei .
oy inmali-
Artikel wand pro Jahrli- wand pro ger Erfil-
Fall (Mi- | cher Er- Fall (Mi-
Rege- nuten * | fiillungs- nuten * | lungsauf-
lungsent- Jahrli- Einma- wand (in
wurf: BuN che Lohnkos- agfwand lige Lohnkos- Tsd.
e v | di | Falizani | €nPro | (nTSA. o on | NP0 B
Nr. qum Stunde Euro) Stunde
(88); Be- | Land | und Hierar- | od | und Hierar. | Cder »ge-
zeich- Einheit | (Hierar- | oderge- | o g | (Hierar- | e fo-
nung der chie- ringflgig chie- gig* (Be-
Vorgabe ebene) + | (Begrin- ebene) + griin-
Sachkos- | dung) Sachkos- d
: : ung)
tenin ten in
Euro) Euro)
3.1 | 8831, Bun geringfl-
1 3la, 31b d/ gige
und 7b Kom Mehrauf-
Absatz 4 | mun wande
SGB I, e (geringe
Leis- Fallzahl)
tungs-
minde-
rungen/
Nichter-
reichbar-
keit
3.1 | §4la Bun geringfu-
2 SGB I, d/ giger
Materi- Kom Minder-
elle mun aufwand
Préaklu- e (geringe
sion Fallzahl)
3.1 | 843 geringfi-
3 SGB 11, giger
Aufrech- Minder-
nung aufwand
(geringe
Fallzahl)
3.1 | § 44f Bun | 91000 | 11,58 1100 | 36000 | 11,55 420
4 SGB I, d/ Forde- | Euro (15 Euro (15
Passiv- Kom | rungen | Minuten Minuten
Aktiv- mun | mit a 46,30 a 46,30
Transfer | e Passiv- | Euro (gD Euro pro
Atkiv- Sozial- Stunde
Trans- | versiche- (gD))
fer rung)
3.1 864 Bun | 13000 | 75,75 1000
5 SGB ; d/ Falle Euro
Melde- Kom (150 Mi-
pflicht mun nuten a
ZKS e 30,30
Euro pro
Stunde
(mD So-
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Jahrli- Einmali-
cher Auf- ger Auf- : :
oy Einmali-
Artikel wand pro Jahrli- wand pro ger Erfil-
Fall (Mi- | cher Er- Fall (Mi-
Rege- nuten * | fiillungs- nuten * | lungsauf-
lungsent- Jahrli- Einma- wand (in
wurf: BuN che Lohnkos- agfwand lige Lohnkos- Tsd.
e v | di | Falizani | €nPro | (nTSA. o on | NP0 B
Nr. qum a Stunde Euro) Stunde
(88); Be- | Land | und Hierar- | od | und Hierar. | Cder »ge-
zeich- Einheit | (Hierar- | oderge- | o g | (Hierar- | e fo-
nung der chie- ringflgig chie- gig* (Be-
Vorgabe ebene) + | (Begrin- ebene) + griin-
Sachkos- | dung) Sachkos- d
: : ung)
tenin ten in
Euro) Euro)
zial-ver-
siche-
rung))
3.1 | Einmali- | Bun 5000
6 gerUm- |d/
stel- Kom
lungsauf- | mun
wand e
SGB I,
vgl. Er-
lauterung
nach Ta-
belle.
3.1 810 BA 100 80 | 46,30 4700 geringfu-
7 SGB I 0 Koor- | Euro (60 giger
Forde- dinie- Minuten Mehrauf-
rung jun- rungs- | a 46,30 wand
ger Men- stun- Euro pro (geringer
schenin den Stunde Zeitauf-
rechts- (gD Sozi- wand)
kreis- alversi-
Ubergrei- cherung)
fenden
Koopera-
tionen
3.1 1828b(1) | BA |23000 |45,35 10 400 geringfi-
8 SGB Il 0 Bera- | Euro giger
Umfas- tungs- | (58,8 Mi- Mehrauf-
sende gespra- | nuten a wand
Beratung che, 46,30 (geringer
junger darun- | Euro pro Mehrauf-
Men- ter Stunde wand)
schen 18 000 | (gD Sozi-
a30 alversi-
min, che-
19500 | rung))
0a60




-60 -

Bearbeitungsstand: 15.12.2025 16:26

Jahrli- Einmali-
cher Auf- ger Auf- : :
oy Einmali-
Artikel wand pro Jahrli- wand pro ger Erfil-
Fall (Mi- | cher Er- Fall (Mi-
Rege- nuten * | fillungs- nuten * | ungsau-
lungsent- Jahrli- hnk fwand Einma- hnk wand (in
wurf: Bun . Lohnkos- autwan lige Lohnkos- Tsd
Ifd. ’ ten pro (in Tsd. ten pro :
Norm d/ | Fallzahl Fallzahl Euro)
Nr. . Stunde Euro) Stunde
(88); Be- | Land und . und . oder ,ge-
: S (Hierar- | oder ,ge- S (Hierar- e
zeich- Einheit . = 2~ | Einheit . ringfa-
nung der chie- r|ngfug|g chie- gig* (Be-
Voraabe ebene) + | (Begrin- ebene) + fin-
9 Sachkos- | dung) Sachkos- g
. . dung)
tenin ten in
Euro) Euro)
min
und
17 000
ars
min
3.1 |8§28b(2) | BA 300 00 | 46,98 14 100 47,77
9 SGB 1l 0 Bera- | Euro Euro
Umfas- tungs- | (60,9 Mi- (26 033
R R 27 533
sende gespra- | nuten a Stun- Stunden
Beratung che, 46,30 446,30
, den
junger darun- | Euro pro Qualifi- Euro gD
Men- ter Stunde Zierun Sozial-
schen 293 00 | (gD Sozi- 9 | versiche-
. . ) + 149 1464
mit be- 0a60 | alversi- 000 rung +
sonde- min, che- Euro 1500
rem Un- 5000 a | rung)) Sach- Stunden
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fur Arbeit
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nen)

Durch die Regelungen entstehen — grof3tenteils dufRerst kleinteilige — Veranderungen beim
Erflllungsaufwand der Jobcenter. Vor dem Hintergrund, dass es fir die Erledigung von
Teilschritten keine belastbaren Zeitangaben gibt und weil aufgrund der dezentralen Umset-
zungsverantwortung auch deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Jobcentern existie-
ren, sind die folgenden Angaben mit erheblichen Schéatzunsicherheiten verbunden. Nach
8§ 46 Absatz 3 SGB Il tragt der Bund 84,8 Prozent der Gesamtverwaltungskosten der Job-
center; 15,2 Prozent tragen die Kreise und kreisfreien Stadte.

Daruber hinaus wird fur die Verwaltung des SGB Il ein einmaliger Umstellungsaufwand von
5 Millionen Euro geschétzt, um IT-Verfahren, Schriftstlicke, Formulare, Internetseiten, Wei-
sungen oder auch Merkblatter anzupassen. Im Weiteren ergeben sich in den Jobcentern
Mehraufwénde fur Schulungen und Fortbildungen. Eine Aufteilung auf die einzelnen Rege-
lungen ist nicht sinnvoll darstellbar, da jeweils mehrere Regelungen Anderungen an den
gleichen IT-Verfahren sowie zentralen Schriftstiicken erfordern.

Zu 8§ 22 SGB Il und der Prifung Flachenpreise und gegebenenfalls Kostensenkung (Num-
mer 3.8): Zunachst wurde die statistische Zahl der Bedarfsgemeinschaften in Mietunter-
kunften mit und ohne Flachenangaben ermittelt. Ausgehend von diesen Zahlen sind in den
Fallen ohne Flachenangaben von den Jobcentern entsprechende Unterlagen bei den Leis-
tungsberechtigten nachzufordern (20 Minuten pro Fall in rund 132.000 Fallen pro Jahr). Fir
alle Bedarfsgemeinschaften in Mietunterkiinften muss daraufhin durch die Jobcenter im
Fachverfahren die Quadratmetermiete errechnet und dokumentiert werden (3 Minuten je
Fall in 3,14 Millionen Fallen pro Jahr). Zudem wurde anhand der Bedarfsgemeinschaften in
Mietunterkiinften mit besonders hohen Quadratmetermieten die Zahl der Félle mit zuséatzli-
chen Kostensenkungsaufforderung geschétzt. (10 Minuten pro Fall in rund 28.000 Fallen)
Ausgehend von rund 2,6 Mio. Bedarfsgemeinschaften in Mietunterktinften ergeben sich un-
ter Nutzung eines Anpassungsfaktors von 1,2 zur Bertcksichtigung von Neuzugangen Leis-
tungsberechtigter, unterjahrigen Anderungen der Unterkunftskosten sowie Umziigen insge-
samt 3,3 Millionen Prifungen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 3,7 Minu-
ten.
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Zu § 22 SGB Il und Prufung Mietpreisbremse und gegebenenfalls Kostensenkung (Nummer
3.9): Zunachst wurde die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in Mietunterktinften in Regionen,
in denen eine Mietpreisbremse gilt, geschatzt. Ausgehend von dieser Zahl wurde angenom-
men, dass in 90 Prozent der Falle eine einfache Vorprifung (3 Minuten je Fall) und in den
ubrigen Fallen eine vertiefte Prifung (30 Minuten je Fall) vorgenommen wird. Es wird ge-
schatzt , dass in zehn Prozent dieser Falle eine Kostensenkungsaufforderung zu veranlas-
sen ist (10 Minuten je Fall). Ausgehend von 1,8 Mio. Bedarfsgemeinschaften in Mietunter-
kinften in Regionen mit Mietpreisbremse ergeben sich unter Nutzung eines Anpassungs-
faktors von 1,2 zur Berlcksichtigung von Neuzugéngen Leistungsberechtigter, unterjahri-
gen Anderungen der Unterkunftskosten sowie Umziigen insgesamt 2,2 Millionen Priifungen
mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 5,7 Minuten.

Durch die Einfihrung von § 31b SGB Il ist fur die Dauer von einem Jahr Lehrpersonal er-
forderlich das verteilt auf die Jahre 2027 und 2028 zu einem Personalaufwand in Héhe von
1,43 Millionen Euro fuhrt (30 882 Arbeitsstunden des Lehrpersonals zu einem Stundensatz
von 46,30 Euro).

5. Weitere Kosten

Auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind durch die Gesetzes-
anderungen keine Auswirkungen zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen
Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen fur Verbraucherinnen und Verbraucher.

Gleichwertigkeits-Check:

Die bundeseinheitliche Regelung fordert die Gleichwertigkeit der Lebensverhaltnisse. Fur
Arbeitslose ergeben sich verbesserte Mdglichkeiten in der Zusammenarbeit und Kommuni-
kation mit den Tragern der Grundsicherung. Blurgerinnen und Blrger werden schneller und
einfacher tUber Apps und digitale Verfahren ihre Anliegen erledigen kénnen; die Verwaltung
wird entlastet, sodass mehr Zeit fur die personliche Beratung von arbeitslosen Menschen
geschaffen wird.

Das Vorhaben starkt die Akzeptanz des Sozialstaats, indem Mitwirkungspflichten der Leis-
tungsbeziehenden verstarkt werden und Jobcenter wirksame Instrumente erhalten, um auf
Falle von fehlender Mitwirkung, Arbeitsverweigerung oder Sozialleistungsmissbrauch rea-
gieren zu kénnen.

Die Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers tragt dazu bei, dass insbesondere arbeitsmarkt-
ferne Menschen wieder eine Beschéaftigung aufnehmen und sich so ihre Lebensverhaltnisse
wieder an den Durchschnitt der Bevélkerung angleichen.

Die Regelung zu den angemessen Kosten der Unterkunft beeinflussen den Faktor ,Raum-
liche Strukturen und Wohnraum?®. Die Bertcksichtigung der Mietpreisbremse in besonders
angespannten Wohnungsmarkten tragt dazu bei, dass bezahlbarer Wohnraum bestehen
bleibt. Hierdurch bleibt zugleich die Zusammensetzung der Wohnbevolkerung erhalten. Die
Mdglichkeit eine Quadratmeterhdchstmiete festzulegen, verhindert, dass die 6rtlichen An-
gemessenheitsgrenzen durch die Vermietung von kleinstem Wohnraum ausgenutzt wird.

Gleichstellungsorientierte Gesetzesfolgenabschétzung:

Die Umstellung der Fordervoraussetzungen des 8§ 16e SGB Il auf Langzeitleistungsbezug
erweitert den potenziellen Teilnehmendenkreis: Derzeit gibt es etwa doppelt so viele ar-
beitslose Langzeitleistungsbeziehende im SGB Il (d. h. mindestens 21 der letzten 24 Mo-
nate im Leistungsbezug), wie Langzeitarbeitslose im SGB Il (552 Tsd.), die zwei Jahre und
langer arbeitslos sind. Insbesondere Frauen und gefliichtete Menschen werden profitieren,
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da sie bisher aufgrund von Kinderbetreuungszeiten oder der Teilnahme an Integrationskur-
sen die Voraussetzungen der Langzeitarbeitslosigkeit nicht immer erfillen konnten. Zum
Beispiel wirde die Foérdervoraussetzung basierend auf dem Langzeitleistungsbezug, die
Zielgruppe der zugangsberechtigten Frauen um tber 360 Tsd. Personen erhéhen — eine
Steigerung um 149 Prozent. Frauen mit Fluchthintergrund profitieren besonders stark.

Die Herabsetzung der Altersgrenze des Kindes in 8 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB Il dient
dem gesetzgeberischen Auftrag und Zielen der Arbeitsférderung, die berufliche Situation
von Frauen zu verbessern und Frauen mindestens entsprechend ihrem Anteil an den Ar-
beitslosen und ihrer relativen Betroffenheit von Arbeitslosigkeit zu fordern. Sie kann zur
Erhéhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und damit der Verwirklichung von gleichstel-
lungspolitischen Zielen, insbesondere der wirtschaftlichen Eigenstandigkeit von Frauen,
beitragen.

Demografie-Check:

Die Regelungen fuhren zu keinen finanziellen Belastungen fir kiinftige Generationen. Sie
tragen zur Sicherung der Fachkraftebasis bei, indem die Potenziale von Langzeitarbeitslo-
sen und jungen Menschen durch verstarkte Vermittlung und mehr Zugang zu Ausbildung
und Beschéftigungsforderung gehoben werden.

Die Einfuhrung einer Digitalisierungsnorm tragt zur aufgrund des demografisch bedingten
Ruckgangs der Beschéftigten erforderlichen Entlastung der Verwaltung bei.

Prifung der Erforderlichkeit einer Experimentierklausel:

Es besteht keine Erforderlichkeit fiir eine Experimentierklausel.

VIIl.  Befristung; Evaluierung

Die Untersuchung der Wirkungen der Leistungen zur Eingliederung und der Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts der Grundsicherung fur Arbeitsuchende sowie der Wirkun-
gen der Arbeitsforderung ist nach § 55 Absatz 1 SGB Il sowie nach § 280 in Verbindung
mit § 282 SGB Il gesetzlich normiert und stéandige Aufgabe der Bundesagentur fur Arbeit.
Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales wird unmittelbar nach Verabschiedung des
Gesetzes im Rahmen dieses Auftrages mit der Bundesagentur flr Arbeit abstimmen, wie
die gesetzlichen Neuregelungen unter Berlcksichtigung wissenschaftlicher Standards und
der Konzeption der Bundesregierung evaluiert werden sollen. Das dient gleichzeitig der Er-
folgskontrollen im Sinne des § 7 BHO. Eines gesonderten Evaluationsauftrages bedarf es
daher in diesem Gesetz nicht.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (Uberschrift)

Die Umgestaltung der Grundsicherung fir Arbeitsuchende ist eine bedeutende sozialpoliti-
sche Reform und umfasst mehrere Anderungen im SGB II. Im Zuge der Umgestaltung wird
auf die Grundsicherung fokussiert und das Wort ,Birgergeld” aus der Uberschrift des Ge-
setzes gestrichen.

Zu Nummer 2 (Inhaltstbersicht)

Inhaltstibersicht
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Zu Buchstabe a

Folgeanderung zur Einfihrung des 8§ 3a SGB II.

Zu Buchstabe b

Folgeanderung zur Anderung des § 15a SGB Il.

Zu Buchstabe c

Folgeanderung zur Anderung des § 16e SGB Il.

Zu Buchstabe d

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Buchstabe e

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Buchstabe f

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Buchstabe g

Folgeanderung zur Einfihrung des neuen § 50b SGB II.

Zu Buchstabe h

Folgeanderung zur Anderung des § 60 SGB II.

Zu Buchstabe i

Folgeanderung zur Einfihrung des neuen § 62a SGB II.

Zu Buchstabe j

Folgeanderung zur Einflgung des neuen § 65a SGB II.

Zu Nummer 3 (8 2)

Die Grundsicherung fur Arbeitsuchende ist eine nachrangige Existenzsicherung. Dem
Grundsatz dieser Nachrangigkeit der Grundsicherung und dem Grundsatz des Forderns
zufolge sind erwerbsfahige Leistungsberechtigte verpflichtet, sich aktiv um Beschaftigung
zu bemihen, um ihren Lebensunterhalt unabhangig von der Grundsicherung aus eigenen
Mitteln und Kraften bestreiten zu kénnen. Mit der Anderung wird deutlich klargestellt, dass
erwerbsfahige Leistungsberechtigte verpflichtet sind, eine Erwerbstétigkeit in dem Umfang
aufzunehmen, der mindestens erforderlich ist, um ihre Hilfebedurftigkeit und die der mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen zu berwinden oder zumindest so-
weit es ihnen moglich und zumutbar ist, zu reduzieren. Erwerbsfahige Leistungsberechtigte
sind somit insbesondere zur Aufnahme einer Vollzeittatigkeit verpflichtet, sofern dies fur die
Uberwindung der Hilfebeduirftigkeit erforderlich und individuell zumutbar ist. Dies gilt insbe-
sondere fiir alleinstehende erwerbsfahige Leistungsbeziehende und betrifft auch erwerbs-
fahige leistungsberechtigte Personen, die einer Erwerbstétigkeit nachgehen, die aber den
Lebensunterhalt nicht in vollem Umfang sichern (sog. ,Aufstocker”). Ziel und Pflicht ist in

diesem Fall, sich um eine Tatigkeit zu bemuhen, die dauerhaft die Hilfebedurftigkeit voll-
standig beseitigt.
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Zu Nummer 4 (8 3)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Die Ausfiihrungen werden gestrichen und im 8§ 3a (Vorrang der Vermittlung) neu geregelt.
Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa (Absatz 4 Satz 2)

Folgeanderung zu Buchstabe a.

Zu Doppelbuchstabe bb (Absatz 4 Satz 3)

Die Formulierung wird entsprechend der Formulierung in § 3a neu angepasst.

Zu Nummer 5 (8 3a neu)

Mit der Einfigung des neuen § 3a zum Vorrang der Vermittlung wird die Bedeutung der
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit fur die Grundsicherung fir Arbeitsuchende verstarkt.

Absatz 1 stellt klar, dass die Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung Vorrang vor den Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes hat. Der Begriff ,Vermittlung in Ausbildung*
umfasst betriebliche, au3erbetriebliche und schulische Erstausbildungen.

Nach Absatz 2 besteht dieses Vorrang-/Nachrangigkeitsverhaltnis auch zwischen der Ver-
mittlung in Arbeit oder Ausbildung und den aktiven Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.
Eine Ausnahme von diesem Vorrang-/Nachrangverhdltnis kann bestehen, wenn eine Leis-
tung zur Eingliederung in Arbeit fir die dauerhafte Eingliederung in das Erwerbsleben er-
folgversprechender ist als eine unmittelbare Vermittlung. Dies gilt insbesondere fiir Perso-
nen unter 30 Jahren, da sie perspektivisch noch eine lange Zeit des Erwerbslebens vor sich
haben und die Nachhaltigkeit der Integration insofern langfristige Auswirkungen hat.

Zu Nummer 6 (8 5 Absatz 2 Satz 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 7 (8 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 8 (8 7b Absatz 4 neu)

Leistungsminderungen aufgrund von Meldeversaumnissen machen seit jeher den Grol3teil
der Minderungen im SGB Il aus. Auch mit einer Anhebung der Minderungshéhe von 10 auf
30 Prozent (s. Nummer 28) fehlt ein Instrument, um mit denjenigen Personen umzugehen,
die sich nachhaltig den Einladungen des Jobcenters verweigern. Dies belegen eindeutige
Ruckmeldungen aus der Praxis, nach denen es grof3e Probleme mit der Termintreue der
Leistungsberechtigten gibt und praktisch kaum Handhabe bei hartnackiger Terminverwei-
gerung. Die Kommunikation zwischen Leistungsbeziehenden und Jobcenter ist jedoch die
Grundlage fir einen erfolgreichen Integrations- und Beratungsprozess und auch fur den
Leistungsbezug.

Es wird deshalb in Satz 1 geregelt, dass erwerbsfahige Leistungsberechtigte, die drei auf-
einander folgende Meldetermine trotz schriftlicher Belehrung Uber die Rechtsfolgen oder
deren Kenntnis ohne wichtigen Grund nicht nachkommen, als nicht erreichbar gelten. In der
Folge entfallt der Anspruch auf Grundsicherungsgeld gemaf 8§ 7b Absatz 1 Satz 1 SGB II.
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Die Satze 2 und 3 regeln, fur welchen Zeitraum der erwerbsfahige Leistungsberechtigte als
nicht erreichbar gilt. Aus Griinden der Verwaltungsvereinfachung entfallt der Leistungsan-
spruch ab dem ersten Tag des Monats, der auf die Feststellung des dritten Meldeversaum-
nisses folgt. 8 31b Absatz 4 SGB II, der den Anspruch auf erganzende Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach den Vorschriften des Zwdlften Buches ausschlief3t, gilt entsprechend.

Mit Satz 4 wird erganzend geregelt, dass im ersten Monat, in dem der erwerbsféahige Leis-
tungsberechtigte als nicht erreichbar gilt, Grundsicherungsgeld mit Ausnahme von Leistun-
gen zur Deckung des Regelbedarfs, bei Vorliegen der Ubrigen Voraussetzungen dennoch
geleistet wird. Auch Beitrage zur Kranken- und Pflegeversicherung werden dann weiter er-
bracht. In Fallen, in denen der erwerbsfahige Leistungsberechtigte keine Bedarfe fir Unter-
kunft und Heizung hat, wird fir diesen Monat der Kranken- und Pflegeversicherungsschutz
durch Zahlung eines Grundsicherungsgeldes von 1 Euro aufrechterhalten, indem 8§ 3la
Absatz 4 Satz 3 SGB Il fur entsprechend anwendbar erklart wird (Satz 6).

Durch Satz 5 wird erreicht, dass die erwerbsfahigen Leistungsberechtigten einen durchge-
henden Leistungsanspruch haben, wenn sie sich innerhalb des ersten Monats der Nichter-
reichbarkeit in dem zustandigen Jobcenter persdnlich melden. Eine Leistungsminderung
nach 8 32 Absatz 3 SGB Il bleibt davon jedoch unberthrt.

Das Entfallen des Leistungsanspruches nach Satz 1 trifft ausschlief3lich die Person, die den
Meldeaufforderungen durch das Jobcenter nicht nachkommt, sodass in einer Mehrperso-
nen-Bedarfsgemeinschaft nur der Leistungsanspruch der nicht erreichbaren Person entfallt.
Die Ubrigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft erhalten bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen die vollstandige Regelleistung. Der Teil des Grundsicherungsgeldes, der fur die Be-
darfe fur Unterkunft und Heizung geleistet wird, wird nach § 22 Absatz 7 SGB Il direkt an
den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt. In Bedarfsgemeinschaften gilt
zudem der neue 8 22 Absatz 7 Satz 4 SGB Il, der den Eintritt von Mietschulden fir die
Ubrigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft vermeidet.

Eine Uberprifung von wichtigem Grund bzw. Hartefall nach § 31a Absatz 3 SGB |l erfolgt
im Rahmen der Prifung der Feststellung des dritten aufeinanderfolgenden Meldeversaum-
nisses. Zum Schutz der tbrigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft, insbesondere von
minderjahrigen Kindern, ist zudem darauf hinzuweisen, dass die in § 7b Absatz 4 vorgese-
henen Rechtsfolgen dann nicht greifen, wenn dies einen Hartefall begriinden wirde. Bei
der Hartefallprifung sind insbesondere unerwtinschte Auswirkungen auf weitere Mitglieder
der Bedarfsgemeinschaft und insbesondere auch die Sicherstellung der Versorgung von
minderjahrigen Kindern zu prufen. Die diesbeziigliche Regelung des § 31a Absatz 3 SGB
Il gilt hier ebenso. Die Jobcenter sollen insbesondere bei Entfall des Leistungsanspruchs
im Fall von Bedarfsgemeinschaften mit minderjahrigen Kindern eng mit den Tragern der
Kinder- und Jugendhilfe zusammenarbeiten (vgl. 8 18 Absatz 1 Nummer 1 SGB II). Sofern
in Fallen mit minderjahrigen Kindern nach Einschatzung des Jobcenters kein Hartefall vor-
liegt, ist an die Befugnis des Jobcenters zur Datenlibermittiung zum Schutz des Kindes-
wohls an das zustéandige Jugendamt nach 8§ 71 Absatz 1 Satz 6 SGB X zu denken. Dieses
schatzt dann nach § 8a SGB VIII das Gefahrdungsrisiko fur das Kindeswohl ein, trifft die
erforderlichen MafRnahmen und ruft ggf. das Familiengericht an. Wenn eine Kindeswohlge-
fahrdung besteht und sie nicht anders abwendbar ist, kann das Familiengericht nach 8 1666
Absatz 3 Nummer 1 des Birgerlichen Gesetzbuchs den Sorgeberechtigten aufgeben, o6f-
fentliche Hilfen in Anspruch zu nehmen, also die erforderlichen Schritte zur Leistungsge-
wahrung zu unternehmen.

Zu Nummer 9 (8 10)
Zu Buchstabe a (Absatz 1 Nummer 3)

Um den langfristigen Leistungsbezug von Familien zu vermeiden und die Erwerbstatigkeit
insbesondere von Frauen zu férdern, sollen Erziehende friihzeitig beraten, gefordert und in
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Arbeit integriert werden. Aufgrund der bisherigen Regelung zur Zumutbarkeit in § 10 Absatz
1 Nummer 3 SGB Il stehen Erziehende haufig Uber lAngere Zeitrdume nicht zur Integration
in den Arbeitsmarkt oder zur Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen MaRhahmen oder Integ-
rationskursen zur Verfigung. Dies hat langfristige negative Folgen fir deren Erwerbsbio-
graphien und wirtschaftliche Eigenstandigkeit. Hiervon sind insbesondere Frauen betroffen,
da diese in Deutschland nach wie vor einen Grof3teil der Sorgearbeit ibernehmen. Erwerbs-
tatigkeit von Eltern hat zudem eine wichtige Vorbildfunktion fir Kinder und beeinflusst deren
Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Personlichkeit in der sozialen Gemeinschaft
und deren spéatere Erwerbsbiographie positiv.

Bereits nach geltendem Recht sind erwerbsfahige Leistungsberechtigte mit Kindern unter
drei Jahren kontinuierlich durch die Jobcenter zu beraten. Das Herabsetzen der Alters-
grenze eines Kindes auf das vollendete erste Lebensjahr bewirkt nunmehr, dass den leis-
tungsbeziehenden Erziehenden bereits zwei Jahre friher regelhaft zugemutet werden
kann, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen oder an einer arbeitsmarktpolitischen MaRhahme
oder einem Integrationskurs teilzunehmen, soweit die Betreuung des Kindes in einer Ta-
geseinrichtung oder in Tagespflege im Sinne der Vorschriften des SGB VIII oder auf sons-
tige Weise sichergestellt ist. Bereits nach geltendem Recht sollen die kommunalen Trager
der Jobcenter gemal 8§ 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB Il darauf hinwirken, dass erwerbsfahi-
gen Erziehenden vorrangig ein Platz zur Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Nummer 5)

Mit der zeitlichen Konkretisierung von 8§ 10 Absatz 2 Nummer 5 fiir Selbstandige wird klar-
gestellt, dass in der Regel nach spatestens einem Jahr verbindlich zu prifen ist, ob die
Aufgabe der selbstandigen Tatigkeit und ein Verweis auf eine andere selbstandige Tatigkeit
oder eine Beschéftigung (8 7 Absatz 1 SGB 1V) zumutbar ist. Die Ergdnzung schafft mehr
Klarheit und Steuerungssicherheit fir Jobcenter und Leistungsberechtigte. Grundlage der
Entscheidung ist vorrangig das Ergebnis der Tragfahigkeitsprifung.

Eine selbstéandige Tatigkeit ist tragfahig, wenn das unternehmerische Handeln von Selb-
standigen auf Gewinn ausgerichtet und prognostisch dazu geeignet ist, die Hilfebedurftig-
keit der Bedarfsgemeinschaft durch die selbstandige Tatigkeit innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraumes zu beenden. Anstelle einer Tragfahigkeitsprifung ist auch eine andere Do-
kumentation moglich, aus der sich ergibt, dass die Hilfebedurftigkeit der Bedarfsgemein-
schaft innerhalb eines angemessenen Zeitraumes beendet werden kann.

Neben der wirtschaftlichen Tragfahigkeit der selbstéandigen Tatigkeit ist auch die personli-
che Eignung von Selbstandigen zu prufen. In Ausnahmeféllen kann auch bei nicht beschei-
nigter Tragfahigkeit ein Verweis auf eine andere Téatigkeit nicht zumutbar sein. Dies ware z.
B. dann der Fall, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
keine hoheren Einklnfte erzielt werden kénnen oder die selbstandige Tatigkeit eine Flexi-
bilitdt bezlglich der Arbeitszeit erméglicht, die beispielsweise fir die Kinderbetreuung er-
forderlich ist.

Bei nicht tragfahiger Selbstandigkeit kann das Jobcenter von den Leistungsberechtigten
insbesondere Eigenbemihungen verlangen und Vermittlungsvorschlage tbersenden. Von
der Regelung sollen neben der selbstandigen Tatigkeit auch Einnahmen aus einem Gewer-
bebetrieb und aus Land- und Forstwirtschaft erfasst werden.

Die Prufung erfolgt in der Regel nach einem Jahr, kann aber auch friher erfolgen, beispiels-
weise, wenn gewichtige Anhaltspunkte dafir vorliegen, dass die selbstandige Tatigkeit
auch kunftig nicht fir die Beendigung der Hilfebedirftigkeit der Bedarfsgemeinschatft geeig-
net ist. Die Prifung soll in der Regel jahrlich wiederholt werden.

Im Ausnahmefall kann die Prifung auch spater erfolgen, beispielsweise, wenn bereits eine
Tragféhigkeitsbescheinigung aufgrund einer Forderentscheidung nach 88 16b oder 16c¢ er-
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folgt ist. In diesen Féllen soll erst nach drei Jahren eine weitere Tragfahigkeitsprifung vor-
genommen werden. Bei Griinderinnen und Griindern kann im Einzelfall eine spatere Pri-
fung in Betracht kommen, nach drei Jahren soll eine Prifung vorgenommen werden, spa-
testens nach vier Jahren Selbstandigkeit ist diese vorzunehmen.

Die Regelung tragt insgesamt dazu bei, dass ein dauerhafter Leistungsbezug bei Selbstén-
digen begrenzt wird und diese dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfigung stehen.
SchlieBlich greift sie Forderungen des Bundesrechnungshofs (BRH) auf, der festgestellt
hatte, dass haufig tber viele Jahre nichtexistenzsichernde selbstéandige Tatigkeiten durch
erganzenden Birgergeldbezug unterstitzt wirden und in vielen Fallen die Tragfahigkeits-
prifung nicht dokumentiert sei. Vor diesem Hintergrund forderte der BRH eine gesetzliche
Vorgabe zum Zeitpunkt der Prifung der Tragfahigkeit (Gz.: VI 3 — 0002085). Auch der
Rechnungsprifungsausschuss hat einen diesbeziglichen Prufauftrag fur die néachste
SGB lI-Reform beschlossen.

Zu Buchstabe ¢ (Absatz 3)

Es wird klargestellt, dass die Regelungen zur Zumutbarkeit auch fir die Teilnahme an In-
tegrations- und Berufssprachkursen gilt. Insbesondere fir Frauen mit Migrationshintergrund
ist der moglichst friihzeitige Spracherwerb regelmafig ein wichtiger Schritt auf dem Weg in
den Arbeitsmarkt.

Zu Nummer 10 (8 12)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 2 Nummer 1)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Doppelbuchstabe bb (Absatz 1 Satz 3 neu)

Folgeanderung zu Buchstabe d Streichung der Karenzzeit in den Regelungen zur Bertck-
sichtigung von Vermdgen. Wie bei Leistungsberechtigten, die zur Miete wohnen, soll die
Beibehaltung der Wohnung im ersten Jahr des Leistungsbezugs weiterhin ermdéglicht wer-
den. Eine selbstbewohnte Immobilie ist daher unabhéngig von ihrer GréRe wahrend der
Karenzzeit nach 8 22 Absatz 1 Satz 2 wie bisher vollstandig als Vermoégen freizustellen.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Die Hohe des Schonvermdgens wird kinftig an das Lebensalter geknlpft. Je héher das
Lebensalter ist, desto héher ist der Vermogensfreibetrag. Die Einteilung in Altersstufen ist
transparent und unblrokratisch umsetzbar. Um einen verbindlichen Zeitpunkt zu bestim-
men, gilt der Freibetrag ab Beginn des Monats in dem die jeweilige Altersgrenze erreicht
wird.

Die Schonvermdgensgrenzen an das Lebensalter zu knupfen, verstdfit nicht gegen héher-
rangiges Recht. Das Bundessozialgericht hat die Regelungen zur Hohe von Schonvermo-
gensfreibetragen abhangig vom Lebensalter als mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz verein-
bar erklart (zur Vorgéangerregelung des § 6 Absatz 4 Nummer 2 AlhiV BSG, Urteil vom 27.
Mai 2003, B 7 AL 104/02 R).

Zu Buchstabe c (Streichung Absatze 3 und 4)
Die Regelungen zur Karenzzeit beim Schonvermégen werden gestrichen. Damit wird der

Grundsatz betont, dass vorrangig eigenes Einkommen und Vermdgen eingesetzt werden
muss, bevor Leistungen der Grundsicherung fir Arbeitsuchende erbracht werden kénnen.
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Erste Ergebnisse der Evaluation des Birgergeldes zeigen zudem, dass nur in wenigen Fal-
len relevantes Vermogen vorhanden ist.

Zu Buchstabe d (Absatz 3 geschoben)

Folgeanderung zu Buchstabe d.

Zu Buchstabe e (Streichung Absatz 6)

Folgeanderung zu Buchstabe d.

Zu Nummer 11 (8 14 Absatz 2)

Zu Buchstabe a (Absatz 2 Satz 3)

Folgeanderung zur Abschaffung des Schlichtungsverfahrens.
Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz 4 neu)

Mit dem neuen vierten Satz in § 14 Absatz 2 SGB Il soll klargestellt werden, dass zur Erhal-
tung und Verbesserung der Erwerbsfahigkeit von Leistungsberechtigten nicht nur arbeits-
marktnahe Forderungen im engeren Sinne, sondern auch Leistungen anderer Trager in
Betracht zu ziehen sind. Dazu gehéren insbesondere Praventions- und Gesundheitsleis-
tungen sowie Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben.

Hintergrund ist, dass bei vielen erwerbsfahigen Leistungsberechtigten gesundheitliche Ein-
schrankungen bzw. eine erhebliche Gefadhrdung der Erwerbsfahigkeit vorliegen, die eine
nachhaltige Eingliederung in den Arbeitsmarkt verhindern. Die Vermittlung in Arbeit kann
daher nur gelingen, wenn friihzeitig auch solche Leistungen initiiert werden, die der Stabili-
sierung oder Wiederherstellung der Erwerbsfahigkeit dienen.

Die Verweisung auf und Unterstitzung bei der Inanspruchnahme von Leistungen anderer
Trager verdeutlicht die Schnittstellenfunktion der Jobcenter und soll eine engere Zusam-
menarbeit mit den Tragern der Praventions- und Teilhabeleistungen (z. B. Krankenkassen,
Rentenversicherungstréger, Unfallversicherungstrager) sicherstellen. Zur Unterstiitzung
von leistungsberechtigten Personen, deren berufliche Eingliederung auf Grund gesundheit-
licher Einschréankungen besonderes erschwert ist, arbeiten die Trager der Leistungen nach
diesem Buch mit den Krankenkassen und den Tragern der gesetzlichen Rentenversiche-
rung eng zusammen (vgl. auch 8§ 18 Absatz 1 Nummer 1 SGB II). Damit wird der Grundsatz
des ,Forderns und Forderns" um eine wichtige gesundheitliche Dimension erganzt.

Ziel ist es, die Chancen der Betroffenen auf eine nachhaltige Teilhabe am Arbeitsleben zu
erhohen, Folgekosten durch Langzeitarbeitslosigkeit und Erwerbsminderung zu vermeiden
und die Kooperation zwischen den Sozialleistungstragern zu verbessern.

Zu Buchstabe c (Satz 7)

Redaktionelle Korrektur eines fehlerhaften Verweises.

Zu Nummer 12 (8 15)

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

Der Kooperationsplan besteht zur Dokumentation der Eingliederungsstrategie als deren
.foter Faden* fort. Grundlage des Kooperationsplans bleibt das Ergebnis der Potenzialana-

lyse. Neu aufgenommen wird ein personliches Angebot zur Beratung, Unterstlitzung oder
Vermittlung, um hierdurch die konkreten Dienstleistungen des Jobcenters fir die Leis-
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tungsberechtigten transparenter zu machen. Dies gilt auch fir diejenigen Personen, die
schon langer im Leistungsbezug sind und deren Kooperationsplan regelmafig zu aktuali-
sieren ist. Damit wird angesichts der starkeren verbindlichen Mitwirkung im § 15a dem Prin-
zip der Ausbalancierung von férdernden und fordernden Elementen Rechnung getragen.
Die Priorisierung zwischen den drei genannten Kategorien ist vom konkreten Bedarf der
Leistungsberechtigten abhéngig. Dies wird auch durch den Verweis auf die 88 3 und 3a
verdeutlicht. Digitale Angebote sind ebenfalls mdglich.

Um die Bedeutung der Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit als das wesentliche Ziel des
Integrationsprozesses zu betonen, wird die Reihenfolge in der Aufzahlung der Inhalte des
Kooperationsplans geandert. Dartber hinaus soll im Falle des Bedarfs einer Leistung zur
Teilhabe im Sinne von § 5 des Neunten Buches auf eine Antragstellung hingewirkt werden.
Damit wird die aktive Rolle des Jobcenters im Vergleich zur geltenden Rechtslage starker
betont.

Hervorgehoben wird nunmehr zudem, dass bei der Erstellung und Fortschreibung des Ko-
operationsplans die besonderen Bedirfnisse von Menschen mit Behinderungen und
schwerbehinderten Menschen angemessen bertcksichtigt werden sollen.

Generell ist bei der Erstellung des Kooperationsplans darauf zu achten, dass dieser fur die
erwerbsfahige leistungsberechtigte Person verstandlich und nachvollziehbar ist.

Zu Buchstabe b (Absatz 4)

Das erste Beratungsgesprach zur Erstellung der Potenzialanalyse und des Kooperations-
plans erfolgt personlich vor Ort im Jobcenter. Dies fordert von Beginn an die Verbindlich-
keit und eine fur den Eingliederungserfolg forderliche Arbeitsbeziehung zwischen der per-
sonlichen Ansprechpartnerin oder dem persénlichen Ansprechpartner und der oder dem
Leistungsberechtigten. Von dieser Regelung kann nur im begriindeten Ausnahmefall ab-
gewichen werden, wenn das Erfordernis des personlichen Erscheinens im Jobcenter den
Beginn des Integrationsprozesses signifikant verzogern wirde. Dies kann beispielsweise
fr Personen gelten, die aus gesundheitlichen Griinden in ihrer Mobilitat eingeschrankt sind.

Die Regelung zum bisherigen Absatz 4, dass die erste Einladung zum Gesprach zur Erstel-
lung von Potenzialanalyse und Kooperationsplan ohne Rechtsfolgenbelehrung bei Nicht-
teilnahme erfolgt, wird gestrichen. Die mit diesem Gesetz reformierten Rechtsfolgen bei
Meldeversaumnissen sind in § 32 geregelt.

Zu Buchstabe c (Streichung Abséatze 5 und 6)
Absatz 5

Durch die Anderung des § 15a entfallt dieser Absatz, da der Sachverhalt dort neu geregelt
wird.

Absatz 6

Die Regelung fir den Fall, dass kein Kooperationsplan zustande gekommen ist, wird in
§ 15a Absatz 3 aufgenommen.

Zu Nummer 13 (8 15a)

Die verbindliche Verpflichtung zur Mitwirkung erfolgt nunmehr tber § 15a, der eine Befugnis
zum Erlass von Verwaltungsakten in den Fallen darstellt, in denen das erforderlich ist. Ver-
pflichtet werden kann zu Eigenbemuhungen, zur Aufnahme einer zumutbaren Arbeit oder
Ausbildung, zur Teilnahme an einer Mafnahme zur Eingliederung in Arbeit und einem In-
tegrationskurs bzw. einem Berufssprachkurs.
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Sobald Leistungsbeziehende eine Einladung zu einem Gespréach ohne wichtigen Grund
nicht wahrnehmen, kdnnen sie kiinftig ab diesem Zeitpunkt per Verwaltungsakt unmittelbar
zur Mitwirkung verpflichtet werden. Ein Verwaltungsakt sollte in diesem Fall insbesondere
dann eingesetzt werden, wenn es Anhaltspunkte dafiir gibt, dass er die Aufnahme einer
Beschaftigung und ggf. das Verlassen des Leistungsbezugs beschleunigt. Erbringt der Leis-
tungsberechtigte Schritte, die aus dem Kooperationsplan folgen, nicht, wird die Mitwirkung
durch Verwaltungsakte mit Rechtsfolgenbelehrung verbindlich gemacht.

Die Inhalte des Kooperationsplans sind beim Erlass der entsprechenden Verwaltungsakte
zu beriicksichtigen. Dabei ist zu den Rechtsfolgen zu belehren. Damit bleibt der ,rote Fa-
den” der Eingliederungsstrategie auch bei der Umsetzung des Kooperationsplans auf der
Ebene der Verpflichtungen erhalten.

Indem die Verpflichtung nur in denjenigen Fallen erfolgt, bei denen sie erforderlich ist, wird
ein Beitrag zur EntbUrokratisierung geleistet, da bei Mitwirkung auch kiinftig auf ein Handeln
per Verwaltungsakt verzichtet werden kann.

Es ist darauf zu achten, dass im Verwaltungsakt und in der begleitenden Beratung durch
die Jobcenter zugleich auf konkrete Unterstiutzungsangebote hingewiesen wird, wie sie
auch Gegenstand des personlichen Angebots im Kooperationsplan sein kdnnen. Beispiels-
weise waren hier Reisekosten fur Vorstellungsgespréache oder Umzugskosten, sofern eine
Arbeitsaufnahme einen Ortswechsel voraussetzt, zu nennen. Generell ist beim Erlass der
Verwaltungsakte zu berlicksichtigen, dass diese fur die erwerbsfahige leistungsberechtigte
Person verstandlich und nachvollziehbar sind.

Damit wird ein zlgiges und effizientes Verwaltungshandeln ermdglicht, welches zugleich
fur die Leistungsberechtigten die Verbindlichkeit im Integrationsprozess insgesamt erhéht.
Sollten daraus resultierende Pflichten nicht eingehalten werden, greifen die Regelungen zu
den Leistungsminderungen nach 8§ 31, 31a, 31b.

Wenn kein Kooperationsplan zustande gekommen ist oder er nicht fortgeschrieben werden
kann, werden, wie bereits im geltenden Recht, Verwaltungsakte erlassen. In Bezug auf die
Eigenbemihungen werden die Jobcenter verpflichtet, dass eindeutig festgelegt werden
muss, in welchem Umfang diese zu erbringen und wie diese nachzuweisen sind.

Damit die Jobcenter schneller, verbindlicher und unburokratischer handeln kénnen, wird
das Schlichtungsverfahren abgeschafft.

Zu Nummer 14 (8 16)
Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 2 Nummer 1)

Folgeanderung zur Einflihrung der neuen 31b SGB lIl. Diese Leistung wird durch die Job-
center bereits heute schon auf Grundlage von 8 16h SGB Il erbracht. Eine weitere Rechts-
grundlage im SGB Il ist hierftir somit nicht erforderlich. § 28b SGB Il wird in § 16 Absatz 1
Satz 2 Nummer 1 SGB Il nicht ausgenommen. Zwar setzen die Jobcenter auf der Rechts-
grundlage von 88 14 und 16k SGB Il heute schon die in § 28b SGB IIl beschriebenen An-
satze fir junge Menschen, wie auch fir alle anderen erwerbsfahigen Leistungsberechtig-
ten, um. Durch die Bezugnahme auf § 28b SGB Ill in § 16 Absatz 1 SGB Il soll jedoch
klargestellt werden, dass Jobcenter fiir die umfassende, nachhaltige und bei Bedarf ganz-
heitliche Beratung junger erwerbsfahiger Leistungsberechtigter weiterhin zustandig bleiben.
Hiermit ist keine Verénderung der Aufgaben der Jobcenter verbunden.

Zu Buchstabe b

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
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Zu Nummer 15 (8 16d Absatz 7 Satz 1)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 16 (8§ 16€)

Zu Buchstabe a (Uberschrift)
Folgeanderung zu Buchstabe b.

Zu Buchstabe b (Absatz 1 und 2)

Absatz 1:

Mit der Anderung des § 16e SGB Il werden die Zugangsvoraussetzungen zur Férderung
erleichtert, um mehr Menschen mit besonderem Unterstiitzungsbedarf eine Perspektive auf
dem Arbeitsmarkt zu eréffnen. Teile dieser Personengruppe konnten bislang nicht beriick-
sichtigt werden, waren jedoch vergleichbar stark vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Ziel
der Gesetzesanderung ist es, die Eingliederungschancen dieser Menschen nachhaltig zu
verbessern.

Statt auf die Langzeitarbeitslosigkeit wird auf die Dauer des Leistungsbezuges abgestellt.
Zielgruppe der Forderung sind damit erwerbsféhige Leistungsberechtigte, die innerhalb der
letzten 24 Monate mindestens 21 Monate Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
bezogen haben. Potenzielle Drehtireffekte dirften relativ begrenzt sein, da die Geférderten
nach Ende der Forderung Giberwiegend in ungeforderter sozialversicherungspflichtiger Be-
schaftigung verbleiben und eine erneute Forderung erst nach Erfiillung der engen Férder-
voraussetzungen des §16e im Hinblick auf Langzeitleistungsbezug und vorangegangene
Beschaftigung maoglich ist.

Damit wird der Zugang zur Forderung nicht nur erleichtert, sondern einem breiteren Perso-
nenkreis erdffnet, der auf Grund individueller Lebensumstande die Kriterien der Langzeit-
arbeitslosigkeit nicht erfillt (z.B. wegen Kinderbetreuung, der Teilnahme an Sprach- und
Integrationskursen oder gesundheitlicher Einschrdnkungen). Derzeit gibt es rund 1,24 Mil-
lionen arbeitslose Langzeitleistungsbeziehende im SGB Il (d. h. mindestens 21 der letzten
24 Monate im Leistungsbezug), das sind mehr als doppelt so viele wie Langzeitarbeitslose
im SGB Il (552 Tsd.), die zwei Jahre und langer arbeitslos sind.

Um die Forderung auf eine arbeitsmarktferne Zielgruppe zu beschranken, schlief3t die Re-
gelung in Nummer 2 Personen aus, die aufgrund einer vergangenen Erwerbstatigkeit nicht
als arbeitsmarktfern anzusehen sind. Eine kurzzeitige Erwerbstatigkeit steht der Férderung
nicht entgegen. Bis zu welcher Grenze eine Erwerbstatigkeit noch als ,kurzzeitig* angese-
hen werden kann, ist dabei unter Beriicksichtigung des Ziels zu bewerten, das Instrument
auf diese Zielgruppe zu beschranken.

Durch die neue Regelung wird kiinftig bei der Feststellung der Férdervoraussetzungen auf
die bisher individuelle Prifung der Dauer der Arbeitslosigkeit nach § 18 SGB Il verzichtet.
Deren Berechnung war verwaltungsaufwandig und wird nunmehr durch die Feststellung
des Leistungsbezugs auf Basis der systemischen Erfassung der Leistungsdaten in den Job-
centern ersetzt.

Absatz 2:

Absatz 2 regelt weiterhin die Héhe und Dauer des Lohnkostenzuschusses. Durch die An-
derung wird zukunftig fur die Hohe des Zuschusses auch der Beitrag zur Arbeitsforderung
beim pauschalierten Anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag berticksichtigt, da die ge-
forderten Beschaftigungsverhaltnisse nunmehr in den Schutz der Arbeitslosenversicherung
einbezogen werden.
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Zu Nummer 17 (8 16h Absatz 1)
Zu Buchstabe a (Satz 1)

Um den § 16h SGB Il redaktionell zu bereinigen und Doppelungen aufzuheben, wurden
Schwierigkeiten, Sozialleistungen zu beantragen oder anzunehmen, im neuen Absatz 1
Satz 1 nicht mehr als Fordervoraussetzung aufgelistet. Entscheidend fir die Férderung
nach 8§ 16h SGB Il ist, dass die jungen Menschen mit den regelhaften Férderangeboten der
Ubergangs- und Ausbildungssysteme nicht oder nicht mehr ausreichend zu erreichen sind
oder sie aulRerstande sind, diese anzunehmen. Ob gleichzeitig Probleme bei der Beantra-
gung von Sozialleistungen bestehen, ist entsprechend dem Normzweck nicht entschei-
dend.

Die Anderung dient ferner der Klarstellung, dass es sich zwar um individuelle Schwierigkei-
ten der Leistungsberechtigten handeln muss (allgemeine Probleme etwa des Ausbildungs-
oder Arbeitsmarkts sind fur eine Forderung nicht ausreichend). Eine Kausalitat in dem
Sinne, dass diese Schwierigkeiten aufgrund der individuellen Situation der Leistungsbe-
rechtigten bestehen, ist jedoch nicht notwendig. Festgestellte Handlungsbedarfe bspw. hin-
sichtlich der Belastbarkeit, des Arbeits- und Sozialverhaltens der jungen Menschen oder
hinsichtlich ihrer sozialen Rahmenbedingungen (familiare Konflikte, Wohnsituation, Ver-
schuldung) sind ausreichend.

Mit den Anderungen werden auch Erkenntnisse aus Priifungen des Bundesrechnungshofes
aufgegriffen und es werden Unsicherheiten in der Praxis vermieden. Das starkt das Instru-
ment und zahlt somit auch langfristig darauf ein, dass jeder junge Mensch Mdglichkeiten
erhalt eine Ausbildung zu machen.

Zu Buchstabe b (Satz 2)

Das Ziel, Leistungen in Anspruch zu nehmen, sollte aufgrund der Anderungen in Absatz 1
Satz 1 nicht mehr auf nur Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende begrenzt sein.
Auch Leistungen auf3erhalb des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (bspw. mit Blick auf die
Kosten der Kinderbetreuung, Unterhaltsvorschuss, Familienhilfen) kénnen, wenn sie in An-
spruch genommen werden, dazu beitragen die individuellen Rahmenbedingungen so zu
verbessern, dass eine Eingliederung erreicht werden kann. Es handelt sich insofern um
eine Folgeanderung zu Nummer a.

Zu Nummer 18 (8§ 19)

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden kinftig als Grundsicherungs-
geld bezeichnet. Erwerbsfahige Leistungsberechtigte erhalten kein Birgergeld mehr, son-
dern Grundsicherungsgeld. Nichterwerbsfahige Leistungsberechtigte, die mit erwerbsfahi-
gen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten kein Birgergeld
mehr, sondern ebenfalls Grundsicherungsgeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen
nach dem Vierten Kapitel des SGB XII haben.

Zu Nummer 19 (Uberschrift zu Kapitel 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 20 (8§ 22)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Die Anderungen dienen dem Ziel, die Anerkennung unverhaltnismaRig hoher Aufwendun-
gen fur die Unterkunft weitgehend zu vermeiden. Damit wird erreicht, dass die Leistungen

der Grundsicherung fur Arbeitsuchende nicht fir Aufwendungen ausgenutzt werden kdn-
nen, die den Verhaltnissen wéhrend des Bezugs einer Flrsorgeleistung nicht entsprechen.
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Zudem wird der Moglichkeit des Missbrauchs der Leistungen durch tberhtéhte Mieten fur
Kleinstwohnungen entgegengewirkt.

Zu Doppelbuchstabe aa (Absatz 1 Satz 3)

Der bisherige Satz 6, auf den Bezug genommen wurde, wird in Absatz 4 verschoben, in
dem aus systematischen Grunden alle bei einem Umzug geltenden Regelungen kiinftig
zusammengefasst werden. Die bei einem Umzug geltenden Regelungen sind auch wéh-
rend der Karenzzeit anzuwenden.

Zu Doppelbuchstabe bb (Absatz 1 Satz 6 - 8)

Mit Satz 6 wird eine neue Obergrenze fir die Anerkennung der tatsédchlichen Aufwendun-
gen fur die Unterkunft eingefuhrt, die unabhangig von der Karenzzeit gilt. Klinftig werden
héhere als angemessene Aufwendungen flr die Unterkunft hdchstens bis zur eineinhalbfa-
chen Hohe der als abstrakt angemessen Aufwendungen anerkannt. Die Hohe der als abs-
trakt angemessen Aufwendungen fiir die Unterkunft ist - wie bisher durch die Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts definiert - durch den kommunalen Trager festzulegen. Die
anderthalbfache Hohe ist als Obergrenze geeignet, um die Anerkennung unverhaltnisma-
Riger Aufwendungen als Bedarf auszuschlieRen.

Die Obergrenze fihrt zu einer Deckelung der Anerkennung der tatsachlichen Aufwendun-
gen der Unterkunft bereits ab dem ersten Tag des Leistungsbezuges. Dabei wird nach der
Produkttheorie verfahren, die das Bundessozialgericht in standiger Rechtsprechung fir die
Auslegung des Begriffs der Angemessenheit gepragt hat. Angemessen ist danach das Pro-
dukt aus der abstrakt als angemessen anerkannten Wohnflache multipliziert mit den als
abstrakt angemessenen Aufwendungen je Quadratmeter. Liegen die Aufwendungen Uber
dem Anderthalbfachen dieses Wertes, werden sie kiinftig nicht mehr als Bedarf anerkannt.

Der neue Satz 7 enthélt eine Hartefallregelung fur Aufwendungen fur die Unterkunft ober-
halb der neuen Hochstgrenze innerhalb der Karenzzeit (z.B. bei notwendiger nicht vermeid-
barer Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft). Hohere Aufwendungen kénnen ins-
besondere abgewiesen werden, wenn Schonverméogen vorhanden ist.

Mit Satz 8 werden ergdnzende Regelungen dazu getroffen, unter welchen Voraussetzun-
gen Aufwendungen, abweichend von der Produkttheorie des Bundessozialgerichts, nicht
als angemessen gelten. Erganzend wird geregelt, dass in diesen Fallen auch die Karenzzeit
keine Anwendung findet. Sind demnach die Voraussetzungen fir die Einschrankung der
Angemessenheit erflllt, ist auch in der Karenzzeit ein Kostensenkungsverfahren durchzu-
fuhren.

Nummer 1 bestimmt, dass Aufwendungen, die aus der Uberschreitung einer so genannten
Quadratmeterhdchstmiete resultieren, nicht als angemessen gelten. Damit wird die Ausnut-
zung der Ortlichen Angemessenheitsgrenzen durch die Vermietung von kleinstem Wohn-
raum verhindert.

Dafur ist es erforderlich, dass der kommunale Tréager schliissig begriindet, ab welcher Hohe
die auf einen Quadratmeter Wohnflache bezogenen Aufwendungen als ,iberhdht* gelten.
Anders als bei der Obergrenze nach Satz 6 gelten die Aufwendungen als unangemessen
mit der Folge, dass die Leistungsberechtigten zu einer Kostensenkung aufzufordern sind.
Das kann beispielsweise durch Verhandlungen mit dem Vermieter, Inanspruchnahme einer
Mieterberatung, Untervermietung oder durch Wechsel der Unterkunft geschehen.

Beispiel: Im Gebiet eines kommunalen Tragers ist eine Wohnflache von 45 m2 fir einen
Ein-Personen-Haushalt abstrakt angemessen. Der auf Grundlage eines schlissigen Kon-
zepts als angemessen geltende Mietzins betragt 10 EUR/m?2. Aufwendungen fir die Unter-
kunft gelten deshalb nach der Produkttheorie bis zu 450 EUR (45 m2 x 10 EURm?) als an-
gemessen. Der kommunale Trager legt beispielsweise in einer Richtlinie als Obergrenze
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fest, dass Aufwendungen pro Quadratmeter, die doppelt so hoch wie bei der abstrakten
Angemessenheitsprifung sind, als unangemessen gelten. Die Festlegung kann mit dem
ortstiblichen Mietpreis fur kleinere Unterkiinfte begriindet werden.

Nummer 2 dient der Starkung der Anwendung der Mietpreisbremse und auch der Verhin-
derung von Leistungsmissbrauch durch Ausnutzung der Regelung der Karenzzeit. Soweit
die vereinbarte Miete die nach § 556d des Birgerlichen Gesetzbuches (BGB) zulassige
Miethohe Uberschreitet, sind diese Aufwendungen nach § 556g Absatz 1 BGB unwirksam
und unangemessen. In diesem Fall ist (auch wahrend der Karenzzeit) die Mieterin oder der
Mieter zur Kostensenkung aufzufordern. Die Aufforderung erfolgt durch den kommunalen
Trager entsprechend der Ublichen Verfahrensweise bei der Aufforderung zur Kostensen-
kung bei Unangemessenheit (8 22 Absatz 1 Satz 9 - neu). Zunachst ist der Verstol3 gegen
die zulassige Miethohe durch die Mieterin oder den Mieter nach § 556g Absatz 2 BGB zu
rigen. Kommt es infolgedessen zu einer Einigung der Mietparteien und einer Absenkung
der vereinbarten Miete auf eine zulassige Hohe, ist das Kostensenkungsverfahren in der
Karenzzeit abgeschlossen; eine Prifung auf weitere Unangemessenheit kann nach Ablauf
der Karenzzeit erfolgen. Bleibt die zulassige MiethOhe dagegen streitig, sind die tatséchli-
chen Aufwendungen bis zu einer gerichtlichen Klarung weiter als Bedarf anzuerkennen. Ein
etwaiger Ruckforderungsanspruch hinsichtlich der Uberzahlten Miete nach § 556g Absatz
1 BGB geht fir die Zeit des Leistungsbezugs nach 8§ 33 SGB Il auf den kommunalen Trager
der Grundsicherung fur Arbeitsuchende Uber und ist durch diesen weiter zu verfolgen.

Zu Doppelbuchstabe cc (Absatz 1 Satz 10 neu)
Folgeanderung zur Einfigung der beiden Satze in Doppelbuchstabe bb.
Zu Doppelbuchstabe dd (Absatz 1 Satz 11 neu)

Durch die Erganzung wird geregelt, dass die Deckelung des neuen Satzes 6 nicht in Fallen
anzuwenden ist, in denen ein Mitglied der Bedarfs- oder Haushaltsgemeinschatft verstorben
ist.

Zu Doppelbuchstabe ee (Absatz 1 Satz 12 neu)

Durch die Erganzung wird geregelt, dass die Mdglichkeit des Verzichtes auf eine Kosten-
senkungsaufforderung auch dann besteht, wenn die festgelegte Quadratmeterhdchstmiete
Uberschritten wird. Damit kdnnen unwirtschaftliche Ergebnisse im Einzelfall verhindert wer-
den.

Zu Buchstabe b (Absatz 1a)

In Absatz 1la wird das bewahrte Verfahren aus 8§ 35 Absatz 2 SGB XlI ibernommen. Die
Angemessenheit der Aufwendungen fur die Unterkunft und Heizung ist kuinftig wieder zu
Beginn des Leistungsbezuges und im Ubrigen auch anlésslich eines jeden Folgeantrages
zu prifen.

Sofern die Prufung ergibt, dass die Aufwendungen fur Unterkunft und Heizung den abstrakt
angemessenen Umfang Ubersteigen, teilt der kommunale Trager dies den Leistungsbe-
rechtigten mit. Die Information dient der Aufklarung der Leistungsberechtigten Uber das
Verfahren, die Dauer und die Voraussetzungen der Anerkennung unangemessener Auf-
wendungen.

Die Bewilligung erfolgt nach 8 41 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 SGB Il in der Regel fir einen
Bewilligungszeitraum von sechs Monaten. Damit wird erreicht, dass die Leistungsberech-
tigten frihzeitig Kenntnis davon haben, dass die unangemessenen Aufwendungen nur far
einen befristeten Zeitraum anerkannt werden und dass Kostensenkungsbemihungen erst
nach Ablauf der Karenzzeit erforderlich sind.
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Zu Buchstabe c (Absatz 4)

Die Vorschriften zur Anerkennung von Aufwendungen fir Unterkunft bei einem Umzug wer-
den aufgrund der Verschiebung des bisherigen § 22 Absatz 1 Satz 6 SGB Il neu geordnet
und dabei klarstellend geandert.

Satz 2 entspricht der bisherigen Regelung in Satz 3, wobei klarstellend neu geregelt wird,
dass es sich um einen Umzug in ein anderes Vergleichsgebiet zur Bestimmung der Ange-
messenheit handeln muss; das kann demnach auch einen Umzug innerhalb des Zustéan-
digkeitsbereichs des gleichen kommunalen Tragers betreffen.

Satz 3 entspricht dem bisherigen Satz 2; wobei klarstellend geregelt wird, dass das Erfor-
dernis der vorherigen Zusicherung durch den zustandigen kommunalen Trager sowohl
wahrend als auch nach Ablauf der Karenzzeit besteht.

In Satz 4 wird die bisher in § 22 Absatz 1 Satz 6 SGB Il geregelte Begrenzung der Aner-
kennung der Aufwendungen im Vergleichsraum nach einem nicht erforderlichen Umzug
inhaltsgleich in Absatz 4 ibernommen. Die Erforderlichkeit richtet sich wie bisher nach ob-
jektiven Kriterien (z.B. schlechter Zustand der Wohnung, Schulwechsel von Kindern, Auf-
nahme einer Erwerbstétigkeit 0.4.).

Zu Buchstabe d (Absatz 7)

Zu Doppelbuchstabe aa

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Doppelbuchstabe bb

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Die Bedarfe fur Unterkunft und Heizung sind in den Féallen des § 7b Absatz 4 SGB Il unmit-
telbar an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte zu zahlen. Damit wird sicherge-
stellt, dass die fur die Miete gezahlten Leistungen zweckentsprechend verwendet werden.
Zu Dreifachbuchstabe bbb

In Fallen, in denen eine nicht erreichbare Person anderen Personen in einer Bedarfsge-
meinschaft zusammenlebt, werden die bei der nicht erreichbaren Person wegfallenden An-
spruche auf Kosten der Unterkunft und Heizung den verbleibenden Mitgliedern der Bedarfs-
gemeinschaft zugeordnet. Damit wird verhindert, dass es wegen der Nichterreichbarkeit
einer Person zu Mietriickstanden bei anderen Personen in der Bedarfsgemeinschaft und in
der Folge moglicherweise zu Wohnungsverlust und Obdachlosigkeit kommt.

Zu Buchstabe e (Absatz 8)

Zu Doppelbuchstabe aa

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Doppelbuchstabe bb

Folgeanderung zur Anderung des § 12 SGB II.

Zu Nummer 21 (8§ 23)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
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Zu Nummer 22 (8§ 24 Absatz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 23 (§ 26)

Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 24 (8 27 Absatz 1 Satz 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 25 (8§ 31)

Zu Buchstabe a (8§ 31 Absatz 1 Satz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 1)

Folgeanderung zur Streichung von 8 15 Absatz 5 und 6. Bislang wurde zu Eigenbemuihun-
gen und deren Nachweis verbindlich aufgefordert, wenn die hierzu im Kooperationsplan
festgehaltenen Absprachen nicht eingehalten wurden oder ein Kooperationsplan nicht zu-
stande gekommen ist oder nicht fortgeschrieben werden konnte. Dieses Gesetz schafft nun
die ausdriickliche Méglichkeit des Handelns per Verwaltungsakt (§ 15a). Gleichzeitig bedarf
es einer Rechtsgrundlage, dass das Nicht-Erbringen von per Verwaltungsakt geforderten
Eigenbemuhungen eine Verletzung von Pflichten im SGB Il darstellt, in deren Folge die
Leistungen gemindert werden kénnen.

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 3)

Folgeanderung zur Streichung von § 15 Absatz 5 und 6. Bislang wurde zur Teilnahme an
einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder eine Mal3nahme der be-
rufsbezogenen Deutschsprachférderung nach 8§ 45a des Aufenthaltsgesetzes verbindlich
aufgefordert, wenn die hierzu im Kooperationsplan festgehaltenen Absprachen nicht einge-
halten wurden oder ein Kooperationsplan nicht zustande gekommen ist oder nicht fortge-
schrieben werden konnte. Dieses Gesetz schafft nun die ausdrickliche Méglichkeit des
Handelns per Verwaltungsakt (§ 15a). Gleichzeitig bedarf es einer Rechtsgrundlage, dass
die per Verwaltungsankt geforderte, zumutbare Teilnahme an diesen Kursen und Mal3nah-
men eine Verletzung von Pflichten im SGB Il darstellt, in deren Folge die Leistungen ge-
mindert werden kdnnen.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Nummer 1)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 26 (8§ 31a)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Anderung der Minderungshéhe und Abschaffung der stufenweisen Minderungshohe:

Die Mitwirkungspflichten werden gestarkt. Hierfir werden die Rechtsfolgen bei einer Pflicht-
verletzung nach 8 31a SGB Il vereinheitlicht. Bei einer Pflichtverletzung werden die Leis-

tungen nunmehr einheitlich um 30 Prozent gemindert. Die bisherige stufenweise Minde-
rungshdhe wird abgeschafft. Die vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Elemente
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der Verhaltnismafigkeitsprufung einer Leistungsminderung (Prufung eines wichtigen Grun-
des, Mdglichkeit der Nachholung der Mitwirkung, Hartefallprifung, Mdglichkeit der persén-
lichen Anhdrung) gelten unverandert.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Sind dem Jobcenter diagnostizierte psychische Erkrankungen bekannt, soll die Anhérung
vor einer Leistungsminderung personlich und nicht nur im schriftlichen Verfahren erfolgen.
Im Rahmen der persdnlichen Anhérung soll insbesondere auch bertcksichtigt werden, dass
es bei den betroffenen Personen zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes
kommen kann, die dem Integrationsziel der Grundsicherung fir Arbeitsuchende entgegen-
stehen wirde. Hierbei kann auch von alternativen Formen der Kontaktaufnahme Gebrauch
gemacht werden (z. B. durch telefonische Kontaktaufnahme oder aufsuchende Formen).
Es wird klargestellt, dass eine psychische Erkrankung einen besonders schutzwirdigen
Umstand darstellt und deshalb von besonderer Relevanz fir die Entscheidung ist. Dies
starkt den Grundsatz der Verhaltnismafigkeit, den das Bundesverfassungsgericht in sei-
nem Urteil vom 5. November 2019 (1 BvL 7/16) gerade bei dem Personenkreis der psy-
chisch Erkrankten und bei denjenigen, die von einem ausschlief3lich schriftlichen Verfahren
uberfordert sind, besonders betont hat.

Eine personliche Anhdrung soll entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes auch dann gelten, wenn dem Jobcenter Anhaltspunkte dafir vorliegen,
dass Leistungsbeziehende Schwierigkeiten dabei haben, besondere persénliche Um-
stande, die zu einer Pflichtverletzung oder einem Meldeversdumnis gefiihrt haben (z.B. fa-
miliare oder gesundheitliche Probleme oder eine Diskriminierung am Arbeitsplatz), in einem
schriftlichen Anhdrungsverfahren darzulegen. Solche Anhaltspunkte kénnen sich z.B. aus
vorangegangenen Beratungssituationen durch Verhalten oder Gespréachsinhalte ergeben
haben und Umstande betreffen, die z.B. (noch) keine diagnostizierte Erkrankung ausma-
chen aber die Annahme begriinden kénnen, dass die Person in schriftlichen verfahren tber-
fordert ist.

Bei der Priufung eines dritten aufeinander folgenden Meldeversdaumnisses ist sicherzustel-
len, dass die Gelegenheit zur persdnlichen Anhdrung auch tatsachlich gegeben wird. Bei
dem betroffenen Personenkreis sollen hierfur insbesondere auch telefonische oder aufsu-
chende Formate zur Anwendung kommen. Ziel ist es, einen dauerhaften Kontaktabbruch
zum Jobcenter zu vermeiden.

Zu Buchstabe c (Absatz 4)

Die Regelung stellt die Versicherungspflicht und die Zahlung der Beitrage zur Kranken- und
Pflegeversicherung in den Fallen sicher, in denen sich fir einen bestimmten Zeitraum nur
aufgrund der Leistungsminderung, wegen des Entfalls des Leistungsanspruches in Hohe
des Regelbedarfs nach Absatz 7 oder nach drei aufeinander folgenden Meldeversaumnis-
sen nach 8 7b Absatz 4 rechnerisch kein Anspruch auf Zahlung von Grundsicherungsgeld
ergibt. Hierfiir sind unter anderem Fallkonstellationen denkbar, in denen die von einer Leis-
tungsminderung oder einem Leistungsentzug betroffenen Personen keine Leistungen fur
Unterkunft und Heizung erhalten oder Uber Einkommen verfiigen. In diesen Fallen wird fur
die jeweilige Dauer Grundsicherungsgeld in Hohe von monatlich einem Euro bewilligt.

Die Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes und der Beitragszahlung zur Kranken-
und Pflegeversicherung sollen durch Weitergewahrung des Leistungsbetrags in Héhe von
einem Euro monatlich sichergestellt werden, um eine verwaltungsaufwendige Ab- und An-
meldung der Leistungsbeziehenden durch die Jobcenter zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung und das Auflaufen von Beitragsschulden bei der Kranken- und Pflegeversicherung zu
verhindern.
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Zu Buchstabe d (Absatz 7)

Abweichend von Absatz 4 Satz 1 entfallt der Leistungsanspruch in Hohe des Regelbedar-
fes, wenn erwerbsfahige Leistungsberechtigte eine zumutbare Arbeit ohne wichtigen Grund
nicht aufnehmen. Die Arbeitsaufnahme muss tatsachlich unmittelbar moglich sein und wil-
lentlich verweigert werden. Die willentliche Verweigerung kann in einem ausdrtcklichen
oder konkludenten Handeln der erwerbsfahigen leistungsberechtigten Person liegen. Auch
das Verhalten oder Auftreten der erwerbsfahigen leistungsberechtigten Person in Zusam-
menhang mit einem Vorstellungsgespréach kann eine konkludente willentliche Verweige-
rung sein, wenn es auf eine fehlende Bereitschaft zur ernsthaften Arbeitsaufnahme schlie-
Ren l&sst.

Die Regelung zur Arbeitsverweigerung wird - im Vergleich zu der mit Ablauf des 27. Marz
2026 aufgehobenen Fassung - praxistauglicher und wirkungsvoller ausgestaltet, indem auf
das Erfordernis einer vorherigen Pflichtverletzung verzichtet wird. Fir diese besteht aus
verfassungsrechtlicher Sicht keine Notwendigkeit.

Fur den Entzug des Regelbedarfes ist es kiinftig daher nicht mehr erforderlich, dass wie-
derholt Arbeit verweigert wurde und Leistungen bereits vorher (innerhalb des letzten Jah-
res) aufgrund einer Verletzung der Pflicht (beispielsweise Weigerung eine zumutbare Arbeit
aufzunehmen) gemindert wurden.

Durch den Wegfall der Vorpflichtverletzung werden die Jobcenter entlastet und die Rege-
lung kann frihzeitiger Anwendung finden. Dies tragt insbesondere auch zur Starkung der
Akzeptanz des Sozialstaats bei. Denn Mittel der Allgemeinheit, die zur Hilfe flr deren be-
durftige Mitglieder bestimmt sind, durfen nur in den Fallen in Anspruch genommen werden,
in denen wirkliche Bedurftigkeit vorliegt. In den Féllen des Leistungsentzugs nach § 3la
Absatz 7 SGB Il liegt den Betroffenen jedoch ein konkretes, zumutbares Arbeitsangebot
vor, dass sie annehmen und so ihre Bedarfe decken bzw. verringern konnten.

Im Zeitraum des Leistungsentzuges soll das Grundsicherungsgeld, soweit es fir die Be-
darfe fur Unterkunft und Heizung erbracht wird, fir die gesamte Bedarfsgemeinschaft an
den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden.

Zu Nummer 27 (8 31b)
Zu Buchstabe a (Absatz 2)
Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Die Mitwirkungspflichten sollen spirbarer eingefordert werden. Hierfir werden die Rechts-
folgen bei einer Pflichtverletzung nach § 31a SGB Il vereinheitlicht. Bei einer Pflichtverlet-
zung gilt nunmehr ein einheitlicher Minderungszeitraum von drei Monaten. Die bisherige
stufenweise Minderungsdauer wird abgeschafft. Die vom Bundesverfassungsgericht vorge-
gebenen Elemente der VerhaltnismaRigkeitsprifung einer Leistungsminderung (Prufung ei-
nes wichtigen Grundes, Mdglichkeit der Nachholung der Mitwirkung, Hartefallpriifung, Még-
lichkeit der perstnlichen Anhérung) gelten unveréandert.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Folgeanderung zur Abschaffung der gestaffelten Minderungsdauer.

Zu Buchstabe b (Absatz 3 neu)

Der Leistungsentzug bei Arbeitsverweigerung betragt - im Vergleich zu der mit Ablauf des
27. Marz 2026 aufgehobenen Fassung - aus Grunden der Verwaltungsvereinfachung min-

destens einen Monat, in dem die Leistungen wegfallen. Das bedeutet, dass unabhangig
von der tatsachlichen und unmittelbar fortbestehenden Mdglichkeit der Arbeitsaufnahme,
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die Leistungen immer flr mindestens einen Monat wegfallen, wenn die Voraussetzungen
der Arbeitsverweigerung vorliegen. Mit Beginn des zweiten Monats muss dann die tatsach-
liche und unmittelbare Mdglichkeit der Arbeitsaufnahme geprift werden und gegeben sein,
um den Wegfall der Leistungen weiter aufrecht zu erhalten. Die Regelung nimmt die Hin-
weise aus der Praxis auf, nach denen die bestehende Regelung aufgrund der nur in Ein-
zelfallen erfullbaren Tatbestandsvoraussetzungen bislang kaum zur Anwendung kommt.
Die Regelung entlastet die Jobcenter dadurch, dass nunmehr im ersten Monat des Wegfalls
der Leistungen das tatsachliche und unmittelbare Vorhandensein des Jobangebotes nicht
fortlaufend tberprift werden muss.

Zu Nummer 28 (8§ 32)
Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)

Die Rechtsfolgen bei einem Meldeversaumnis werden angepasst. Bei einem wiederholten
Meldeversaumnis werden die Leistungen nunmehr um 30 Prozent gemindert. Ein wieder-
holtes Meldeversaumnis liegt ab dem zweiten Meldeversaumnis vor, sofern der Leistungs-
bezug seit dem ersten Meldeversdumnis nicht unterbrochen wurde. Der Minderungszeit-
raum betragt unverandert einen Monat. Die Elemente der Verhaltnismafigkeitsprifung ei-
ner Leistungsminderung (Prifung eines wichtigen Grundes, Hartefallprifung, Moglichkeit
der persdnlichen Anhdrung) gelten unverandert.

Zu Buchstabe b (Absatz 3 neu)

Folge&nderung zur neuen Rechtsfolge gem. § 7b Absatz 4. Das dritte Meldeversaumnis
fuhrt nunmehr zur Annahme der Nicht-Erreichbarkeit mit der Folge des Wegfalls des Leis-
tungsanspruches. In diesen Féllen bedarf es daher keiner Leistungsminderung. In den Fal-
len, in denen die nicht-erreichbare Person innerhalb eines Monats beim zustandigen Job-
center erscheint, entfallt zwar die Nicht-Erreichbarkeit und die Leistung wird riickwirkend
wieder erbracht. Dies erfolgt jedoch unter Abzug des reguldren Minderungsbetrages von
30 Prozent fur einen Monat.

Zu Nummer 29 (8 40 Absatz 2 Nummer 5)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 30 ( § 40a Absatz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 31 (8 41a Absatz 3 Satz 5 neu)

Die Regelung dient der Starkung der Mitwirkungspflichten leistungsberechtigter Personen.

Mit der Einfilhrung des § 41a durch das Neunte Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch zum 1. August 2016 wurde das Ziel einer umfassenden Rechtsvereinfa-
chung verfolgt. Es wurde erstmals klar im SGB Il geregelt, unter welchen Voraussetzungen
eine vorlaufige Entscheidung mdglich ist. Fir die spater folgende abschlieRende Entschei-
dung sollten verbindliche Regelungen fur die Leistungsberechtigten und die Tréager der
Grundsicherung erfolgen. Die Leistungsberechtigten werden nach einem verbindlich gere-
gelten Verfahren zur Vorlage der leistungserheblichen Tatsachen aufgefordert.

Sofern die leistungsberechtigte Person ihren Mitwirkungspflichten trotz angemessener
Fristsetzung und schriftlicher Belehrung Uber die Rechtsfolgen bis zur abschliel3enden Ent-
scheidung nicht oder nicht vollstandig nachkommt und die Trager der Grundsicherung die
erforderlichen Tatsachen nicht auf andere Weise feststellen kénnen, wird der Leistungsan-
spruch bereits nach geltendem Recht nur in den einzelnen Leistungsmonaten abschlie3end
in der Hohe festgestellt, soweit dies ohne die Mitwirkung der Leistungsberechtigten maglich
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ist. 8§ 20 Absatz 1 Satz 1 SGB X ist gemal § 40 Absatz 1 Satz 1 SGB Il anzuwenden. In
den anderen Leistungsmonaten wird festgestellt, dass kein Leistungsanspruch bestand
(sog. Nullfestsetzung).

Das Bundessozialgericht (BSG) hat in seinem Urteil vom 29. November 2022 (B 4 AS 64/21
R) ausgefihrt, dass sich weder aus dem Wortlaut der bisherigen Regelung noch deren
entstehungsrechtlichen Materialien eine materielle Préklusionswirkung entnehmen liel3e.
Nachweise und Auskinfte kbnnen danach - entgegen der damaligen gesetzgeberischen
Intention - auch nach der abschlieBenden Entscheidung im Widerspruchs- und im Klage-
verfahren beriicksichtigt werden.

Durch die Anderung wird die vorgesehene Praklusionswirkung in Umsetzung dieser Recht-
sprechung klarstellend geregelt. Kiinftig sind nach Eintritt der Bestandskraft der Leistungs-
entscheidung bzw. nach der Bekanntgabe des Widerspruchbescheides beim Trager der
Grundsicherung fur Arbeitsuchende bzw. im Gerichtsverfahren eingegangene Nachweise
und Auskinfte nicht mehr nachtraglich bei der Leistungsfeststellung zu berticksichtigen.
Durch das Erfordernis einer angemessenen Fristsetzung, der schriftlichen Rechtsfolgenbe-
lehrung, der abschlieBende Leistungsfestsetzung und das Widerspruchsverfahren haben
die Leistungsberechtigten ausreichende Mdglichkeiten zur Mitwirkung. Die unverschuldete
Saumnis der Widerspruchsfrist ist durch die bereits bestehenden Regelungen zur Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand bericksichtigt.

Zu Nummer 32

Folgeanderung zur Anderung des § 12.
Zu Nummer 33 (8 43 Absatz 1)

Satz 1

Redaktionelle Korrektur.

Satz 2

Trotz Geltung der auf die Bedarfsgemeinschaft bezogenen Bagatellgrenze von 50 EUR (8
40 Absatz 1 Satz 3 SGB Il) entstehen durch die horizontale Verteilung von Einkommen und
Vermogen innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft haufig individuelle Rickforderungen, die
deutlich unter der Bagatellgrenze liegen kénnen. Das liegt daran, dass nach Uberschreiten
der Bagatellgrenze die jeweiligen Uberzahlungen individuell je Mitglied der Bedarfsgemein-
schaft zu berechnen und zuriickzufordern sind.

Fur Ruckforderungen unter 70 EUR je leistungsberechtigter Person gilt nach § 24 Absatz 2
Nummer 7 SGB X, dass von einer Anhoérung abgesehen werden kann. Bis zur maf3gebli-
chen Hochstgrenze fur die Aufrechnung nach § 43 Absatz 2 Satz 2 SGB |l werden die
Erstattungs- und Ersatzanspruchsbetrdge daher kiinftig verpflichtend von den Jobcentern
gegen die Leistungsanspriche in den darauffolgenden ZahlungszeitrAumen aufgerechnet.
Ubersteigt der aufzurechnende Betrag im ersten Aufrechnungsmonat die zulassige Hochst-
grenze nach § 43 Absatz 2 SGB II, wird der UberschieRende Betrag bis zur zulassigen
Hochstgrenze in den jeweiligen Folgemonaten aufgerechnet.

Zu Nummer 34 (8 44f Absatz 6 neu)

Der Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) hat sich als zusatzlicher Finanzierungsweg fur Foérderun-
gen nach § 16i SGB Il bewdahrt. Er basiert auf Einsparungen im Grundsicherungsgeld und
der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Er soll auf weitere In-
strumente ausgeweitet werden, um die Moéglichkeiten der Arbeitgeberférderung zu vergro-
Bern und das Prinzip zu starken, Arbeit zu fordern, statt Passivleistungen zu zahlen. Die
gesetzliche Verankerung der Regelung erhoht zugleich die Finanzierungssicherheit der
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Jobcenter. Die Regelung ermdglicht es wie bisher, bis zu einem jahrlichen Volumen von
insgesamt héchstens 700 Millionen Euro die fiir das Grundsicherungsgeld veranschlagten
Mittel auch zur Finanzierung weiterer Forderungen heranzuziehen. Der Umfang in Hohe
von 50 Prozent leitet sich dabei aus den bundesweit durchschnittlich pro Forderfall einge-
sparten Mitteln fir passive Leistungen beim Bund ab. Insgesamt wird der PAT gegenuber
dem bisherigen Verfahren verwaltungsérmer ausgestaltet, ohne dass das jahrliche Volu-
men in Hohe von 700 Millionen Euro ausgeweitet wird. Die Nutzung des PAT ist seitens der
Jobcenter freiwillig.

Zu Nummer 35 (8§ 50b neu)
Absatz 1

Um zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik wirtschaftlich und auf dem Stand
der Technik bereitstellen zu kénnen, ist die Pilotierung neuer Technologien erforderlich. Mit
der Experimentierklausel erhalt die Bundesagentur fir Arbeit die Mdglichkeit, neue Tech-
nologien niedrigschwellig anhand konkreter Anwendungsfélle zu erproben und hieraus
Schlussfolgerungen fur die Wirtschaftlichkeit dieser Technologien zu ziehen. Dies leistet
einen wesentlichen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung zentral verwalteter Ver-
fahren der Informationstechnik. So bleiben die gemeinsamen Einrichtungen auch in Zukunft
leistungsfahig.

Absatz 2

Digitalisierung und Automatisierung werden umfassend genutzt, um die wirtschaftliche Aus-
flhrung von Arbeitsprozessen in den gemeinsamen Einrichtungen zu unterstitzen.

Nummer 1

Die nutzenzentrierte Ausgestaltung von Verwaltungsangeboten und -ablaufen ist bisher
nicht normiert. Die gemeinsamen Einrichtungen sowie die Adressaten von elektronischen
Verwaltungsangeboten benétigen zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik, die
auf ihre Bedurfnisse ausgerichtet sind:

Die Bundesagentur stellt durch zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik fur
Blrgerinnen und Birger zahlreiche Verwaltungsangebote zur Verfigung. Im Rahmen der
digitalen Transformation der Gesellschaft wiinschen sich Birgerinnen und Blrger zuneh-
mend einfache und elektronische Verwaltungsangebote.

Die Bundesagentur fiir Arbeit baut zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik
aus, die die digitale Lebenswirklichkeit der Burgerinnen und Birger abbilden und fur die
Beschaftigten in den gemeinsamen Einrichtungen effizient einsetzbar sind. Dabei setzt die
Bundesagentur insbesondere Instrumente zur Nutzerinnen- und Nutzerzentrierung ein und
baut diese weiter aus. Beispielsweise ist User-Experience-Design dazu geeignet, die Bar-
rierefreiheit und Nutzerinnen- sowie Nutzerfreundlichkeit von Verwaltungsangeboten zu er-
héhen. Nutzerinnen- und nutzerfreundliche Verwaltungsangebote starken den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt, da sie die Inanspruchnahme von Verwaltungsangeboten durch Biir-
gerinnen und Burger vereinfachen.

Nummer 2

Mit Nummer 2 wird der gesetzliche Auftrag zur Ende-zu-Ende Digitalisierung aus dem E-
Government-Gesetz auf die zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik tibertra-
gen. Insoweit wird ein wesentlicher Impuls fur die Digitalisierung von Verwaltungsablaufen
auf die gemeinsamen Einrichtungen erstreckt. Dies ist erforderlich, da die gemeinsamen
Einrichtungen, wie andere Behdrden, vor demografischen Herausforderungen stehen.
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Gleichzeitig mussen die gemeinsamen Einrichtungen stabile Verwaltungsangebote vorhal-
ten kénnen. Die Digitalisierung und Automatisierung der Verwaltungsablaufe kann ein
Schlussel zur Bewaltigung der demografischen Herausforderungen sein.

Beispielsweise ist die Automatisierung hoch regelhafter Routinetétigkeiten in Verwaltungs-
ablaufen dazu geeignet, die Beschaftigten maRgeblich zu entlasten. Vor diesem Hinter-
grund ist eine Ende-zu-Ende Digitalisierung und Automatisierung der Verwaltungsablaufe
der gemeinsamen Einrichtungen fir die Aufrechterhaltung ihrer Verwaltungsangebote un-
abdingbar. § 31 a des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberthrt.

Nummer 3

Mit Nummer 3 wird ein Auftrag zur Modernisierung informationstechnischer Infrastrukturen
verankert. Dies ermdglicht der Bundesagentur fur Arbeit, diese Aufgabe prioritar zu verfol-
gen. Dies ist erforderlich, da die informationstechnischen Infrastrukturen die Grundlage fur
die Leistungsfahigkeit der Verwaltung bilden, insbesondere im Hinblick auf die Kapazitat,
gesetzliche Auftrdge umzusetzen:

Die gemeinsamen Einrichtungen setzen zahlreiche gesetzliche Aufgaben um. Dabei sind
sie von zahlreichen und teilweise kurzfristig umzusetzenden Gesetzesnovellierungen be-
troffen. Zur Umsetzung solcher Novellierungen muss die Bundesagentur fir Arbeit in der
Regel die zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik anpassen. Diese Anpas-
sungen sind gewo6hnlich zeit- und ressourcenintensiv. Mit der Modernisierung informations-
technischer Infrastrukturen wird die Anpassungsfahigkeit zentral verwalteter Verfahren der
Informationstechnik an neue Anforderungen erhoht, die beispielsweise aus Gesetzesnovel-
lierungen resultieren.

Die Modernisierung der informationstechnischen Infrastrukturen ist auch dazu geeignet, ei-
nen flexiblen Einsatz von Mitarbeitenden in der Betreuung und Entwicklung von informati-
onstechnischen Systemen zu ermdgglichen.

Zu Nummer 36

Folgeanderung zur Anderung des § 12 SGB II.
Zu Nummer 37 (8§ 60)

Zu Buchstabe a (Uberschrift)
Folgeanderung zu Buchstabe b.

Zu Buchstabe b (Abséatze 6 - 8 neu)

Mit der Neuregelung werden den Jobcentern kunftig mehr Moglichkeiten eingeraumt ge-
genuber Dritten, rechtssichere Auskinfte zu erlangen und dokumentieren zu kénnen, ins-
besondere durch Nachweise. Die bislang allein mdgliche reine Auskunft ohne Nachweise
fuhrt in der Praxis bei Prifung der Hilfebedurftigkeit zu Komplikationen. Verstarkt wird diese
Problematik durch datenschutzrechtliche Bestimmungen, die nicht zuletzt aufgrund der Da-
tenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Bezug auf die Zulassigkeit der Gewinnung und
Verarbeitung personenbezogener Daten eine deutliche gesetzliche Ermachtigungsgrund-
lage erforderlich machen.

Die derzeitige Regelung zur Einholung von Auskiinften Dritter ist daher insofern zu erwei-
tern, dass neben der reinen Auskunftserteilung auch die Vorlage von Nachweisen, zum
Beispiel Uber die H6he der Einkiinfte oder Gber Guthaben aus Betriebskostenabrechnun-
gen, verlangt werden kann. Das gibt beiden Seiten, dem Leistungstrager und den Betroffe-
nen, mehr Rechtssicherheit. Die Regelungen zur Beweispflicht aus § 60 SGB | werden in
die Spezialnorm des SGB Il Uberfuhrt.



-85 - Bearbeitungsstand: 15.12.2025 16:26

Absatz 6

Zur Berechnung und Prifung der Unterkunftsbedarfe nach 8 22 SGB 1l einschlief3lich der
dazugehorigen Nebenkosten/ Nebenpflichten (Kaution, Ein- und Auszugsrenovierungen,
Betriebs- und Heizkostenabrechnungen) sind Datenerhebungen Uber das Mietverhaltnis
und den Vermieter unerlasslich.

Daneben kdnnen Vermieter wichtige Angaben tber das Mietverhaltnis machen, die fur die
Leistungsprufung (das Bestehen von Grundsicherungsleistungen und deren Hohe) drin-
gend bendtigt werden, wie Heizungsart, Art der Warmwasseraufbereitung oder Anzahl der
Haushaltsmitglieder.

Da der regelmaRige Zufluss der Miete von einem ,ungestdrten” Leistungsbezug abhangig
ist, muss zum einen sichergestellt werden, dass personenbezogene Daten wie Name und
Anschrift des Vermieters erhoben, gespeichert und verarbeitet werden dirfen. Zum ande-
ren muss der gesetzliche Befugnisrahmen der Jobcenter in Bezug auf Auskunftsanfragen
an den Vermieter (verbindlich) geregelt werden. Es bedarf einer belastbaren Rechtsgrund-
lage, die zahlreiche Verwaltungsablaufe (z. B. Direktzahlungen von Miete und Kautionen
und dadurch Verhinderung von Mietschulden, Guthaben aus Heiz- und Betriebskostenab-
rechnungen etc.) nachhaltig vereinfachen und Leistungsmissbrauch entgegenwirken kann.

Die Auskunftsregelung gegeniiber Vermietern soll nur greifen, soweit eine Auskunft des
Vermieters ,erforderlich” ist. Daher haben es die Leistungsbeziehenden selbst in der Hand
durch ordnungsgemafe und zeitgerechte Mitwirkung Anfragen an die Vermieterseite zu
verhindern und damit ihren Leistungsbezug vor dem Vermieter geheim zu halten. Mit der
Regelung ist kein Automatismus zur Anwendung verbunden.

Absatz 7

Durch die bislang geltende Fassung war es den zustandigen Tragern der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende lediglich méglich, Auskunft zu erhalten Gber die in den Abséatzen 1 bis
5 beschriebenen Lebenssachverhalte, die fir die Berechnung des individuellen Leistungs-
anspruches unabdingbar sind. Die Jobcenter mussten sich fur die Anforderung von fiir den
Leistungsanspruch entscheidenden Nachweisen allein auf die Mitwirkungspflichten aus den
88 60 ff. SGB | stiitzen, da nur dort auch die entsprechende Nachweispflicht der angege-
benen Auskunfte beschrieben ist. Momentan schlie3t 8§ 60 SGB Il dies gerade fur Dritte, die
nicht Teil der Bedarfsgemeinschatft sind, aus.

Durch die neu eingefuigte Regelung wird der Grundsicherungstrager ermachtigt, unmittelbar
Auskiinfte und Beweismittel von Dritten zu fordern. Hierdurch wird Rechtssicherheit fur alle
Beteiligten erreicht. Mithilfe dieser Neuregelung kénnen die Grundsicherungstrager durch
eine spezifisch fir das SGB Il gefasste Rechtsnorm die entsprechenden Nachweise fir
Auskiinfte anfordern. Bislang war es den Jobcentern beispielsweise nur mdglich, die erfor-
derlichen Auskinfte zu Einkommensverhaltnissen der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft
zu erlangen, nicht jedoch die entsprechenden Nachweise dartber unmittelbar anzufordern
(z.B. Lohnabrechnungen, Einkommensbescheinigungen, Kontoauszige).

Absatz 8

Bislang ist die Erbringung der Auskunft an keine Form gebunden. Dies soll grundsatzlich
bei bestehenden Vordrucken der Jobcenter geandert werden. Entsprechend der Vorschrift
des § 60 Absatz 2 SGB | soll hier aus Griinden der Verwaltungsvereinfachung auf existie-
rende Vordrucke der Jobcenter zurlickgegriffen werden. Diese Malinahme erleichtert per-
spektivisch auch die Digitalisierung und Rationalisierung von Verwaltungsverfahren, weil
standardisierte Muster leichter eingelesen werden kénnen.
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Zu Nummer 38 (8 62a neu)

Ziel der Regelung ist, dass Arbeitgeber auch fur die sozialrechtlichen Folgen von Schwarz-
arbeit haften, das heif3t auch fur zu Unrecht erbrachte Leistungen der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende. Sie soll dazu beitragen, die gesellschaftsschadigende Wirkung von
Schwarzarbeit und Sozialleistungsmissbrauch, zu bekampfen.

Die Ersatzpflicht trifft Arbeitgeber, die eine geringflgige oder sozialversicherungspflichtige
Beschaftigung nicht oder nicht vollstandig sozialversicherungsrechtlich melden. Durch die
Nichtmeldung wird den Jobcentern die Moglichkeit genommen, Angaben der Antragsteller
zum Erwerbseinkommen zu Uberprifen. Denn bei Erfullung der Meldepflichten durch Ar-
beitgeber ware spatestens durch den regelmafig von den Jobcentern durchgefiihrte Da-
tenabgleich aufgefallen, dass Erwerbseinkommen erzielt wird, das vom Leistungsbeziehen-
den nicht angegeben wurde, so dass ggf. zu Unrecht Leistungen nach dem SGB Il gewahrt
wurden. Auf die Kenntnis des Arbeitgebers, dass der oder die Beschaftigte Leistungen be-
zieht, kommt es nicht an. Ebenso sind Arbeitgeber erfasst, die eine Beschaftigung nur zum
Schein melden, damit der oder die vermeintliche Beschaftigte Zugang zu Leistungen nach
dem SGB Il erhélt. Die Ersatzpflicht von Arbeitgebern reicht soweit die rechtswidrig erbrach-
ten Leistungen wegen ihrer Nichtmeldung bzw. nicht vollstdndigen Meldung oder ihrer
Scheinmeldung erbracht wurden.

Kinftig kénnen daher die Jobcenter neben dem Leistungsempfanger auch den Arbeitgeber
fur den Ersatz rechtswidrig erbrachter Leistungen heranziehen. Erfasst sind alle Leistungen
an den Leistungsempfanger selbst und die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft. Der Ersatz-
anspruch gegen den Arbeitgeber ist unabhangig von einem etwaigen Aufhebungs- und Er-
stattungsverfahren des Tragers gegeniber dem Leistungsempfanger. Arbeitgeber und
Leistungsempfanger haften fur die aufgrund der Schwarzarbeit rechtswidrig erbrachten
Leistungen als Gesamtschuldner. In Fallen unbilliger Harte kann der zustéandige Trager da-
von absehen, den Arbeitgeber in Anspruch zu nehmen. Zur Feststellung einer unbilligen
Harte ist eine umfassende Wertung der Umstande des Einzelfalls erforderlich. Fir ein Ab-
sehen von der Inanspruchnahme kann ein beachtlicher Irrtum beim Arbeitgeber hinsichtlich
der Meldung oder in besonders gelagerten Ausnahmefallen die Existenzgefédhrdung eines
Arbeitgebers sprechen.

Zu Nummer 39 (8 63)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Absatz 1 Nummer 6 neu)

Die Anderungen bei den BuRgeldvorschriften nach § 63 SGB Il ergeben sich als Konse-
guenz aus der Neuregelung des 8 60 SGB Il. Im direkten Zusammenhang mit der Aus-
kunftspflicht Dritter, die in 8 60 SGB Il geregelt ist, sehen die Bul3geldvorschriften des § 63
SGB Il vor, dass sich ordnungswidrig verhalt, wer seinen Auskunfts-, Mitwirkungs- und
Nachweispflichten nach § 60 SGB Il nicht nachkommt. Aufgrund der Ausweitung der Mit-
wirkungs- und Nachweispflichten wird der Anwendungsbereich des Buligeldtatbestandes
entsprechend erweitert.

Zu Doppelbuchstabe bb (Absatz 1 Nummern 7 und 8 - geschoben)

Folgeanderung zu Doppelbuchstabe aa.

Zu Buchstabe b (Absatz 1a)

Folgeanderung zu Doppelbuchstabe aa.
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Zu Buchstabe c (Absatz 2)

Folgeanderung zu Doppelbuchstabe aa.

Zu Nummer 40 (8§ 64)

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 1)
Folgeanderung zur Anderung in § 63 Absatz 1.
Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 2)
Folgeanderung zur Anderung in § 63 Absatz 1.
Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Die Jobcenter und die Behoérden der Zollverwaltung sind fir Ordnungswidrigkeiten nach
§ 63 Absatz 1 Nummer 6 und 7 jeweils innerhalb ihres Geschaftsbereiches sachlich zustan-
dig. Als Behdrde nach 8§ 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 SchwarzArbG unterstiitzen die Job-
center bereits jetzt die Zollverwaltung bei Prifungen zur Schwarzarbeit und illegalen Be-
schaftigung (vgl. 8 6 Absatz 1 Satz 1 SchwarzArbG und § 64 Absatz 3 SGB Il), soweit ihnen
entsprechende Informationen vorliegen. Ebenso unterstiitzen sie die Behérden der Zollver-
waltung bei der Durchfuihrung von BulRgeldverfahren (vgl. 8 13 Absatz 2 in Verbindung mit
§ 8 SchwarzArbG). Diese Aufgaben bleiben weiterhin bestehen (vgl. 8 64 Absatz 3 Satz 3
SGB Il neu).

Die neue Regelung verpflichtet die Jobcenter, konkrete Anhaltspunkte auf Schwarzarbeit
oder auf eine Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohnes an die Zollverwaltung zu
Ubermitteln. Das gewahrleistet ein bundesweit einheitliches Handeln der Jobcenter und
starkt die Zusammenarbeit von Jobcentern und Zollverwaltung. Ziel ist, die Prifdichte der
Zollverwaltung sowohl bei Leistungsberechtigten nach dem SGB Il als auch bei deren Ar-
beitgebern zu erhéhen und Leistungsmissbrauch im SGB Il konsequent nachzugehen. Da-
bei geht es um Sachverhalte, die den Jobcentern im Rahmen der Leistungsgewahrung be-
kannt werden und auf Leistungsmissbrauch hindeuten, entweder durch Schwarzarbeit im
Sinne des 8§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 SchwarzArbG (nicht angezeigte Erwerbstatigkeit)
oder durch illegale Beschéftigung im Sinne des 8§ 1 Absatz 3 Nummer 4 SchwarzArbG (Be-
schaftigung, bei der der gesetzliche Mindestlohn unterschritten wird).

Verdachtsmomente flr nicht angezeigte Erwerbstatigkeit konnen sich aus Hinweisen Dritter
oder aus eigenen Erkenntnissen der Jobcenter ergeben. Beispielsweise, wenn im Rahmen
von Datenabgleichen bekannt wird, dass eine leistungsbeziehende Person Einkiinfte aus
Werk- oder Dienstleistungen erzielt. Auch aufgrund von Beobachtungen des AulRendiens-
tes koénnen sich Hinweise ergeben, dass der oder die Leistungsbeziehende einer Erwerbs-
arbeit nachgeht. Das Nichtmitteilen von leistungsrelevanten Tatsachen oder Anderungen in
den Verhaltnissen stellt eine Verletzung der Mitwirkungspflicht nach § 60 SGB | dar.

Nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 SchwarzArbG priifen die Behdrden der Zollverwaltung,
ob die Arbeitsbedingungen nach dem Mindestlohngesetz eingehalten wurden. Meldungen
bei Verdacht auf Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns sollen daher auch Prifun-
gen bei den jeweiligen Arbeitgebern ermdglichen. Entsprechende Anhaltspunkte kénnen
sich insbesondere aus der Gesamtschau der eingereichten Arbeitsvertrage oder Einkom-
mensbescheinigungen ergeben.

Insgesamt sendet die Regelung ein klares Signal im Interesse der Solidargemeinschaft,
dass Schwarzarbeit sowohl auf Seiten der Leistungsberechtigten als auch der Arbeitgeber,
ebenso wie eine Unterschreitung des Mindestlohns, nicht geduldet wird.
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Zu Nummer 41 (8 65)
Zu Buchstabe a (Streichung Absatz 1)

Die Ubergangsregelung zu § 3 Absatz 2a a.F. war bis zu 31. Dezember 2023 befristet und
kann nunmehr entfallen.

Zu Buchstabe b

Folgeanderung zu Buchstabe a.

Zu Buchstabe c

Folgeanderung zur Anderung des § 12 SGB II.
Zu Buchstabe d (Streichung Absatz 4)

Die Ubergangsregelung zu § 15 a.F. war bis zu 31. Dezember 2023 befristet und kann
nunmehr entfallen.

Zu Buchstabe e
Folgeanderung zu Buchstabe c.
Zu Nummer 42 (8§ 65a)

Absatz 1

Die Ubergangsregelung dient der Verwaltungsvereinfachung. Sind Leistungen unter Be-
ricksichtigung der bisherigen Regelungen zur Beriicksichtigung von Vermdgen zuerkannt
worden, sollen sie bis zum Auslaufen der Bewilligung weitergelten.

Wird nach Ablauf des Bewilligungszeitraums ein Antrag auf Weiterbewilligung gestellt, ist
die Vermogenspriufung ab Inkrafttreten der neuen Regelungen nach diesen durchzufihren.

Absatz 2

Die Regelung stellt sicher, dass Minderungshohe und Minderungsdauer auch nach Inkraft-
treten der Neuregelung danach zu wahlen sind, zu welchen Rechtsfolgen die erwerbsfahi-
gen Leistungsberechtigten belehrt wurden. Soweit Leistungsberechtigte vor Inkrafttreten
der Neuregelung ausschlie3lich zu den milderen Rechtsfolgen bis zum Inkrafttreten der
Neuregelung belehrt wurden, gelten die Rechtsfolgen in der Fassung vor Inkrafttreten.

Absatz 3

Die Regelung stellt sicher, dass Leistungsberechtigte, die vor dem AuRerkrafttreten des
Minderungstatbestandes nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 (,Weigerung, einer Auffor-
derung gemal § Absatz 5 oder Absatz 6 nachzukommen®) eine entsprechende Aufforde-
rung erhalten haben, auch nach dem AufRerkrafttreten bei einer entsprechenden Pflichtver-
letzung die Leistungen gemindert werden kénnen.

Zu Nummer 43 (8 68 Satz 1)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 44 (8§ 72)

Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB II.
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Zu Artikel 2 (Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1 (Inhaltstbersicht)

Folgeanderungen zur Einflgung neuer Paragrafen.

Zu Nummer 2 (88 9b und 10 neu)

§9b

Am Ubergang von der Schule in den Beruf sind verschiedene Sozialleistungstrager und
Akteure fUr unterschiedliche Leistungen und Angebote fir junge Menschen zustandig. Die
bisherigen Normen, die die Agenturen fir Arbeit zur Zusammenarbeit mit anderen Beteilig-
ten verpflichten, werden nun in Bezug auf die arbeitsmarktpolitische Férderung junger Men-
schen durch eine nicht abschlieRende Auffihrung der wesentlichen Beteiligten des 6rtlichen
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes und einer konkreten Verpflichtung zur Zusammenarbeit
erganzt. Durch die Vorschrift wird die Notwendigkeit einer rechtskreisubergreifenden Zu-
sammenarbeit der Beteiligten bei der Férderung junger Menschen besonders hervorgeho-
ben. Fur die Agenturen fur Arbeit werden weitergehende Regelungen in § 10 geschaffen.

§10

Vielerorts bestehen bereits rechtskreisiibergreifende Kooperationen, haufig als Jugend-
berufsagenturen bezeichnet, die sich mindestens aus den Leistungstragern nach dem SGB
II, SGB Il und SGB VIII zusammensetzen. Die Jugendberufsagenturen erméglichen eine
verzahnte und passgenaue Unterstiitzung der jungen Menschen und tragen somit zu deren
beruflicher und gesellschaftlicher Integration und damit zur Fachkraftegewinnung und -si-
cherung bei. Durch die Kooperation entsteht jedoch keine neue Einrichtung oder Institution,
sondern die Kooperationspartner bleiben rechtlich eigenstandig.

Mit der Regelung wird der Bedeutung der rechtskreisiibergreifenden Kooperationen Rech-
nung getragen und diese herausgestellt.

Absatz 1

Der Begriff ,Jugendberufsagentur” wird legal definiert. Die konkrete Bezeichnung der Ko-
operation vor Ort ist jedoch unerheblich. So werden beispielsweise auch die Bezeichnun-
gen ,Jugendhaus” oder ,Arbeitsbindnis" genutzt. Dies soll trotz Definition des Begriffs , Ju-
gendberufsagentur* weiterhin méglich bleiben. Denn diese sind ebenfalls rechtskreistber-
greifende Kooperationen im Sinne einer Jugendberufsagentur.

In einer Jugendberufsagentur kooperieren Rechtskreistrager des SGB I, 11l und VIII und
gegebenenfalls weitere Beteiligte miteinander. Insbesondere der Einbezug des Sozialleis-
tungstragers des SGB IX in die Kooperation sollte erwogen werden.

Die Bedarfslagen und strukturellen Voraussetzungen der Jugendberufsagenturen sind ort-
lich sehr verschieden und kénnen sich im Laufe der Zeit verandern.

Zudem sind noch nicht Gberall Kooperationsbiindnisse zu verzeichnen. Es gilt daher bereits
bestehende Strukturen zu bewahren und sie dort, wo es nétig ist, zu erweitern oder neue
Strukturen auf den Weg zu bringen. Mit der Regelung sollen die Agenturen fur Arbeit auf-
gefordert werden, aktiv auf die in 8 9b nicht abschlieRend genannten Akteure, insbesondere
auf die in 8 9b Satz 2 Nummer 1 und 2 genannten Akteure, zuzugehen und gemeinsam mit
ihnen auf die Entstehung von Jugendberufsagenturen beziehungsweise auf die Fortflihrung
und Verstetigung bereits bestehender Kooperationen hinzuwirken.

Absatz 2
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Erforderlich dafur ist es, sich gemeinsam mit den zustandigen Akteuren tber die Art und
Weise der Zusammenarbeit abzustimmen. Es gilt fir die rechtskreistibergreifende Koope-
ration eine gemeinsame Zielgruppe sowie aufeinander abgestimmte Leistungsangebote
der einzelnen Trager festzulegen und anzustreben. Hierzu ist der Abschluss von Koopera-
tions- oder Zielvereinbarungen sinnvoll. Die Leistungen werden weiterhin durch den jeweils
zustandigen Trager nach den Vorgaben der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften erbracht.

Absatz 3

Fur die Abstimmungen zwischen den Akteuren und der Prozesse in der Jugendberufsagen-
tur kann die Agentur fir Arbeit oder auch einer der anderen Leistungstrager eine koordinie-
rende Tatigkeit Ubernehmen. Sofern vor Ort bereits von anderer Seite eine koordinierende
Tatigkeit Ubernommen worden ist und auch fortgesetzt werden kann, soll dies im Einver-
nehmen der wesentlichen Akteure vor Ort weiter so erfolgen. Die Koordination kann unter
anderem dazu beitragen, Abstimmungsprozesse zwischen den Akteuren zu erleichtern, ge-
meinsame Ziele der Kooperation festzuhalten und nachzuhalten, einen regelmafigen Aus-
tausch der Akteure untereinander durchzufiihren sowie ein gemeinsames Verantwortungs-
bewusstsein und Verstandnis fir die Beratung und Unterstitzung junger Menschen herbei-
zufiihren. Aufgabe der Koordinatorinnen und Koordinatoren sollte darlber hinaus sein,
auch auf eine gemeinsame Offentlichkeitsarbeit der Kooperation (z. B. durch ein Corporate
Design oder einen barrierefreien gemeinsamen Internetauftritt) hinzuwirken, damit sie nach
auRRen, insbhesondere fur die jungen Menschen, besser sichtbar und erreichbar ist. Der Aus-
tausch von Koordinatorinnen und Koordinatoren von rechtskreistibergreifenden Kooperati-
onen im Bundesgebiet ist ausdriicklich erwinscht und wird unter anderem durch die Ser-
vicestelle Jugendberufsagenturen unterstiitzt. Bei Vorhandensein entsprechender Landes-
netzwerkstellen oder vergleichbarer Strukturen sollten diese Angebote ebenfalls fir den
Austausch, zur Reflexion sowie zur stetigen Weiterentwicklung der operationalen und stra-
tegischen Ausrichtung des eigenen Blindnisses genutzt werden

Zu Nummer 3 (§ 22 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1)

Die umfassende Beratung (8 28b SGB III) soll nicht an oder fur erwerbsfahige Leistungs-
berechtigte im Sinne des Zweiten Buches erbracht werden, da diese Personen &hnliche
Angebote des Zweiten Buches in Anspruch nehmen kénnen.

Zu Nummer 4 (§ 27 Absatz 3 Nummer 5)

Vor dem Hintergrund vorliegender Erkenntnisse zum starken Beschéftigungseffekt von
§ 16e SGB Il (60 Prozent Ubergénge in sozialversicherungspflichte Beschaftigung) wird mit
der Regelung sichergestellt, dass Personen, die im Rahmen eines geférderten Beschéfti-
gungsverhaltnisses nach § 16e tétig sind, der Versicherungspflicht in der Arbeitslosenver-
sicherung unterliegen. Ziel ist die Reduzierung von Ruckfallen in die Grundsicherung fur
Arbeitsuchende.

Zu Nummer 5 (8 28b neu)

Im SGB Il hat sich die ganzheitliche Betreuung und Beratung bei der Integrationsarbeit mit
jungen Menschen bewahrt. Dieser Ansatz soll mit der Einfihrung von § 28b SGB IIl auch
in das SGB Il Uberfihrt und spezifisch an dieses angepasst werden. Die Ausrichtung der
Beratung wird gedffnet. Dadurch kénnen zukiinftig auch junge Menschen, die nicht leis-
tungsberechtigt nach dem SGB Il sind, auf Grundlage dieser Anséatze beraten und betreut
werden.

Absatz 1

Das Angebot der Agenturen fiir Arbeit zur Beratung aller junger Menschen am Ubergang
von der Schule in den Beruf wird konkretisiert und der Blick auch auf vorrangige Unterstut-
zungsmaglichkeiten durch andere Leistungstrager gerichtet. Uber die in den 88 29 und 30
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SGB Il bereits vorgesehene Beratung und Berufsberatung hinaus, soll kiinftig eine umfas-
sende und nachhaltige Beratung erfolgen. Diese soll weniger auf kurzfristige MaRnahmen
ausgerichtet und als breitestmdéglich gefacherte Beratung gestaltet werden. Die Beratung
ist in Art und Umfang am individuellen Bedarf der betreffenden Person auszurichten. Sie
umfasst nach dem gangigen (rekursiven) Prozessmodell insbesondere eine Situationsana-
lyse, eine Zielfindung, die Entwicklung von Losungsstrategien und eine Prozessbegleitung.

Im Rahmen der umfassenden Beratung ist auch Uber Moglichkeiten der Inanspruchnahme
von Leistungen anderer Leistungstrager zu informieren und die jungen Menschen sollen
bei der Inanspruchnahme dieser Leistungen untersttitzt werden. Zu bericksichtigen ist von
den Agenturen fir Arbeit dabei immer, dass der Trager der Jugendhilfe fir seine Leistungen
weiterhin zustandig bleibt. Durch die Berlcksichtigung dieser mdglicherweise vorgelager-
ten Handlungsfelder und die Hinzuziehung der jeweils zustandigen Leistungstrager soll die
Beratung das Ziel einer dauerhaften Integration verfolgen.

Absatz 2

Fur junge Menschen mit besonderem Unterstitzungsbedarf soll eine ganzheitliche Bera-
tung und Betreuung eingefuhrt werden, wenn die Beratung nach Absatz 1 als Leistungsan-
gebot nicht ausreicht und weitergehende Formen der Unterstiitzung benétigt werden. Sie
ermdglicht eine gemeinsame Arbeit der betroffenen jungen Menschen und der Agentur fur
Arbeit an den Problemen, durch die eine Integration in Ausbildung oder Arbeit erschwert
wird. Sie nimmt die jeweilige Lebenssituation insgesamt in den Blick mit dem Ziel eines
grundlegenden Aufbaus (und in der Folge einer Stabilisierung) der Ausbildungs- und Be-
schaftigungsfahigkeit.

Im Rahmen der ganzheitlichen Beratung und Betreuung wird bedarfsgerecht ermittelt, ob
z. B. vor Ort Angebote der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfligung stehen. Zu diesem Zweck
arbeiten die Agenturen fur Arbeit insbesondere eng mit den Tragern der Jugendhilfe zu-
sammen.

Soweit es erforderlich ist, kann eine ganzheitliche Beratung und Betreuung auch aufsu-
chend erfolgen. Die Betreuung im eigenen Lebensumfeld kann deren Wirksamkeit erhéhen,
es entsteht ein ganz unmittelbarer Eindruck vom Lebensumfeld des zu betreuenden jungen
Menschen, der sich zum Beispiel in einem Gesprach im Biro nicht herstellen lasst. Aufsu-
chende Betreuung kann zudem das Vertrauen des jungen Menschen in die Integrationszu-
sammenarbeit starken.

Fur junge Menschen mit einer Vielzahl von Bedarfen kann eine erweiterte, intensivierte Be-
ratung und Betreuung in Form eines Fallmanagements erfolgen, wenn dies zum Abbau von
Hemmnissen fiur die Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erforderlich ist. Das
Fallmanagement stimmt die Inanspruchnahme von bestehenden Angeboten an unterstt-
zenden Dienstleistungen aufeinander ab. Es kann auch einen den Einzelfall Gbergreifen-
den, bedarfsorientierten Auf- und Ausbau von Netzwerken und Manahmen umfassen, da-
mit passgenaue Leistungen verfiigbar sind.

Die ,ganzheitliche Beratung und Betreuung“ sowie deren optionale Durchflihrung in Form
eines ,Fallmanagement“ nach Absatz 2 orientieren sich inhaltlich und qualitativ am Betreu-
ungs- und Beratungsangebot des Zweiten Buches. Dabei entspricht das Fallmanagement
des Dritten Buches dem des Zweiten Buches, welches ebenfalls einen ganzheitlichen Be-
ratungs- und Betreuungsansatz beinhaltet, so dass auf die fir den Rechtskreis des Zweiten
Buches vorgesehene Qualifizierung zuriickgegriffen werden kann.

Abzugrenzen sind die beschriebenen Leistungen von denen der Jugendsozialarbeit gemaf
§ 13 SGB VIII dahingehend, dass es sich bei diesen nicht um solche mit sozialpddagogi-
schem Fokus handelt. Die Expertise, sozialpadagogische Angebote zu unterbreiten, liegt
bei den Tragern der Jugendhilfe. Diesbeziiglich ist eine enge Kooperation anzustreben, wie
sie auch durch die 88 9b und 10 vorgesehen ist.
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Absatz 3

Fur die Verwirklichung einer umfassenden und nachhaltigen Beratung und Betreuung vor
und wahrend eines Arbeits- oder Ausbildungsverhaltnisses braucht es ein breites Leis-
tungsangebot.

Durch eine enge Zusammenarbeit der Agenturen fir Arbeit mit den Kommunen (Gemein-
den, Kreisen und Bezirken) soll fir junge Menschen durch Satz 1 ein mdglichst einfacher,
verlasslicher und regionaler Zugang zu sozialintegrativen Leistungen wie Suchtberatung,
psychosoziale Betreuung, Schuldnerberatung oder die Betreuung minderjéhriger Kinder
oder von Kindern mit Behinderung oder die hausliche Pflege von Angehdrigen Leistungen
ermdglicht werden. Ziel ist der Abschluss entsprechender Vereinbarungen zwischen den
Agenturen fur Arbeit und den Kommunen. Inhalte und Angebote der Leistungen der Kom-
munen bleiben ebenso wie die Finanzierung alleinige Aufgabe der Kommunen. Vergleich-
bare Absprachen werden in ahnlicher Form auch zur Leistungserbringung nach § 16a des
Zweiten Buches zwischen Jobcentern und Kommunen getroffen.

Absatz 4

Mit der Regelung in Absatz 4 werden auch Erwachsene, fur die keine umfassende Beratung
und ganzheitliche Betreuung geschaffen wird, in die Zusammenarbeit zur Erbringung sozi-
alintegrativer Leistungen der Kommunen mit einbezogen.

Zu Nummer 6 (8 31a)

Neben der Berufsberatung und Berufsorientierung erbringt die Bundesagentur fir Arbeit
eine Vielzahl weiterer Leistungen, die junge Menschen mdglicherweise noch nicht kennen
und Uber die die Agenturen fir Arbeit daher informieren sollen. Diese Informationen sollen
sich auch auf die neuen Aufgaben der Agenturen fir Arbeit, wie die umfassende Beratung,
beziehen. Die Agentur fur Arbeit soll auch Uber Leistungen der Akteure einer Jugendberufs-
agentur, insbesondere der Kooperationspartner informieren. Durch die umfassenden Hin-
weise auf die Angebote der Agenturen fur Arbeit und der weiteren Kooperationspartner sol-
len Jugendliche in allen Lebenslagen angesprochen werden. Uber welche Angebote der
Kooperationspartner informiert wird, ist mit diesen von der Agentur fur Arbeit abzustimmen.
Zur Erfullung dieser Aufgabe kénnen verschiedene datenschutzsichere Kommunikations-
wege genutzt werden. Ergibt die Rickmeldung des jungen Menschen einen Beratungsbe-
darf bei einem der Kooperationspartner, so ist eine zeithahe Zuleitung der Information an
diesen durch die Agenturen fur Arbeit sicherzustellen. Hierfur steht der digitale und daten-
schutzkonforme Datenaustausch zur Verfigung, der in § 368 Absatz 2a ermdoglicht wird.
Die Kontaktaufnahme mit den jungen Menschen soll um die telefonische Option erweitert
werden. Durch die einfache und direkte Kontaktaufnahme sollen mehr junge Menschen er-
reicht und fur Burokratieabbau gesorgt werden.

Zu Nummer 7 (8 31b neu)

Junge Menschen in komplexen Lebenslagen sind zum Teil in keiner Weise (mehr) an das
Sozialleistungssystem angebunden. Die Jobcenter und die Trager der Jugendhilfe haben
uber die Regelungen des § 16h des Zweiten Buches sowie des § 13 des Achten Buches
bereits die Aufgabe, solche schwer erreichbaren Jugendlichen zu kontaktieren, ihnen Be-
ratungsangebote zu unterbreiten und sie so an das Sozialleistungssystem heranzufuhren.
Die Leistungen der Jobcenter richten sich aber nur an Personen, bei denen die Vorausset-
zungen der Leistungsberechtigung im Zweiten Buch zumindest mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit vorliegen. Die Angebote nach 8 13 des Achten Buches haben regelmafig
einen sozialpddagogischen Fokus. Auch junge Menschen, die mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB Il und nicht ausschlieflich
sozialpadgagogischen Forderbedarf haben, kénnen beruflichen Orientierungsbedarf haben
und Unterstutzung dabei bendtigen, an die weiteren Leistungen des Arbeitsforderungs-
rechts herangefiihrt zu werden. Die Regelung soll sowohl junge Menschen adressieren, die
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schon einmal Kontakt zu den Agenturen fur Arbeit hatten, diesen aber wieder verloren ha-
ben, als auch jene jungen Menschen, die noch keinerlei Kontakt mit den Agenturen fir
Arbeit hatten. Die zusatzliche Unterstitzung kann zum Teil sehr niedrigschwellig sein, um
sich den jungen Menschen anzundhern. Ein solches Angebot kdnnte beispielsweise ein
Jugend-Café als erste Begegnungsstatte sein. Die Leistungen nach Absatz 1 werden re-
gelmafig ohne ausdriicklichen Antrag im Sinne von § 323 Absatz 1 Satz 1 erbracht. Sinn
und Zweck ist es, dass die Leistungen von Amts wegen mit Zustimmung der Berechtigten
erbracht werden kénnen. In Ausnahmefallen wird jedoch eine vorherige Zustimmung nicht
madglich sein. Absatz 2 regelt daher ausdricklich und weitergehend als § 323 Absatz 1 Satz
1, dass es eines Antrags nicht bedarf.

Im Sinne einer rechtskreisibergreifenden Zusammenarbeit sollen die Mallnhahmen oder
Projekte in Abstimmung mit dem ortlichen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe sowie dem
Jobcenter geplant und umgesetzt werden. Sinnvoll ist eine Abstimmung zu gemeinsamen
Projekten und MalRBnahmen bzw. die Abstimmung eines entsprechenden Potenzials. Au-
Rerdem gilt es, Doppelstrukturen ausdriicklich zu vermeiden, die jeweils regionalen Bed(irf-
nisse sind zu definieren und zu beriicksichtigen. Vor diesem Hintergrund soll - entspre-
chend zu § 16h SGB Il - neben Vergabemalinahmen auch auf die Mdglichkeit einer Zuwen-
dung ausdriicklich hingewiesen werden.

Auch im Ubrigen ist § 31b in weiten Teilen dem § 16h SGB Il nachempfunden.
Zu Nummer 8 (§ 48a)

Fur die Kosten einer auswartigen Unterkunft bei nur kurzzeitigen Berufsorientierungsprak-
tika des neuen § 48a SGB lll ist es nicht sachgerecht, auf die Bedarfssatze nach dem Bun-
desausbildungsforderungsgesetz abzustellen, auch wenn diese der Berechnung der Be-
rufsausbildungsbeihilfe wahrend einer Berufsausbildung oder langeren ausbildungsvorbe-
reitenden FordermalRnahmen zugrunde liegen. Da fir die Dauer eines wenige Tage oder
Wochen dauernden Betriebspraktikums in der Regel keine eigene Wohnung angemietet,
sondern eine anderweitige Unterbringung erforderlich werden durfte, sind héhere Tagess-
atze fur die Férderung angemessen. In Anlehnung an die Forderbetrage des § 86 Absatz 1
Nummer 1 SGB Il sollen erforderliche auswértige Unterbringungen wahrend der kurzen
Praktika daher mit bis zu 60 Euro je Tag, jedoch maximal 420 Euro im Kalendermonat,
gefordert werden koénnen.

Zu Nummer 9 (8 368 Absatz 2a)

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Zahl junger Menschen ohne Berufsabschluss mius-
sen weitere Schritte unternommen werden, um junge Menschen beim Ubergang von der
Schule in den Beruf bestméglich und nachhaltig zu unterstitzen. Gerade die Zusammenar-
beit zwischen der Bundesagentur fir Arbeit und den Leistungstrédgern des SGB Il und SGB
VIII tragt dazu bei, jungen Menschen passgenaue und abgestimmte Angebote zu unterbrei-
ten. Gemal 8§ 28b des Entwurfs erhalt die Agentur fur Arbeit zudem einen erweiterten Be-
ratungsauftrag. Diese Beratung umfasst auch erhéhte Unterstiitzungsbedarfe sowie soziale
Problemlagen und bedingt einen erhdhten Informationsbedarf aller beteiligten Leistungstra-
ger.

Um diese Aufgaben effizienter erfullen zu kdénnen, ist ein datenschutzkonformer und vor
allem zeitsparender digitaler Datenaustausch der Agentur fir Arbeit mit den Leistungstra-
gern, wie der Jugendhilfe oder dem Jobcenter, bei dem der zu beratende junge Mensch
maglicherweise bereits bekannt ist, sinnvoll. Im Einklang mit den geltenden Datenschutzre-
gelungen muss der junge Mensch diesem jeweiligen Datenaustausch zustimmen, kann
dann jedoch von kurzen Wegen, bestmdglichen Angeboten und einer Verwaltungsverein-
fachung profitieren.

Im Zeitalter der Digitalisierung wird diese Zusammenarbeit im Sinne einer effizienten Ver-
waltung und der Kundenorientierung datenschutzkonform und zeitsparend mit einer von der
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Bundesagentur fur Arbeit entwickelten, digitalen Plattform unterstitzt. Das IT-System wird
den Leistungstragern fur die gemeinsame, rechtskreistibergreifende Fallarbeit und einen
datenschutzkonformen, digitalen Informationsaustausch zur Verfigung gestellt. Die Leis-
tungstrager mussen der Bundesagentur fur Arbeit hierflr keine Aufwande erstatten. Damit
soll ein schneller digitaler Datenaustausch innerhalb einer Jugendberufsagentur ermdglicht
werden. Es ist hierfir von hoher Bedeutung, moglichst allen operativ tatigen Mitarbeitenden
der kooperierenden Leistungstrager einen Zugang zu dem IT-System zu ermdglichen. Nur
so kénnen sich das volle Potenzial des ,digitalen Konferenztisches” und der bestmdgliche
Nutzen fir Mitarbeitende und zu Beratende entfalten.
Zu Nummer 10 (8 460 neu)
Die Regelung stellt den Erhalt des aktuellen Versicherungsstatus der Personen sicher, die
sich bereits vor Inkrafttreten der Versicherungspflicht in einem nach § 16e SGB |l geforder-
ten Beschéftigungsverhaltnis befinden. Damit wird eine Minderung des zu beziehenden
Nettoentgeltes im Laufe einer Forderung sowie eine notwendige Neuberechnung laufender
Forderungen vermieden.
Zu Artikel 3 (Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Artikel 4 (Anderung des Funften Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1 (8 5)
Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 2 (8 9)
Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 3 (8 186 Absatz 2a)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 4 (8 190 Absatz 12)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 5 (§ 203a)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 6 (8§ 232a Absatz 1 Nummer 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 7 (§ 246)
Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB |II.
Zu Nummer 8 (8 251 Absatz 4)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
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Zu Nummer 9 (8 252 Absatz 1 Satz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Artikel 5 (Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (8§ 3 Satz 1)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 2 (8 11 Absatz 2 Satz 3)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 3 (8 20 Absatz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 4 (8§ 58 Absatz 1)

Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Doppelbuchstabe bb

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 5 (8 74 Satz 4)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 6 (8 166 Absatz 1 Nummer 2a)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 7 (8 229 Absatz 4a)

Die Regelung stellt sicher, dass im Rahmen der versicherungsrechtlichen Vorschriften (ins-
besondere § 3 Satz 1 Nummer 3 letzter Halbsatz und Nummer 3a letzter Halbsatz) neben
dem Bezug von Arbeitslosengeld Il bis zum 31. Dezember 2022 (bisherige Rechtslage)
auch der Bezug von Birgergeld bis zum 30.6.2026 dem Bezug des — neuen — Grundsiche-
rungsgelds nach 8 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches gleichgestellt ist.

Zu Nummer 8 (§ 252 Absatz 11 neu)

Aufgrund der Anderung des § 58 Absatz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB VI) wird in § 252 SGB VI Absatz 11 zusatzlich angefugt.

Zu Nummer 9 (8 263 Absatz 2a)
Aufgrund der Anderung des § 74 Satz 4 Nummer 1 und Nummer la des Sechsten Buches

Sozialgesetzbuch (SGB VI) ist auch eine Folgeadnderung des § 263 Absatz 2a SGB VI not-
wendig. Daher wird Absatz 2a neu gefasst. Diese Neufassung bertcksichtigt, dass der 8
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263 Absatz 2a durch das sich gegenwartig im Gesetzgebungsverfahren befindliche SGB
VI-Anpassungsgesetz redaktionell geandert wird.

Zu Artikel 6 (Anderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (§ 45 Absatz 1 Nummer 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 2 (8 47 Absatz 2 Satz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 3 (8 52 Nummer 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 4 (8 58)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Artikel 7 (Anderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch)

Nach derzeitiger Gesetzeslage sind gemafll § 10 Absatz 1 SGB VIII Leistungen des
SGB VIl gegenlber Leistungen des SGB Il nachrangig. Die fachliche Expertise dafir, so-
zialpddagogische Beratungs- und Betreuungsleistungen zur Unterstiitzung der Integration
in Ausbildung und Arbeit fiir benachteiligte junge Menschen anzubieten, liegt bei der Kinder-
und Jugendhilfe im Rahmen der Leistungen nach dem SGB VIII (§ 13 Absatz 1 SGB VIII).
Aus diesem Grund wird der Nachrang der Leistungen von § 28b Absatz 2 SGB Il gegen-
Uber denen der Kinder- und Jugendhilfe verankert. Um einen systematischen Gleichlauf mit
dem Konkurrenzverhdltnis zwischen Leistungen nach 8 16h SGB Il und Leistungen nach
dem SGB VIl zu erhalten, bedarf es auch einer Regelung zum Vorrang der Leistungen
nach SGB VIII gegeniber § 31b SGB lII.

Zu Artikel 8 (Anderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (8 20 Absatz 1 Satz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 2 (8 55)

Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 3 (§ 57 Absatz 1 Satz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Artikel 9 (Anderung des Zwdlften Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (8 35)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Mit der Einfigung wird Artikel 1 Nummer 20 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb dieses Ge-
setzentwurfs auch im SGB XlI ibernommen.
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Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Mit der Einfigung wird Artikel 1 Nummer 20 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd dieses Ge-
setzentwurfs auch im SGB XlI ibernommen.

Zu Buchstabe c (Absatz 6 Satz 3)
Folgeanderung zu Buchstabe a.

Zu Nummer 2 (§ 35a Absatz 1 Satz 3)
Folgeanderung zur Anderung des § 35 Absatz 1.
Zu Nummer 3 (42a Absatz 1 Satz 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 35 Absatz 1.
Zu Nummer 4 (8§ 44 Absatz 3 Satz 3)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 5 (8 117)

Zu Buchstabe a (Absatze 5 bis 7 neu)

Mit der Einflgung wird Artikel 1 Nummer 37 Buchstabe b dieses Gesetzentwurfs auch im
SGB Xl ibernommen.

Zu Buchstabe b (Abséatze 8 und 9)

Folgeanderung zu Buchstabe a.

Zu Buchstabe c (Absatz 9 Satz 1)

Folgeanderung zu Buchstabe a.

Zu Artikel 10 (Anderung des Bundeskindergeldgesetzes)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Die Regelung stellt sicher, dass die aktuelle Rechtslage zu den Vermdégensfreibetragen
beim Kinderzuschlag erhalten bleibt. Die klarstellende Anderung ist aufgrund der Strei-
chung des § 12 Absatz 4 Satz 1 SGB II notwendig.

Zu Buchstabe b

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 2

8§ 20 Absatz 6

Die Regelung entféllt. Entscheidungen tber Zeitrdume vor dem 01. Oktober 2020 sind nicht
mehr zu treffen.

§ 20 Absatz 6a
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Die Regelung entfallt. Entscheidungen tber Zeitrdume vom 01. Oktober 2020 bis 31. Marz
2022 sind nicht mehr zu treffen.

Zu Artikel 11 (Folgednderungen)

Zu Absatz 1 (Bundesausbildugnsforderungsgesetz)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 2 (Wohnraumférderungsgesetz)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 3 (Mikrozensusgesetz)

Zu Nummer 1 (8 7)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 2 (8 8)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 4 (Aufenthaltsgesetzes)

Zu Nummer 1

Folgeanderung zur Anderung der 88§ 15 bzw. 15a SGB |I.

Zu Nummer 2

Folgeanderung zur Anderung der 8§ 15 bzw. 15a SGB Il.

Zu Nummer 3

Notwendige Ubergangsregelung, da mit dem Dreizehnten Gesetz zur Anderung des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch § 15 Absatz 5 und Absatz 6 gestrichen werden. Die bisherige
Ubergangsregelung des § 104 Absatz 17 war aufgrund Zeitablaufs nicht mehr anwendbar
und ist obsolet geworden.

Zu Absatz 5 (Deutschsprachfdrderverordnung)

Zu Nummer 1 (8 4)

Folgeanderung zur Anderung der 88§ 15 bzw. 15a SGB |I.

Zu Nummer 2 (8 6)

Folgeanderung zur Anderung der 8§ 15 bzw. 15a SGB Il.

Zu Nummer 3 (§ 27a)

Notwendige Ubergangsregelung, da mit dem Dreizehnten Gesetz zur Anderung des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch § 15 Absatz 5 und Absatz 6 gestrichen werden. Die bisherige

Ubergangsregelung des § 27a war aufgrund des Zeitablaufs nicht mehr anwendbar und ist
obsolet geworden.
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Zu Absatz 6 Kindesunterhalt-Formularverordnung
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 7 (Gesetzes uber das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 8 (Wohngeldgesetz)

Zu Nummer 1 (8 7 Absatz 1)

Folge&anderungen zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 2 (8 14 Absatz 2 Nummer 30 c)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 9 (Soldatenentschadigungsgesetz)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 10 (Altersteilzeitgesetz)

Zu Nummer 1 (8 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 2 (§ 3 Absatz 1 Nummer 2a)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 11 Gesetzes uber die Alterssicherung der Landwirte)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 12 (Gesetzes uber die Krankenversicherung der Landwirte)
Zu Nummer 1(8 6 Absatz 1 Nummer 1)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 2 (8 40 Absatz 5 Satz 1)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 3 (8 49 Absatz 1 Satz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 13 (Grundsicherungs-Datenabgleichs-Verordnung)

Folgeanderung zur Anderung des § 12 SGB II.
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Zu Absatz 14 (Burgergeld-Verordnung)

Zu Nummer 1 (8 7 Absatz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 2 (8 1 Absatz 1 Nummer 9)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 15 Erreichbarkeits-Verordnung

Zu Nummer 1 (8 7 Absatz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 2 (8 8)

Zu Buchstabe a (Uberschrift § 8)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Buchstabe b (8 8)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 16 Datenerfassungs- und -Ubermittlungsverordnung)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 17 Regelbedarfsermittlungsgesetzes
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Artikel 12 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 88 28b und 31b SGB IIl und § 10 SGB VIII zum 1. Juli
2026 in Kratft.

Zu Absatz 2
Die Regelungen bei Arbeitsverweigerung treten unmittelbar nach Verkiindung in Kraft.
Zu Absatz 3

Die in Artikel 2 enthaltenen Vorschriften § 28b und § 31b SGB Il treten zum 1. August 2027
in Kraft. Die Regelungen zur umfassenden Beratung junger Menschen und zur Forderung
schwer erreichbarer junger Menschen bringen hohe Umsetzungs- und Implementierungs-
aufwande, sowie Abstimmungsaufwande mit Jobcentern und Jugendhilfe mit sich, die nur
mit einem Inkrafttreten der Anderungen zum 1. August 2027 gewéhrleistet werden kénnen.
Entsprechend tritt Artikel 7 (8 10 SGB VIII) zum 1. August 2027 in Kraft, da er sich auf die
genannten Vorschriften bezieht.



	Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
	A. Problem und Ziel
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
	E. Erfüllungsaufwand
	E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
	Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

	E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

	F. Weitere Kosten

	Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
	Artikel 1
	Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
	Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 57) geändert ...
	1. Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende“.

	2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	3. § 2 Absatz 2 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
	4. § 3 wird wie folgt geändert:
	5. Nach § 3 wird der folgende § 3a eingefügt:
	„§ 3a
	Vorrang der Vermittlung
	(1) Die Vermittlung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Ausbildung oder Arbeit hat Vorrang vor den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.
	(2) Der Vermittlungsvorrang gilt auch im Verhältnis zu den sonstigen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit. Eine Ausnahme kann bestehen, wenn eine Leistung zur Eingliederung in Arbeit für eine dauerhafte Eingliederung in Arbeit erfolgversprechender i...


	6. In § 5 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	7. In § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	8. Nach § 7b Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefügt:
	(4) „ Erwerbsfähige Leistungsberechtigte gelten als nicht erreichbar, wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis drei aufeinanderfolgenden Meldeaufforderungen des Jobcenters ohne Darlegung und Nachweis eines wicht...

	9. § 10 wird wie folgt geändert:
	10. § 12 wird wie folgt geändert:
	11. § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	12. § 15 wird wie folgt geändert:
	(4) „ Das erste Gespräch zur Erstellung der Potenzialanalyse und des Kooperationsplans findet persönlich im Jobcenter statt. Hiervon kann nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.“

	13. § 15a wird durch den folgenden § 15a ersetzt:
	„§ 15a
	Verpflichtung
	(1) Wird eine Einladung zu einem Gespräch durch die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person ohne wichtigen Grund nicht wahrgenommen, kann die Agentur für Arbeit diese Person durch schriftlichen Verwaltungsakt zu Folgendem verpflichten:
	(2) Erbringt die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person die aus dem Kooperationsplan folgenden Schritte zur Eingliederung in Arbeit nicht, verpflichtet die Agentur für Arbeit sie durch schriftlichen Verwaltungsakt zur Vornahme der erforderlichen Mi...
	(3) Wenn ein Kooperationsplan nicht zustande kommt oder nicht fortgeschrieben werden kann, verpflichtet die Agentur für Arbeit die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person durch schriftlichen Verwaltungsakt zur Vornahme der erforderlichen Mitwirkungs...
	(4) In der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 hat die Agentur für Arbeit zu bestimmen, welche konkreten Eigenbemühungen die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person in welcher Häufigkeit zu erbringen hat und in welcher Form und Frist diese n...


	14. § 16 wird wie folgt geändert:
	15. In § 16d Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	16. § 16e wird wie folgt geändert:
	„§ 16e
	Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden“.
	(1) „ Arbeitgeber können für die nicht nur geringfügige Beschäftigung einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt dieser Person erhalten, wenn
	(2)  Der Zuschuss nach Absatz 1 wird in den ersten beiden Jahren des Bestehens des Arbeitsverhältnisses geleistet. Er beträgt im ersten Jahr des Arbeitsverhältnisses 75 Prozent des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts und im zweiten Jahr des Arbeitsv...


	17. § 16h Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	18. § 19 wird wie folgt geändert:
	§ 19 „
	Grundsicherungsgeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe“.

	19. Die Überschrift des Kapitels 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Unterabschnitt 2
	Grundsicherungsgeld“.

	20. § 22 wird wie folgt geändert:
	„(1a) Die Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung wird für den Bewilligungszeitraum geprüft. Übersteigen die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung den abstrakt angemessenen Umfang, teilt der kommunale Träger dies den Leistungsbere...

	21. § 23 wird wie folgt geändert:
	§ 23 „
	Besonderheiten beim Grundsicherungsgeld für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte“.

	22. In § 24 Absatz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	23. In § 26 Absatz 1, 3 und 6 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	24. In § 27 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	25. § 31 wird wie folgt geändert:
	26. § 31a wird wie folgt geändert:
	(1) „ Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Grundsicherungsgeld um 30 Prozent des nach § 20 jeweils maßgebenden Regelbedarfs. Minderungen sind aufzuheben, sobald erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre Pflichten erfüllen oder sich nac...
	(7) „ Abweichend von Absatz 4 Satz 1 entfällt der Leistungsanspruch in Höhe des Regelbedarfes, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte eine zumutbare Arbeit nicht aufnehmen. Die Arbeitsaufnahme muss tatsächlich und unmittelbar möglich sein und willent...

	27. § 31b wird wie folgt geändert:
	(3) „ In den Fällen des § 31a Absatz 7 wird die Minderung nach Ablauf eines Minderungszeitraums von einem Monat aufgehoben, wenn die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme nicht mehr besteht, spätestens aber mit dem Ablauf eines Zeitraums von zwei Monaten. A...

	28. § 32 wird wie folgt geändert:
	(3) „ Eine Minderung nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt nicht in den Fällen des § 7b Absatz 4 Satz 1. In den Fällen des § 7b Absatz 4 Satz 5 ist der Regelbedarf in der nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 geminderten Höhe zu erbringen.“

	29. In § 40 Absatz 2 Nummer 5 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	30. In § 40a Satz 2 wird die Angabe „Arbeitslosengeldes II“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeldes“ ersetzt.
	31. Nach § 41a Absatz 3 Satz 4 wird der folgende Satz eingefügt:
	32. In § 42a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 12 Absatz 2 und 4 Satz 1“ durch die Angabe „§ 12 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.
	33. § 43 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(4) „ Die Jobcenter können gegen Ansprüche leistungsberechtigter Personen auf Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts aufrechnen mit

	34. Nach § 44f Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 eingefügt:
	(6) „ Über einen Passiv-Aktiv-Transfer können Förderungen in Höhe von 50 Prozent aus Mitteln für Leistungen nach den §§ 20 und 21 finanziert werden,

	35. Nach § 50a wird der folgende § 50b eingefügt:
	„§ 50b
	Zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik
	(1) Die Bundesagentur kann neue Technologien erproben, um die Wirtschaftlichkeit der Entwicklung oder Weiterentwicklung eines zentral verwalteten Verfahrens der Informationstechnik zu bewerten.
	(2) Die Bundesagentur verfolgt bei der Entwicklung und Weiterentwicklung zentral verwalteter Verfahren der Informationstechnik und hierfür erforderlicher Basisdienste folgende Ziele:


	36. In § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird die Angabe „§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2“ durch die Angabe „§ 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3“ ersetzt.
	37. § 60 wird wie folgt geändert:
	§ 60 „
	Auskunfts-, Mitwirkungs- und Nachweispflicht Dritter“.
	(6) „ Wer jemandem, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat, bezieht oder bezogen hat, eine Unterkunft zur Verfügung stellt, für die Aufwendungen als Bedarf nach § 22 Absatz 1 anerkannt werden, hat dem zuständigen Träger der Grundsicherung für A...
	(7) Wer Auskünfte nach den Absätzen 1 bis 6 erteilen muss, hat auf Verlangen des zuständigen Trägers entsprechende Beweismittel zu bezeichnen und vorzulegen, wenn die vorgelegten Auskünfte zur Sachverhaltsaufklärung nicht ausreichen.
	(8) Soweit für die in den Absätzen 1 bis 6 genannten Auskünfte Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese benutzt werden.“


	38. Nach § 62 wird der folgende § 62a eingefügt:
	„§ 62a
	Haftung des Arbeitgebers
	(1) Beschäftigt ein Arbeitgeber eine Person, die Leistungen nach diesem Buch erhält, ohne die Beschäftigung gemäß § 28a des Vierten Buches zu melden oder erfolgt die Meldung, ohne dass eine Beschäftigung tatsächlich ausgeübt wird oder werden soll, so ...
	(2) Der zur Erstattung nach § 50 des Zehnten Buches verpflichtete Leistungsempfänger und der zum Ersatz nach Absatz 1 verpflichtete Arbeitgeber haften als Gesamtschuldner für die Leistungen, die nach § 50 des Zehnten Buches zu erstatten sind. Sachleis...
	(3) Von der Inanspruchnahme des Arbeitgebers kann bei unbilliger Härte abgesehen werden.
	(4) § 34a Absatz 2 gilt entsprechend.
	(5) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Leistungen nach § 41a Absatz 6 Satz 3 zu erstatten sind.“


	39. § 63 wird wie folgt geändert:
	40. § 64 wird wie folgt geändert:
	(3) „ Bei der Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach § 63 Absatz 1 Nummer 7 und 8 arbeiten die Behörden nach Absatz 2 Nummer 2 mit den in § 2 Absatz 4 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Behörden zusammen. Die gemeinsamen Ein...

	41. § 65 wird wie folgt geändert:
	42. Nach § 65 wird der folgende § 65a eingefügt:
	„§ 65a
	Übergangsregelung aus Anlass des Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
	(1) Für Bewilligungszeiträume, die vor dem [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] begonnen haben, ist § 12 in der bis einschließlich [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Ab...
	(2) Bei Pflichtverletzungen nach § 31 und Meldeversäumnissen nach § 32, die vor dem [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] stattgefunden haben, gelten die Rechtsfolgen der §§ 31a, 31b sowie 32 in der b...
	(3) § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist auch nach [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] weiter in der bis einschließlich [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 die...


	43. In § 68 Satz 1 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	44. In § 72 Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 2 und Absatz 2 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.


	Artikel 2
	Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
	Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 28. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 259) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. Nach § 9a werden die folgenden §§ 9b und 10 eingefügt:
	„§ 9b
	Zusammenarbeit mit den für die Förderung junger Menschen zuständigen Beteiligten
	Bei der Förderung junger Menschen sind die Agenturen für Arbeit verpflichtet, mit den wesentlichen Beteiligten des örtlichen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes eng zusammenzuarbeiten. Zu den wesentlichen Beteiligten zählen insbesondere die

	§ 10
	Jugendberufsagentur
	(1) Eine Jugendberufsagentur ist eine rechtskreisübergreifende Kooperation zur umfassenden Förderung junger Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf zwischen den Agenturen für Arbeit, den Beteiligten nach § 9b Satz 2 Nummer 1 und 2 und gegeben...
	(2) In den Jugendberufsagenturen können die Agenturen für Arbeit gemeinsam und gleichberechtigt mit den Beteiligten nach § 9b Satz 2 Nummer 1 und 2 eine Zielgruppe sowie im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten aufeinander abgestimmte Leistungsangebot...
	(3) Die Agenturen für Arbeit können im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 9b in gleichberechtigter Abstimmung mit den Beteiligten nach § 9b Satz 2 Nummer 1 und 2 koordinierende Tätigkeiten innerhalb der Jugendberufsagentur übernehmen.“


	3. In § 22 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „§ 35“ durch die Angabe „den §§ 28b und 35“ ersetzt.
	4. In § 27 Absatz 3 Nummer 5 wird die Angabe „den §§ 16e und 16i“ durch die Angabe „§ 16i“ ersetzt.
	5. Vor § 29 wird der folgende § 28b eingefügt:
	„§ 28b
	Umfassende Beratung
	(1) Die Agentur für Arbeit berät junge Menschen umfassend und nachhaltig mit dem Ziel der Heranführung an eine Ausbildung oder Arbeit oder der Aufnahme, Beibehaltung oder Ausweitung einer solchen. Sie berät auch über Möglichkeiten der Inanspruchnahme ...
	(2) Bei jungen Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf erbringt die Agentur für Arbeit eine ganzheitliche bedarfsspezifische Beratung und Betreuung, wenn dies für die Erreichung der Ziele des Absatzes 1 erforderlich ist. Dabei sind alle Lebensums...
	(3) Die Agenturen für Arbeit sollen mit den Gemeinden, Kreisen und Bezirken zusammenarbeiten, damit junge Menschen die für ihre Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlichen kommunalen Leistungen entsprechend § 16a des Zweiten Buches erhalten. Zur ...
	(4) Die Zusammenarbeit im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 erfolgt auch, damit Erwachsene zur Heranführung, Aufnahme, Beibehaltung oder Ausweitung einer Ausbildung oder Arbeit die für ihre Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlichen kommunalen Leistun...


	6. § 31a wird wie folgt geändert:
	7. Nach § 31a wird der folgende § 31b eingefügt:
	„§ 31b
	Förderung schwer zu erreichender junger Menschen
	(1) Für schwer zu erreichende junge Menschen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Buch haben, kann die Agentur für Arbeit Leistungen mit dem Zie...
	(2) Leistungen nach Absatz 1 können auch von Amts wegen erbracht werden und bedürfen keines Antrages..
	(3) Über die Leistungserbringung stimmt sich die Agentur für Arbeit mit dem örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie der örtlich für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende zuständigen gemeinsamen Einric...
	(4) Zuwendungen sind nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Bundeshaushalts-ordnung zulässig.“


	8. § 48a Absatz 3 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	9. § 368 Absatz 2a wird durch den folgenden Absatz 2a ersetzt:
	„(2a) Um die örtliche rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zur Integration junger Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu unterstützen, entwickelt, betreibt und finanziert die Bundesagentur ein IT-System, welches den im jeweiligen Einzelfa...

	10. Nach § 459 wird der folgende § 460 eingefügt:
	§ 460 „
	Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
	Personen, die am [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] in einer nach § 16e des Zweiten Buches geförderten Beschäftigung nach § 27 Absatz 3 Nummer 5 versicherungsfrei sind, bleiben in dieser Beschäf...




	Artikel 3
	Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
	Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Dezember 2025 (BGBl...
	In § 23 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	Artikel 4
	Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
	Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 2. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 301) geändert worden ist, wird...
	1. In § 5 Absatz 1 Nummer 2a und Absatz 5a Satz 1 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. In § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 7 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	3. In § 186 Absatz 2a wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	4. In § 190 Absatz 12 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	5. Die Überschrift des § 203a wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„§ 203a
	Meldepflicht bei Bezug von Arbeitslosengeld, Grundsicherungsgeld oder Unterhaltsgeld“.

	6. In § 232a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	7. § 246 wird durch den folgenden § 246 ersetzt:
	§ 246 „
	Beitragssatz für Beziehende von Grundsicherungsgeld
	Für Personen, die Grundsicherungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches beziehen, gilt als Beitragssatz der ermäßigte Beitragssatz nach § 243.“


	8. In § 251 Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	9. In § 252 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.


	Artikel 5
	Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
	Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 423) geändert w...
	1. In § 3 Satz 1 Nummer 3 und 3a wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. In § 11 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	3. In § 20 Absatz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	4. § 58 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	5. In § 74 Satz 4 Nummer 1 und 1a wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	6. In § 166 Absatz 1 Nummer 2a wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	7. § 229 Absatz 4a wird durch den folgenden Absatz 4a ersetzt:
	„(4a) Als Zeit des Bezugs von Grundsicherungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches gilt auch der Bezug von Arbeitslosengeld II bis zum 31. Dezember 2022 sowie der Bezug von Bürgergeld bis zum 30. Juni 2026.“

	8. Nach § 252 Absatz 10 wird der folgende Absatz 11 eingefügt:
	(11)  „ Anrechnungszeiten sind auch Zeiten, in denen Versicherte in der Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2026 Bürgergeld bezogen haben. Dies gilt nicht für Bezieher von Bürgergeld, die Bürgergeld nur darlehensweise oder nur Leistungen nach § 2...

	9. § 263 Absatz 2a wird durch folgenden Absatz 2a ersetzt:
	„(2a) Der sich aus der Gesamtleistungsbewertung ergebende Wert wird für jeden Kalendermonat mit Anrechnungszeiten wegen Krankheit und Arbeitslosigkeit auf 80 Prozent begrenzt. Kalendermonate, die nur deshalb Anrechnungszeiten sind, weil Arbeitslosigke...



	Artikel 6
	Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
	Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch Artikel 66 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, wird wie folgt...
	1. In § 45 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. In § 47 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ sowie die Angabe „Bürgergeldes“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeldes“ ersetzt.
	3. In § 52 Nummer 2 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	4. In § 58 Satz 1, 2 und 4 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.


	Artikel 7
	Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch
	Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 107) geändert worden ist, wird wie folg...
	Nach § 10 Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a eingefügt:
	„(3a) Leistungen nach diesem Buch gehen abweichend von Absatz 1 Leistungen nach § 28b Absatz 2 und § 31b des Dritten Buches vor.“


	Artikel 8
	Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch
	Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 2. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 301) geändert worden ist, wird wie folgt ...
	1. In § 20 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2a wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. § 55 wird wie folgt geändert:
	3. In § 57 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.


	Artikel 9
	Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
	Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 449) geändert worden ist, wird wie folgt...
	1. § 35 wird wie folgt geändert:
	2. In § 35a Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 2 bis 6“ durch die Angabe „Absatz 1 Satz 2 bis 9“ ersetzt.
	3. In § 42a Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 2 bis 6“ durch die Angabe „Absatz 1 Satz 2 bis 9“ ersetzt.
	4. In § 44 Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	5. § 117 wird wie folgt geändert:
	(5) „ Wer jemandem, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat, bezieht oder bezogen hat, eine Unterkunft zur Verfügung stellt, für die Aufwendungen als Bedarf anerkannt werden, hat dem Träger der Sozialhilfe auf Verlangen hierüber Auskünfte zu ert...
	(6) Wer Auskünfte nach den Absätzen 1 bis 5 erteilen muss, hat auf Verlangen des zuständigen Trägers entsprechende Beweismittel zu bezeichnen und vorzulegen, wenn die vorgelegten Auskünfte zur Sachverhaltsaufklärung nicht ausreichen.
	(7) Soweit für die in den Absätzen 1 bis 5 genannten Auskünfte Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese verwendet werden.“



	Artikel 10
	Änderung des Bundeskindergeldgesetzes
	Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 28. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 259) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 6a wird wie folgt geändert:
	2. § 20 Absatz 6 und 6a wird gestrichen.


	Artikel 11
	Folgeänderungen
	(1) Das Bundesausbildungsförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 249) geändert worden ist, wird wie folgt ge...
	In § 2 Absatz 6 Nummer 1 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	(2) Das Wohnraumförderungsgesetz vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Artikel 12 Absatz 15 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 21 Absatz 2 Nummer 7.1 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	(3) Das Mikrozensusgesetz vom 7. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2826), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 191) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 7 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. In § 8 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa wird die Angabe „Bürgergeldes“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeldes“ ersetzt.

	(4) Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 256) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 44a Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	2. In § 45a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6“ durch die Angabe „§ 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3“ und die Angabe „auffordert“ durch die Angabe „verpflichtet“ ersetzt.
	3. § 104 Absatz 17 wird durch den folgenden Absatz 17 ersetzt:
	(17) „ Auf Personen, die nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der bis einschließlich [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung zur Teilnahme ...


	(5) Die Deutschsprachförderverordnung vom 4. Mai 2016 (BAnz AT 04.05.2016 V1), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2847) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 4 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Aufforderung nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6“ durch die Angabe „Verpflichtung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3“ ersetzt.
	2. In § 6 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „Aufforderung nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6“ durch die Angabe „Verpflichtung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3“ ersetzt.
	3. § 27a wird durch den folgenden § 27a ersetzt:
	„§ 27a
	Auf Personen, die nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der bis einschließlich [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung zur Teilnahme an eine...



	(6) Die Kindesunterhalt-Formularverordnung vom 19. Juni 1998 (BGBl. I S. 1364), die zuletzt durch Artikel 12 Absatz 20 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ und die Angabe „Bürgergeldes“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeldes“ ersetzt.
	(7) Das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 8. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 319) geände...
	In § 250 Absatz 1 Nummer 12 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	(8) Das Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), das zuletzt durch Artikel 50 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	2. In § 14 Absatz 2 Nummer 30 Buchstabe c wird die Angabe „Bürgergeldes“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeldes“ ersetzt.

	(9) Das Soldatenentschädigungsgesetz vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932, 3933), das zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juni 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 143) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 20 Absatz 4 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch“ ersetzt.
	(10) Das Altersteilzeitgesetz vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), das zuletzt durch Artikel 12 Absatz 16 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. In § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	(11) Das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 3 Absatz 1 Nummer 1a wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	(12) Das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2557), das zuletzt durch Artikel 13a des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. In § 40 Absatz 5 Satz 1 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	3. In § 49 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	(13) Die Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung vom 27. Juli 2005 (BGBl. I S. 2273), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. November 2017 (BGBl. I S. 3826) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 2 Absatz 5 wird die Angabe „§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2“ durch die Angabe „§ 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3“ ersetzt.
	(14) Die Bürgergeld-Verordnung vom 17. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2942), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. August 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 267) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	2. In § 1 Absatz 1 Nummer 9 wird die Angabe „Bürgergeld“ wird durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	(15) Die Erreichbarkeits-Verordnung vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 207), wird wie folgt geändert:
	1. In § 7 Absatz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. § 8 wird wie folgt geändert:
	§ 8 „
	Erreichbarkeit von Personen, die Arbeitslosengeld und Grundsicherungsgeld beziehen“.


	(16) Die Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2006 (BGBl. I S. 152), die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2759) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 3 Satz 1 Nummer 5 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	(17) Das Regelbedarfsermittlungsgesetz vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2855), das durch Artikel 12 Absatz 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 3 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	Artikel 12
	Inkrafttreten
	(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am 1. Juli 2026 in Kraft.
	(2) Artikel 1 Nummer 26 Buchstabe d und Nummer 27 Buchstabe b treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.
	(3) Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a, Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe c und d, Nummer 3, 5 und 7 und Artikel 7 treten am 1. August 2027 in Kraft.
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